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Säugetiere
Dachs *N § X X X X
Eichhörnchen * § X X X X X X
Haselmaus * § §§ F4 ● XX X X (X)

Feldhase 3 § ● X X X X

Fledermäuse
Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Fadenmolch */RR"R" § ● X X
Feuersalamander Feuersalamander */RR 3 § ● X X X X X
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X
Kammmolch Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Kreuzkröte Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Seefrosch V/RR "D" § ● X X
Teichfrosch */RR 2 § ● X
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Reptilien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Blindschleiche  */RR 2 § ● X X X X
Waldeidechse */RR 2 § ● X X
Zauneidechse 2/RR 1 § §§ F4 ● (X) (X) X (X) X (X) (X) X XX XX XX X X (X) XX X X X

Fische
Bachforelle Bachforelle 3 ●

Bachneunauge Bachneunauge 3 § F2 ●

Dreistacheliger Stichling Dreistacheliger Stichling *
Flussbarsch Flussbarsch *
Neunstacheliger Stichling Neunstacheliger Stichling *
Schmerle Schmerle *

Vögel
Amsel Amsel * § X X X X
Baumfalke Baumfalke 3N § §§ V4 ● (X) X X (X) X X X X X X X
Baumpieper Baumpieper V § ● X X X
Blaumeise * § X X X X X
Buchfink * § X X X X X
Buntspecht Buntspecht * § X X X X X
Dohle Dohle * § X X X X X
Eichelhäher * § X X X X
Eisvogel Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Elster * § X X
Fasan Fasan * § X
Feldschwirl Feldschwirl 3 § ● (X) XX (X) (X) X XX X X X X
Fitis * § X X X
Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartenrotschwanz Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Gebirgsstelze Gebirgsstelze * § X X
Gimpel * § X X X X
Goldammer Goldammer V § ● X X
Graureiher (Koloniebrüter) Graureiher (Koloniebrüter) *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauschnäpper * § X X X X
Grünling Grünling * § X X
Grünspecht Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Haubenmeise * § X
Hausrotschwanz * § X
Haussperling Haussperling * § X
Heckenbraunelle * § X X X X
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Hohltaube Hohltaube *N § ● X X X X
Kernbeißer * § X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Kleiber * § X X X X
Kleinspecht Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Kohlmeise Kohlmeise * § X X X X
Kranich KA. § §§ V1 ● X X
Kuckuck Kuckuck V § ● X X X
Mauersegler * § X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mönchsgrasmücke Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Neuntöter 3 § V1 ● XX (X) X X X X (X)
Pirol 2 § V4 ● XX X X X
Rabenkrähe Rabenkrähe * § X X
Ringeltaube * § X X X X X X
Rotkehlchen * § X X X X X
Rotmilan 2N § §§ V1 ● X X X X X (X) (X) (X) (X) X
Saatkrähe *N § ● XX X XX X X X
Schafstelze Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Schwanzmeise Schwanzmeise * § X X X X
Schwarzkehlchen Schwarzkehlchen 2 § V4 ● X X
Schwarzspecht Schwarzspecht 3 § §§ V1 ● (X) XX XX X X X (X) (X)
Singdrossel Singdrossel * § X X X X X
Sperber Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X X (X)
Steinschmätzer 1 § ● X X
Stieglitz * § X X X
Stockente Stockente * § X X
Sumpfrohrsänger * § X
Tannenmeise * § X X
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Trauerschnäpper Trauerschnäpper V § ● X X X
Turmfalke Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) X X (X) (X) (X)
Turteltaube Turteltaube 3 § §§ ● X X (X) XX X (X) (X) (X) (X)
Waldkauz Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) X (X)
Waldlaubsänger V § ● X X
Waldschnepfe Waldschnepfe V § ● X X
Wasseramsel *N § ● X
Weidenmeise * § X X
Wespenbussard Wespenbussard 3N § ● X X X X X X (X) X (X)
Wintergoldhähnchen * § X
Zaunkönig Zaunkönig * § X X X X X X
Ziegenmelker Ziegenmelker 2N § §§ V1 ● X
Zilpzalp * §
Zwergtaucher Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX
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Wanderfalke Wanderfalke 1N § §§ V1 ● XX XX (X)
Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn * § X X
Bluthänflling * § X X XX X
Braunkehlchen 2N § V4 ● (X) X X XX X (X) X
Dorngrasmücke V § ● X
Feldlerche V § ● X X
Feldsperling V § ● X X
Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Gelbspötter V § ● X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Haubentaucher *N § ● X X
Kanadagans * § X X
Klappergrasmücke V § ● X X
Krickente 2 § V4 ● X X (X) X (X) X
Mehlschwalbe V § ● X
Nilgans * § X X X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X X
Rohrammer V § ● X
Rotdrossel * § X X X
Teichralle V § ● XX X
Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Wacholderdrossel * § X X
Waldwasserläufer KA. § §§ V4 ● X X
Wasserralle 2 § V4 ● X X (X) X XX
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Feuersalamander, Foto: P.Schütz 
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Säugetiere
Bisam * X X
Feldhase 3 § ● X X X X

Igel * § X X X X X
Steinmarder * § X X X X X X
Wildkaninchen * § X X X X X X X X X

Fledermäuse
Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Rauhhautfledermaus I § §§ F4 ● XX X X X (X) (WS)/(WQ) X
Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Fadenmolch */RR"R" § ● X X
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X
Kreuzkröte Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichfrosch Teichfrosch */RR 2 § ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX

Vögel
Amsel * § X X X X
Bachstelze Bachstelze * § X X X XX
Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn Blässhuhn * § X X
Blaumeise Blaumeise * § X X X X X
Buchfink Buchfink * § X X X X X
Buntspecht Buntspecht * § X X X X X
Dohle Dohle * § X X X X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
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Eichelhäher * § X X X X
Eisvogel Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Elster Elster * § X X
Fasan * § X
Feldlerche Feldlerche V § ● X X X
Feldsperling Feldsperling V § ● X X
Fitis Fitis * § X X X
Flussuferläufer Flussuferläufer O § §§ ● X
Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke Gartengrasmücke * § X
Gelbspötter Gelbspötter V § ● X
Goldammer V § ● X X
Graureiher (Koloniebrüter) Graureiher (Koloniebrüter) *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauschnäpper Grauschnäpper * § X X X X
Grünling * § X X
Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Hausrotschwanz * § X
Haussperling Haussperling * § X
Heckenbraunelle Heckenbraunelle * § X X X X
Höckerschwan Höckerschwan * § X
Kanadagans * § X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Klappergrasmücke Klappergrasmücke V § ● X X
Kleiber Kleiber * § X X X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Kohlmeise Kohlmeise * § X X X X
Kormoran RN § ● X X X X X
Krickente 2 § V4 ● X X (X) X (X) X
Kuckuck V § ● X X X
Lachmöwe Lachmöwe * § X
Mauersegler Mauersegler * § X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mehlschwalbe V § ● X
Misteldrossel * § X X
Mönchsgrasmücke Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Rabenkrähe Rabenkrähe * § X X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Reiherente Reiherente * § X
Ringeltaube Ringeltaube * § X X X X X X
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Rotkehlchen Rotkehlchen * § X X X X X
Schwanzmeise Schwanzmeise * § X X X X
Singdrossel Singdrossel * § X X X X X
Sperber Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X X (X)
Stieglitz * § X X X
Stockente Stockente * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Tafelente Tafelente 2 § V4 ● X (X) X XX
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Teichrohrsänger Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Türkentaube * § X
Turmfalke Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) X X (X) (X) (X)
Turteltaube 3 § §§ ● X X (X) XX X (X) (X) (X) (X)
Wacholderdrossel Wacholderdrossel * § X X
Weidenmeise * § X X
Zaunkönig Zaunkönig * § X X X X X
Zilpzalp Zilpzalp * § X X X X X
Zwergtaucher Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX

Brandgans R § ● X XX X X
Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Haubentaucher *N § ● X X
Kolbenente kA § X
Pirol 2 § V4 ● XX X X X
Rohrammer V § ● X
Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Spießente kA § V4 ● (X) X (X) XX
Trauerschwan kA § XX
Waldbaumläufer * § X
Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) X (X)
Waldwasserläufer kA § §§ V4 ● X X
Wanderfalke 1N § §§ V1 ● XX XX (X)
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Wanderfalke, Foto: M.Woike 
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Säugetiere
Bisam * X X
Feldhase 3 § ● X X X X

Fledermäuse
Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Rauhhautfledermaus I § §§ F4 ●

Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Fadenmolch */RR"R" § ● X X
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X
Teichfrosch Teichfrosch */RR 2 § ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)

Vögel
Amsel * § X X X X
Bachstelze Bachstelze * § X X X X
Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn * § X X
Blaumeise Blaumeise * § X X X X X
Buchfink Buchfink * § X X X X X
Buntspecht * § X X X X X
Dohle Dohle * § X X X X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
Eichelhäher * § X X X X
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Eisvogel Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Elster Elster * § X X
Fasan * § X
Feldlerche Feldlerche V § ● X X X
Feldsperling Feldsperling V § ● X X
Fitis Fitis * § X X X
Flussuferläufer Flussuferläufer O § §§ ● X
Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke Gartengrasmücke * § X
Gelbspötter Gelbspötter V § ● X
Goldammer V § ● X X
Graureiher Graureiher *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauschnäpper Grauschnäpper * § X X X X
Grünling * § X X
Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Hausrotschwanz * § X
Haussperling Haussperling * § X
Heckenbraunelle Heckenbraunelle * § X X X X
Höckerschwan Höckerschwan * § X
Kanadagans * § X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Klappergrasmücke Klappergrasmücke V § ● X X
Kleiber * § X X X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Kohlmeise Kohlmeise * § X X X X
Kormoran RN § ● X X X X X
Krickente 2 § ● X X (X) X (X) X
Kuckuck V § ● X X X
Lachmöwe * § X
Mauersegler Mauersegler * § X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mehlschwalbe V § ● X
Misteldrossel * § X X
Mönchsgrasmücke Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Rabenkrähe Rabenkrähe * § X X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Reiherente Reiherente * § X
Ringeltaube Ringeltaube * § X X X X X X
Rotkehlchen Rotkehlchen * § X X X X X
Schwanzmeise Schwanzmeise * § X M X X
Singdrossel Singdrossel * § X X X X X
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Sperber Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X X (X)
Stieglitz * § X X X
Stockente Stockente * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Tafelente 2 § V4 ● X (X) X XX
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Teichrohrsänger Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Türkentaube * § X
Turmfalke Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) X X (X) (X) (X)
Turteltaube 3 § §§ ● X X (X) XX X (X) (X) (X) (X)
Wacholderdrossel Wacholderdrossel * § X X
Weidenmeise * § X X
Zaunkönig Zaunkönig * § X X X X X X
Zilpzalp Zilpzalp * § X X X X X
Zwergtaucher Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX

Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Haubentaucher *N § ● X X
Rohrammer V § ● X
Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Waldbaumläufer * § X
Waldwasserläufer KA. § §§ V4 ● X X
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Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Teichfrosch */RR 2 § ● X

Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X

Vögel
Buntspecht * § X X X X X
Dorngrasmücke V § ● X
Eichelhäher * § X X X X
Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke * § X
Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Gebirgsstelze * § X X
Graureiher (Koloniebrüter)*N § ● X X X X X X X X X X X
Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Haubentaucher *N § ● X X
Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Kormoran RN § ● X X X X X
Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Singdrossel * § X X X X X
Sumpfrohrsänger * § X
Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Zaunkönig * § X X X X X X
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Säugetiere
Wildkaninchen * X X X X X X X X X
Feldhase 3 § ● X X X X
Rotfuchs * X X X X X X
Hermelin * § X X X X X

Fledermäuse
Breitflügelfledermaus Breitflügelfledermaus 3 § §§ F4 ● (X) (X) (X) (X) (X) (WQ) X (X) XX X WS/WQ X X (X)
Wasserfledermaus Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X X X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)

Großer Abendsegler I ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Kleiner Abendsegler 2 ● X XX X X (X) X/WS/WQ (X) (X) (X) X X (WS)/(WQ) X X X
Rauhhautfledermaus I ● XX X X X (X) (WS)/(WQ) X

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X
Kammmolch Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Seefrosch V/RR D § ● X X
Teichfrosch */RR 2 § ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Reptilien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Europ.Sumpfschildkröte * § X
Waldeidechse */RR 2 § ● X X
Zauneidechse 2/RR 1 § §§ F4 ● (X) (X) X (X) X (X) (X) X XX XX XX X X (X) XX X X

Vögel
Baumfalke Baumfalke 3N § §§ V4 ● (X) X X (X) X X X X X X X
Bekassine Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn Blässhuhn * § X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● XX
Eisvogel Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Feldschwirl Feldschwirl 3 § ● (X) XX (X) (X) X XX X X X X
Flussregenpfeifer Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Gartengrasmücke Gartengrasmücke * § X
Gebirgsstelze Gebirgsstelze * § X X
Gimpel * § X X X X
Goldammer V § ● X X
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Graureiher (Koloniebrüter) Graureiher (Koloniebrüter) *N § ● X X X X X X X X X X X
Habicht Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Höckerschwan * § X
Hohltaube Hohltaube *N § ● X X X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Kuckuck Kuckuck V § ● X X X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Merlin Merlin k.A. § §§ V1 ● X
Mönchsgrasmücke Mönchsgrasmücke * § X X X XX X
Nachtigall Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Rebhuhn Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X
Reiherente * § X
Rohrammer Rohrammer V § ● X
Rotkehlchen Rotkehlchen * § X X X X X
Saatkrähe Saatkrähe *N § ● X X
Schafstelze Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Schleiereule Schleiereule *N § §§ ● (X) X X XX X X X X X
Schwanzmeise Schwanzmeise * § X X X X
Steinkauz Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X XX (X)
Stockente Stockente * § X X
Sumpfmeise Sumpfmeise * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Turteltaube Turteltaube 3 § §§ ● X X (X) XX X (X) (X) (X) (X)
Waldohreule Waldohreule V § §§ ● X (X) X XX X (X) X (X) (X)
Waldwasserläufer Waldwasserläufer K.A. § §§ V4 ● X X
Weidenmeise * § X X
Wiesenpieper Wiesenpieper 3 § V4 ● (X) X (X) X XX (X) X XX X XX X
Zilpzalp * § X X X X X

Amsel * § X X X X
Bachstelze * § X X X X
Blaumeise * § X X X X X
Bluthänfling * § X X X X
Buchfink * § X X X X X
Buntspecht * § X X X X X
Dohle X X X X X
Eichelhäher * § X X X X
Elster * § X X
Fasan * § X
Feldlerche V § ● X X X
Feldsperling V § ● X X
Fitis * § X X X
Flussuferläufer X
Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke * § X
Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Girlitz X
Grauschnäpper * § X X X X
Grünling * § X X
Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Haubentaucher *N § ● X X
Haussperling * § X
Heckenbraunelle * § X X X X
Klappergrasmücke V § ● X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Knäkente X (X) X X X
Kohlmeise * § X X X X
Kormoran RN § ● X X X X X
Krickente X X (X) X (X) X
Mauersegler * § X
Mehlschwalbe V § ● X
Misteldrossel X X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
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Ringeltaube * § X X X X X X
Singdrossel * § X X X X X
Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Türkentaube * § X
Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) XX X (X) (X) (X)
Wacholderdrossel X X
Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) XX (X)
Waldlaubsänger V § ● X X
Wespenbussard 3N § §§ V1 ● X X X X X X (X) X (X)
Zaunkönig * § X X X X X X
Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX

Seite 3Seite 3



 
Bekassine, Foto: M.Woike 
 
 
 
 

 
Kammolch, Foto: P.Schütz 



Artenliste RFNP - LR-IIIa-102 -

Daten bis 2007 Daten 2007/2008 G
ef

äh
rd

un
gs

st
uf

e 
 R

ot
e 

Li
st

e 
N

R
W

B
es

on
de

rs
 g

es
ch

üt
zt

S
tr

en
g 

ge
sc

hü
tz

t

A
nh

an
g 

II 
- 

F
F

H
-R

ic
ht

lin
ie

A
nh

an
g 

IV
 -

 F
F

H
-R

ic
ht

lin
ie

A
rt

ik
el

 4
(2

) 
- 

V
S

-R
ic

ht
lin

ie

A
nh

an
g 

I -
 V

S
-R

ic
ht

lin
ie

P
la

nu
ng

sr
el

ev
an

te
 A

rt
/R

ot
e 

Li
st

e-
A

rt
 

F
eu

ch
t-

 u
nd

 N
as

sw
äl

de
r

Q
ue

lle
n

La
ub

w
äl

de
r 

m
itt

le
re

r 
S

ta
nd

or
te

F
lie

ß
ge

w
äs

se
r,

 K
an

äl
e,

 G
rä

be
n

La
ub

w
äl

de
r 

tr
oc

ke
n-

w
ar

m
er

 S
ta

nd
or

te

F
el

sb
io

to
pe

N
ad

el
w

äl
de

r

H
öh

le
n 

un
d 

S
to

lle
n

K
le

in
ge

hö
lz

e,
A

lle
en

,B
äu

m
e,

G
eb

üs
ch

e,
H

ec
ke

n

V
eg

et
at

io
ns

ar
m

e 
od

er
 -

fr
ei

e 
B

io
to

pe

M
oo

re
 u

nd
 S

üm
pf

e

Ä
ck

er

H
ei

de
n

S
äu

m
e,

 H
oc

hs
ta

ud
en

flu
re

n

S
an

d-
 u

nd
 K

al
km

ag
er

ra
se

n

G
är

te
n,

 P
ar

ks
, S

ie
dl

un
gs

br
ac

he
n

M
ag

er
w

ie
se

n 
un

d 
-w

ei
de

n

G
eb

äu
de

, E
in

ze
lh

öf
e

F
et

tw
ie

se
n 

un
d 

-w
ei

de
n

A
bg

ra
bu

ng
en

F
eu

ch
t-

 u
nd

 N
as

sw
ie

se
n 

un
d 

-w
ei

de
n

H
al

de
n,

 A
uf

sc
hü

ttu
ng

en

S
til

lg
ew

äs
se

r/
R

öh
ric

ht

D
ei

ch
e 

un
d 

W
äl

le

Fledermäuse
Breitflügelfledermaus Breitflügelfledermaus 3 § §§ F4 ● (X) (X) (X) (X) (X) (WQ) X (X) XX X WS/WQ X X (X)
Großer Abendsegler Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Wasserfledermaus Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X X X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)

Rauhhautfledermaus I ● XX X X X (X) (WS)/(WQ) X
Kleiner Abendsegler 2 ● X XX X X (X) X/WS/WQ (X) (X) (X) X X (WS)/(WQ) X X X

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X
Kammmolch Kammmolch 3RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Kreuzkröte Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichfrosch */RR 2 § F4 ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Wasserfrosch-Komplex kA § X X

Fische
Dreistacheliger Stichling Dreistacheliger Stichling

Reptilien
Blindschleiche * § X X X X
Europ.Sumpfschildkröte * § X
Ringelnatter Ringelnatter 2 § ● X X X X X X
Waldeidechse Waldeidechse * § X X
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Vögel
Bekassine 1N § §§ VS ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn * § X X
Brandgans R § ● X X X X
Buntspecht Buntspecht * § X X X X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
Eisvogel Eisvogel 3N § §§ VS ● X XX XX (X) X X
Flussuferläufer O § §§ ● X
Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Graureiher Graureiher *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauspecht 3 § §§ VS ● (X) XX X (X) (X) (X) (X) (X)
Grünspecht Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Haubentaucher Haubentaucher *N § ● X X
Hohltaube Hohltaube *N § ● X X X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ VS ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Krickente 2 § VS ● X X (X) X (X) X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Pfeifente k.A. § VS ● X X X X X
Rebhuhn Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X
Reiherente * § X
Rohrammer V § ● XX
Rohrdommel 1 § §§ VS ● X X (X) XX
Schilfrohrsänger 1 § §§ ● X
Schleiereule Schleiereule *N § §§ ● (X) X X XX X X X X X
Steinkauz Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X XX (X)
Stockente * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Tafelente 2 § VS ● X (X) X XX
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Teichrohrsänger Teichrohrsänger 3 § VS ● XX X X XX
Trauerseeschwalbe 1 § §§ VS ● XX
Waldkauz Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) XX (X)
Waldohreule Waldohreule V § §§ ● X (X) X XX X (X) X (X) (X)
Waldschnepfe V § ● X X
Zwergdommel 0 § §§ VS ● XX
Zwergtaucher Zwergtaucher 2 § VS ● X X X X XX

Baumfalke 3N § §§ VS ● (X) X X (X) X X X X X X X
Feldlerche V § ● X X X
Flussregenpfeifer 3 § §§ VS ● X XX XX (X) X
Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke * § X
Grauschnäpper * § X X X X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Klappergrasmücke V § ● X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Kuckuck V § ● XX X X
Nachtigall 3 § ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) XX X (X) (X) (X)
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Fledermäuse
Breitflügelfledermaus 3 § §§ F4 ● (X) (X) (X) (X) (X) (WQ) X (X) XX X WS/WQ X X (X)
Großer Abendsegler I ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Rauhhautfledermaus I ● XX X X X (X) (WS)/(WQ) X
Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X X X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch */RR * § X X
Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Kreuzkröte Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichfrosch */RR 2 § ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Wasserfrosch-Komplex kA § X
Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X

Reptilien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Ringelnatter 2/RR 1 § ● X X X X X X

Fische
Dreistacheliger Stichling * X

Vögel
Bachstelze * § X X X X
Baumfalke Baumfalke 3N § §§ V4 ● (X) X X (X) X X X X X X X
Bluthänfling * § ● X X X X
Braunkehlchen 2N § V4 ● (X) X X XX X (X) X
Buntspecht * § X X X X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
Feldschwirl 3 § ● (X) XX (X) (X) X XX X X X X
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Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke * § X
Gartenrotschwanz Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Grauschnäpper * § X X X X
Grünling * § X X
Grünspecht Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Hausrotschwanz * § X
Hohltaube *N § ● X X X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Pirol 2 § V4 ● XX X X X
Rebhuhn Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X
Rohrammer V § ● XX
Rohrdommel 1 § §§ V1 ● X X (X) XX
Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Schwanzmeise * § X X X X
Singdrossel * § X X X X X
Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Steinschmätzer Steinschmätzer 1 § ● X X
Stockente * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Trauerschnäpper V § ● X X X
Turteltaube 3 § §§ ● X X (X) XX X (X) (X) (X) (X)
Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) X (X)
Waldohreule V § §§ ● X (X) X XX X (X) X (X) (X)
Waldschnepfe V § ● X X
Weidenmeise * § X X

Baumpieper V § ● X X X
Feldsperling V § ● X X
Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) XX X (X) (X) (X)
Wiesenpieper 3 § F4 ● (X) X (X) X XX (X) X XX X XX X
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Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Geburtshelferkröte V/RR 2 § §§ F4 ● X (X) X (X) XX (X) X (X) X (X) X XX X XX
Grasfrosch */RR 2 § F4 ● X X X X X X
Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Kreuzkröte Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichfrosch */RR 2 § F4 ● X
Teichmolch */RR * § X X

Vögel
Bachstelze * § X X X X
Baumpieper V § ● X X X
Blässhuhn * § X X
Braunkehlchen 2N § V4 ● (X) X X XX X (X) X
Buntspecht * § X X X X X
Dorngrasmücke V § ● X
Flussregenpfeifer Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Graureiher *N § ● X X X X X X X X XX X X
Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Hohltaube *N § ● X X X X
Kleiber * § X X X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Kuckuck V § ● XX X X
Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X X
Rohrammer V § ● X
Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Schwanzmeise * § XX X X X
Steinschmätzer 1 § ● X X
Sumpfrohrsänger * § X
Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Trauerschnäpper V § ● X X X
Waldohreule V § §§ ● X (X) X XX X (X) X (X) (X)

Feldsperling V § ● X X
Grünling * § X X
Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
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Säugetiere
Kaninchen * § X X X X X X X X X
Maulwurf * § X X X

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Geburtshelferkröte Geburtshelferkröte V/RR 2 § §§ F4 ● X (X) X (X) XX (X) X (X) X (X) X XX X XX
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § F4 ● X X X X X X
Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Kreuzkröte Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Laubfrosch 2N/RR 0 § §§ F4 ● X (X) X (X) XX (X) XX (X) X X X X (X) XX
Seefrosch V/RR "D" § ● X X
Teichfrosch */RR 2 § F4 ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Feuersalamander */RR 3 § ● X X X X X

Fische
Dreistacheliger Stichling *
Moderlieschen 3 ●

Vögel
Amsel Amsel * § X X X X
Bachstelze * § X X X X
Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blaumeise Blaumeise * § X X X X X
Buchfink Buchfink * § X X X X X
Buntspecht Buntspecht * § X X X X X
Dohle * § X X X X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
Eichelhäher * § X X X X
Elster * § X X
Fasan Fasan * § X
Feldlerche V § ● X X X
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Fitis * § X X X
Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke * § X
Gartenrotschwanz Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Gelbspötter Gelbspötter V § ● X
Goldammer Goldammer V § ● X X
Graureiher (Koloniebrüter) Graureiher (Koloniebrüter) *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauschnäpper Grauschnäpper * § X X X X
Grauspecht 3 § §§ V1 ● X X
Grünspecht Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Hausrotschwanz * § X
Hausssperling * § X
Heckenbraunelle Heckenbraunelle * § X X X X
Hohltaube *N § ● X X X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Kleiber * § X X X X
Kohlmeise Kohlmeise * § X X X X
Kuckuck Kuckuck V § ● X X X
Mauersegler * § X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Misteldrossel * § X X
Mönchsgrasmücke Mönchsgrasmücke * § XX X X X X
Nachtigall Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Pirol Pirol 2 § V4 ● XX X X X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) XX (X) X
Rebhuhn Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X
Ringeltaube Ringeltaube * § X X X X X X
Rohrweihe 2N § §§ V1 ● X
Rotkehlchen * § X X X X X
Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Schleiereule *N § §§ ● (X) X X XX X X X X X
Singdrossel * § X X X X X
Sperber Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X XX (X)
Stockente Stockente * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Türkentaube * § X
Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) XX X (X) (X) (X)
Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) XX (X)
Weidenmeise * § X X
Zaunkönig * § X X X X X X
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Zilpzalp Zilpzalp * § X X X X X
Blässhuhn * § XX X
Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Feldschwirl 3 § ● (X) XX (X) (X) X XX X X X X
Feldsperling V § ● XX X
Gebirgsstelze * § X X
Gimpel * § X X X X
Haubenlerche 1 § §§ ● XX X
Klappergrasmücke V § ● X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Rohrammer V § ● X
Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Trauerschnäpper V § ● X X X
Wiesenpieper 3 § V4 ● (X) X (X) X XX (X) X XX X XX X
Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX
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Fledermäuse
Breitflügelfledermaus 3 § §§ F4 ● (X) (X) (X) (X) (X) (WQ) X (X) XX X WS/WQ X X (X)
Großer Abendsegler Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Rauhhautfledermaus I § §§ F4 ●

Wasserfledermaus Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X

Vögel
Dorngrasmücke V § ● X
Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Graureiher *N § ● X X X X X X X X X X X
Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Hohltaube *N § ● X X X X
Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Schleiereule *N § §§ ● (X) X X XX X X X X X
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Fledermäuse
Breitflügelfledermaus 3 § §§ F4 ● (X) (X) (X) (X) (X) (WQ) X (X) XX X WS/WQ X X (X)
Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Rauhhautfledermaus I § §§ F4 ● XX X X X (X) (WS)/(WQ) XX
Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ (X) (X) (X)
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Säugetiere
Bisam * X X
Feldhase Feldhase 3 § ● X X X X
Feldmaus * X X X
Fuchs * X X X X X X
Hermelin * § X X X X X
Igel * § X X X X X
Maulwurf * § X X X
Reh * X X X X X X
Waldspitzmaus * § X X X X

Fledermäuse
Großer Abendsegler Großer Abendsegler I ● X XX (X) X (X) WS/WQ (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Wasserfledermaus Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X X X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX

Rauhhautfledermaus I ● XX X X X (X) (WS)/(WQ) X

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Fadenmolch */RR"R" § ● X X
Feuersalamander Feuersalamander */3 § ● X X X X X
Geburtshelferkröte V/RR 2 § ● X (X) X (X) XX (X) X (X) X (X) X XX X XX
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X
Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichfrosch */RR 2 § ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Seefrosch V/RR "D" ● X X

Reptilien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Blindschleiche Blindschleiche */2 § ● X X X X
Mauereidechse R/1 § §§ F4 ● X XX XX (X) (X) (X) X (X) (X)
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Vögel
Amsel * § X X X X
Bachstelze * § X X X X
Baumfalke 3N § §§ V4 ● (X) X X (X) X X X X X X X
Bekassine Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn Blässhuhn * § X X
Blaumeise * § X X X X X
Bluthänfling * § X X X X
Braunkehlchen Braunkehlchen 2N § V4 ● (X) X X XX X (X) X
Buchfink * § X X X X X
Buntspecht Buntspecht * § X X X X X
Dohle * § X X X X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
Eichelhäher Eichelhäher * § X X X X
Eisvogel Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Elster * § X X
Fasan * § X
Feldlerche Feldlerche V § ● X X X
Feldschwirl Feldschwirl 3 § ● (X) XX (X) (X) X XX X X X X
Feldsperling Feldsperling V § ● X X
Fitis * § X X X
Flussregenpfeifer Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Flussuferläufer Flussuferläufer O § §§ ● X
Gartenbaumläufer Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke * § X
Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Gebirgsstelze * § X X
Gelbspötter V § ● X
Gimpel Gimpel * § X X X X
Goldammer Goldammer V § ● X X
Graureiher (Koloniebrüter) Graureiher (Koloniebrüter ) *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauschnäpper Grauschnäpper * § X X X X
Grünling * § X X
Grünspecht Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Haubenmeise * § X
Haubentaucher Haubentaucher *N § ● X X
Hausrotschwanz * § X
Haussperling Haussperling * § X
Heckenbraunelle * § X X X X
Höckerschwan * § X
Hohltaube Hohltaube *N § ● X X X X
Kanadagans * § X X
Kernbeisser * § X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Klappergrasmücke V § ● X X
Kleiber Kleiber * § X X X X
Kleinspecht Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Knäkente Knäkente 1 § §§ VS ● X (X) X X X
Kohlmeise * § X X X X
Kormoran RN § ● X X X X X
Krickente Krickente 2 § V4 ● X X (X) X (X) X
Kuckuck V § ● X X X
Lachmöwe Lachmöwe * § X
Löffelente Löffelente 2 § VS ● X X (X) X X X
Mauersegler * § X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mehlschwalbe V § ● X
Misteldrossel * § X X
Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Pirol 2 § V4 ● XX X X X
Rabenkrähe Rabenkrähe * § X X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Rebhuhn Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X
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Reiherente Reiherente * § X
Ringeltaube * § X X X X X X
Rohrammer Rohrammer V § ● X
Rotkehlchen * § X X X X X
Rotschenkel Rotschenkel 1N § §§ VS ● X X
Schafstelze Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Schleiereule Schleiereule *N § §§ ● (X) X X XX X X X X X
Schwanzmeise * § X X X X
Singdrossel * § X X X X X
Sperber Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X X (X)
Stieglitz * § X X X
Stockente * § X X
Sumpfmeise * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Tafelente Tafelente 2 § V4 ● X (X) X XX
Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Teichrohrsänger Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Türkentaube * § X
Turmfalke Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) X X (X) (X) (X)
Turteltaube Turteltaube 3 § §§ ● X X (X) XX X (X) (X) (X) (X)
Wacholderdrossel * § X X
Waldkauz Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) X (X)
Waldlaubsänger V § ● X X
Waldohreule Waldohreule (Angabe der Stadt Essen) V § §§ ● X (X) X XX X (X) X (X) (X)
Waldwasserläufer Waldwasserläufer k.A. § §§ VS ● X X
Wasseramsel *N § ● X
Wasserralle Wasserralle 2 § VS ● X X (X) X XX
Weidenmeise * § X X
Wintergoldhähnchen * § X
Zaunkönig * § X X X X X X
Zilpzalp * § X X X X X
Zwergsäger Zwergsäger k.A. § VS ● XX X XX
Zwergtaucher Zwergtaucher 2 § VS ● X X X X XX

Gänsesäger kA § V4 ● XX X XX
Kolbenente kA § X
Schwarzkehlchen 2 § V4 ● X X
Sturmmöwe R § ● X XX XX
Trauerseeschwalbe 1 § §§ V1 ● X
Uferschwalbe 3N § §§ V4 ● X XX (X) (X) (X) XX (X) X
Weidenmeise * § X X
Wiesenpieper 3 § VS ● (X) X (X) X XX (X) X XX X XX X
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Säugetiere
Bisam * X X
Feldhase 3 § ● X X X X

Fledermäuse
Großer Abendsegler Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ(X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Rauhhautfledermaus Rauhhautfledermaus I § §§ F4 ● XX X X X (X) (WS)/(WQ) X
Wasserfledermaus Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ(X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Fadenmolch Fadenmolch */RR"R" § ● X X
Feuersalamander Feuersalamander */RR 3 § ● X X X X X
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § F4 ● X X X X X X
Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Kleiner Wasserfrosch Kleiner Wasserfrosch 3/RR 1 § §§ F4 ● X (X) X (X) X X X (X) (X) X (X) XX
Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichfrosch */RR 2 § ● X
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Reptilien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Blindschleiche Blindschleiche */RR 2 § ●

Waldeidechse */RR 2 § ●
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Vögel
Amsel Amsel * § X X X X
Bachstelze Bachstelze * § X X X X
Baumpieper V § ● X X X
Bekassine Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn Blässhuhn * § X X
Blaukehlchen 2N § §§ V1 ● X
Blaumeise Blaumeise * § X X X X X
Braunkehlchen Braunkehlchen 2N § V4 ● (X) X X XX X (X) X
Buchfink Buchfink * § X X X X X
Buntspecht Buntspecht * § X X X X X
Dohle * § X X X X X
Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
Eichelhäher * § X X X X
Eisvogel Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Elster Elster * § X X
Fasan * § X
Feldlerche V § ● X X X
Feldsperling Feldsperling V § ● X X
Fitis Fitis * § X X X
Flussregenpfeifer Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Flussuferläufer Flussuferläufer 0 § §§ ● X
Gänsesäger Gänsesäger kA § V4 ● XX X XX
Gartenbaumläufer Gartenbaumläufer * § X X X X
Gartengrasmücke Gartengrasmücke * § X
Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Gebirgsstelze * § X X
Gelbspötter Gelbspötter V § ● X
Goldammer Goldammer V § ● X X
Graureiher (Koloniebrüter) Graureiher (Koloniebrüter) *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauschnäpper Grauschnäpper * § X X X X
Grünling Grünling * § X X
Grünspecht Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Haubentaucher Haubentaucher *N § ● X X
Hausrotschwanz * § X
Haussperling Haussperling * § X
Heckenbraunelle Heckenbraunelle * § X X X X
Höckerschwan * § X
Hohltaube Hohltaube *N § ● X X X X
Kanadagans Kanadagans * § X X
Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Klappergrasmücke V § ● X X
Kleiber Kleiber * § X X X X
Kleinspecht Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Knäkente Knäkente 1 § §§ VS ● X (X) X X X
Kohlmeise Kohlmeise * § X X X X
Kormoran RN § ● X X X X X
Krickente Krickente 2 § V4 ● X X (X) X (X) X
Kuckuck Kuckuck V § ● X X X
Lachmöwe * § X
Löffelente Löffelente 2 § VS ● X X (X) X X X
Mauersegler * § X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mehlschwalbe V § ● X
Misteldrossel Misteldrossel * § X X
Mönchsgrasmücke Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Nachtigall Nachtigall 3 § V4 ● XX X (X) XX X X (X) (X) (X) (X)
Pirol 2 § V4 ● XX X X X
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Rabenkrähe Rabenkrähe * § X X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Rebhuhn Rebhuhn 2N § ● XX XX X X X
Reiherente Reiherente * § X
Ringeltaube * § X X X X X X
Rohrammer Rohrammer V § ● X
Rotkehlchen Rotkehlchen * § X X X X X
Rotschenkel Rotschenkel 1N § §§ V4 ● X X
Saatkrähe *N § ● X X
Schafstelze Schafstelze 3 § ● XX XX X X
Schwanzmeise Schwanzmeise * § X X X X
Singdrossel Singdrossel * § X X X X X
Singschwan k.A. § §§ V1 ● X X
Sperber *N § ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X X (X)
Stieglitz * § X X X
Stockente Stockente * § X X
Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger * § X
Tafelente Tafelente 2 § V4 ● X (X) X XX
Teichhuhn Teichhuhn V § §§ ● X XX X X X X X XX
Teichrohrsänger Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Türkentaube * § X
Turmfalke Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) X X (X) (X) (X)
Turteltaube Turteltaube 3 § §§ ● X X (X) XX X (X) (X) (X) (X)
Wacholderdrossel Wacholderdrossel * § X X
Wachtel 2 § ● XX XX (X) (X)
Waldkauz Waldkauz * § §§ ● X X X X (X) X (X) X (X)
Waldlaubsänger V § ● X X
Waldwasserläufer Waldwasserläufer k.A. § §§ V4 ● X X
Wasserralle Wasserralle 2 § V4 ● X X (X) X XX
Weidenmeise Weidenmeise * § X X
Zaunkönig Zaunkönig * § X X X X X X
Zilpzalp Zilpzalp * § X X X X X
Zwergsäger Zwergsäger k.A. § VS ● XX X XX
Zwergtaucher Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX

Beutelmeise R § ● X
Feldschwirl 3 § ● (X) XX (X) (X) X XX X X X X
Schnatterente R § V4 ● X X
Schellente k.A. § V4 ● X X XX
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Säugetiere
Dachs *N § X X X X
Feldhase Feldhase 3 § X X X X
Iltis * § X X X X X
Wasserspitzmaus * § X X

Fledermäuse
Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ(X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)
Rauhhautfledermaus I § §§ F4 ●

Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX
Zwergfledermaus *N § §§ F4 ● X X (X) X X (WQ) XX (X) XX (X) WS/WQ(X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Fadenmolch */RR"R" § ● X X
Feuersalamander Feuersalamander */RR 3 § ● X X X X X
Grasfrosch Grasfrosch */RR 2 § ● X X X X X X
Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Teichmolch Teichmolch */RR * § X X

Reptilien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Blindschleiche */RR 2 § ● X X X X
Waldeidechse */RR 2 § ● X X
Zauneidechse 2/RR 1 § §§ F4 ● (X) (X) X (X) X (X) (X) X XX XX XX X X (X) XX X X X

Fische
Groppe * F2 ● X

Vögel
Baumfalke Baumfalke 3N § §§ V4 ● (X) X X (X) X X X X X X X
Baumpieper V § ● X X X
Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Buntspecht * § X X X X X
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Dorngrasmücke Dorngrasmücke V § ● X
Eichelhäher * § X X X X
Eisvogel Eisvogel 3N § §§ V1 ● X XX XX (X) X X
Feldlerche Feldlerche V § ● X X X
Flussregenpfeifer 3 § §§ V4 ● X XX XX (X) X
Flussuferläufer 0 § §§ ● X
Gartenrotschwanz 3 § ● X X X X (X) X X X X X (X)
Gebirgsstelze * § X X
Goldammer Goldammer V § ● X X
Graureiher (Koloniebrüter) *N § ● X X X X X X X X X X X
Grauschnäpper * § X X X X
Grünspecht Grünspecht 3 § §§ ● (X) X X X X X (X) X X X X
Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Haussperling Haussperling * § X
Hohltaube *N § ● X X X X
Kiebitz Kiebitz 3 § §§ V4 ● X (X) XX (X) (X) (X) X XX X
Klappergrasmücke Klappergrasmücke V § ● X X
Kleinspecht 3 § ● XX XX X X X (X) (X)
Krickente 2 § V4 ● X X (X) X (X) X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mönchsgrasmücke * § X X X X X
Rabenkrähe Rabenkrähe * § X X
Reiherente * § X
Rotmilan 2N § §§ V1 ● X X X X X (X) (X) (X) (X) X
Saatkrähe *N § ● X X
Schleiereule Schleiereule *N § §§ ● (X) X X XX X X X X X
Sperber Sperber *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X X (X)
Steinschmätzer 1 § ● X X X
Tafelente 2 § V4 ● X (X) X XX
Turmfalke Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) X X (X) (X) (X)
Wachtel 2 § ● XX XX (X) (X)
Waldlaubsänger V § ● X X
Waldschnepfe V § ● X X
Waldwasserläufer k.A. § §§ V4 ● X X
Wasseramsel *N § ● X
Wespenbussard 3N § §§ V1 ● X X X X X XX (X) X (X)

Bluthänfling * § ● X X X X
Gelbspötter V § ● X
Mehlschwalbe V § ● X
Rauchschwalbe 3 § ● X X X X X X X X XX X (X) X (X) X
Schafstelze 3 § ● XX XX X X
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Säugetiere
Feldhase 3 § ● X X X X

Fledermäuse
Wasserfledermaus Wasserfledermaus 3 § §§ F4 ● X XX X (X) (X) WQ X (X) X (X) (WQ) (X) X (X) XX

Großer Abendsegler I § §§ F4 ● X XX (X) X (X) WS/WQ(X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) (WQ) (X) (X) (X) (X)

Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Bergmolch */RR * § X X
Erdkröte */RR 3 § ● X X X X
Fadenmolch */RR"R" § ● X X
Geburtshelferkröte Geburtshelferkröte V/RR 2 § §§ F4 ● X (X) X (X) XX (X) X (X) X (X) X XX X XX
Grasfrosch */RR 2 § F4 ● X X X X X X
Kammmolch 3/RR 2 § §§ F2 F4 ● X (X) X (X) X (X) (X) X (X) X X X XX
Kreuzkröte 3/RR 3 § §§ F4 ● (X) X X (X) X (X) X XX X XX XX XX (X)
Teichmolch */RR * § X X

Reptilien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Zauneidechse 2/RR 1 § §§ F4 ● (X) (X) X (X) X (X) (X) X XX XX XX X X (X) XX X X X

Fische
Groppe * F2 ● X

Vögel
Baumpieper V § ● X X X
Gelbspötter V § ● X
Haussperling Haussperling * § X
Mäusebussard Mäusebussard * § §§ ● (X) X X (X) X (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Mittelspecht 2 § §§ V1 ● X XX XX
Rabenkrähe Rabenkrähe * § X X
Sperber *N § ● (X) X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Star (Koloniebrüter) Star (Koloniebrüter) * § ● X X X X
Steinkauz Steinkauz 3N § §§ ● XX (X) (X) (X) X X X XX X X (X)
Turmfalke Turmfalke * § §§ ● X X X (X) X (X) X (X) X X (X) (X) (X)
Waldohreule V § §§ ● X (X) X XX X (X) X (X) (X)
Wiesenpieper 3 § V4 ● (X) X (X) X XX (X) XX XX X XX X

Habicht *N § §§ ● (X) X X X X (X) (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X)
Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Feldschwirl 3 § ● (X) XX (X) (X) X XX X X X X
Gänsesäger kA § V4 ● XX X XX
Krickente 2 § V4 ● X X (X) X (X) X
Tafelente 2 § V4 ● X (X) X XX
Teichrohrsänger 3 § V4 ● XX X X XX
Wasserralle 2 § VS ● X X (X) X XX
Zwergsäger k.A. § VS ● XX X XX
Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX
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        Feldhase, Foto: P.Schütz 
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Amphibien (RR=im Ballungsraum Rhein-Ruhr)
Feuersalamander */RR 3 § ● X X X X X

Vögel
Austernfischer kA § X X X
Bekassine 1N § §§ V4 ● (X) XX XX XX X
Blässhuhn * § X X
Brandgans R § ● X X X X
Gänsesäger kA § V4 ● XX X XX
Graureiher (Koloniebrüter) *N § ● X X X X X X X X X X X
Haubentaucher *N § ● X X
Knäkente 1 § §§ V4 ● X (X) X X X
Kolbenente kA § X
Krickente 2 § V4 ● X X (X) X (X) X
Löffelente 2 § V4 ● X X (X) X X X
Reiherente * § X
Rohrammer V § ● X
Sandregenpfeifer R § §§ ● X
Schellente kA § V4 ● XX X XX
Silbermöwe R § ● (X) X X X
Stockente * § X X
Sturmmöwe R § ● X XX XX
Tafelente 2 § V4 ● X (X) X XX
Trauerseeschwalbe 1 § §§ V1 ● X
Uferschwalbe 3N § §§ V4 ● X XX (X) (X) (X) XX (X) XX
Zwergtaucher 2 § V4 ● X X X X XX
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       Tafelente, Foto: M.Woike 
 
 

                               
                            Graureiher, Foto: P.Schütz 
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Anhang 5.1: Säugetiere/Fledermäuse 
 
Kurzbeschreibung der Arten und deren Lebensraumansprüche sowie Leitziele zur Erhaltung, 
Entwicklung und Förderung der Arten 
 
Für das Plangebiet wurden keine speziellen oder flächendeckenden Erhebungen der 
Tierarten durchgeführt. Bei den hier genannten Arten handelt es sich somit nur um 
Zufallsfunde und Einzelbeobachtungen, die im Rahmen von Biotopkartierungen, durch 
Ehrenamtliche, Sachverständige, Biologischen Stationen oder unteren Landschaftsbehörden 
dem LANUV bekannt gegeben wurden. 
 
Für das Plangebiet liegen Angaben zu den folgenden Säugetieren und Fledermäusen vor. 
Ob diese Arten heute noch alle vertreten sind bzw. wie viele Tiere/Populationen im 
Plangebiet existieren, ist nicht bekannt. Auch über die Größe, Fitness oder Gefährdung der 
Populationen liegen keine Erkenntnisse vor. Liegen trotz geeigneter Habitate keine Angaben 
vor handelt es sich wahrscheinlich um Nachweisdefizite. 
 
Säugetiere 
 
Es werden für die im Plangebiet wahrscheinlich vorkommenden Arten die Gefährdungs-
kategorien der „Roten Liste der gefährdeten Säugetiere in Nordrhein-Westfalen“1 angeführt. 
Außerdem wird der Schutzstatus als besonders oder streng geschützte Art2 angegeben und 
ob eine Art nach der FFH-RL geschützt ist (Anhang II, IV, V). Nach der Verordnung zum 
Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) 
sind alle hier aufgeführten heimischen Säugetiere (außer Feldmaus und Bisam) besonders 
geschützt. In § 42 BNatSchG ist geregelt, dass man ihnen weder nachstellen, noch sie 
fangen, verletzen oder töten, noch ihre Entwicklungsformen, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der Natur entnehmen, beschädigen oder zerstören darf. 
 
Tierart RL 1999 Besonders3 §  / 

streng geschützt 
§§ 

FFH-Anh.II FFH-Anh.IV 

Bisam *    
Dachs *N §   
Eichhörnchen * §   
Feldhase 3 §   
Feldmaus *    
Fuchs * §   
Haselmaus * §  und §§  Anh.IV 
Hermelin * §   
Igel * §   
Iltis * §   
Wildkaninchen * §   
Steinmarder  * §   
Maulwurf * §   
Reh * §   
Waldspitzmaus * §   
Wasserspitzmaus * §   
 

                                                 
1 http://www3.lanuv.nrw.de/static/infosysteme/roteliste/default2.htm 
2 siehe dazu:  http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/artenschutz/var/www/downloads/einf%C3%BChrung_gesch%C3%BCtzte_arten.pdfnl.1, Spalte 2  
3 nach BArtSchV 
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Bis auf Feldhase und Dachs sind alle genanten Arten nach der Roten Liste von 1999 
ungefährdet. Dennoch ist bei einigen Arten mit einer zunehmenden Verschlechterung zu 
rechnen, wenn die jetzt noch vorhandenen Lebensräume z.B. durch Flächenversiegelungen 
weiter reduziert und  z.B. durch Straßen verkleinert und weiter zerschnitten werden. Nach 
der Roten Liste ist z.B. der Iltis zurzeit nicht unmittelbar als bedroht anzusehen. Dennoch 
muss seine Bestandsentwicklung mit Sorgfalt verfolgt werden, denn er bevorzugt 
wasserreiche Lebensräume, deren Abnahme noch immer nicht aufgehalten ist.  
 
Bevorzugte Lebensräume des Feldhasen sind Getreideschläge und Mähweiden. 
Großräumig genutzte landwirtschaftliche Flächen müssen Ödlandflächen und Saumbiotope 
aufweisen, damit Feldhasen genug Deckung finden. Der Bestand des Feldhasen ist 
insgesamt rückläufig und regional ist bereits eine kritische Grenze unterschritten worden. Die 
Jägerschaft, die gemäß Jagdgesetz für die Erhaltung des Feldhasen verantwortlich ist, 
reagiert darauf bereits mit deutlich verringerter Bejagungsintensität. Die Ursachen der 
Gefährdung sind aber nicht völlig geklärt. Die intensive landwirtschaftliche Flächennutzung, 
Straßenverkehr und möglicherweise auch die Jagd und durch sie verstärkte ökologische 
Störeffekte haben Einfluss auf die Bestandsentwicklung.  
 
Der Dachs besiedelt vornehmlich Laub- und Nadelwälder. Feldgehölze und Niederwaldreste 
werden in landwirtschaftlich genutzten Bereichen angenommen. Auch in Parks können 
Dachse vorkommen. Baue in der offenen Feldflur werden nur im Sommer genutzt, im Winter 
zieht es den Dachs wieder in den Wald. Der Dachs ist sehr ortstreu. Werden Wanderwege 
des Dachses durch Straßen u.a. zerschnitten behält er dennoch seine Wanderungen bei und 
ist deshalb besonders vom Verkehrstod betroffen. Der Dachs wurde bis 1999 in der Roten 
Liste noch in der Gefährdungskatagorie 3 geführt. Inzwischen haben sich die Bestände 
landesweit soweit erholt, dass er fast alle zusagenden Gebiete wieder besiedelt. Wenn die 
Schädigung der Populationen (durch Straßenverkehr, Jagd) wieder auftritt, muss die 
Rückstufung von 1999 überprüft werden.  
Der Dachs ist im Plangebiet lediglich nur zweimal mit gemeldeten Vorkommen vertreten. 
Zum einen in dem waldreichen Gebiet des LR-I-016 Heide und Waldlandschaften der 
rechtsrheinischen Sandplatten (Flächenanteil am Plangebiet ca. 10 %) sowie in einem 
Schutzgebiet im LR-IVa-003 Niederbergische Höhenterrassen (Flächenanteil am Plangebiet 
ca. 5 %). In beiden Fällen liegen die Hauptvorkommen außerhalb des Plangebietes. 
 
Die Haselmaus war bis 1999 noch in der Kategorie 4 eingestuft. Landesweit hat sich die 
Bestandssituation der Haselmaus erkennbar verbessert. Die Haselmaus lebt v.a. in Laub- 
und Laubmischwäldern unterschiedlicher Altersklassen, an gut strukturierten Waldrändern 
sowie auf gebüschreichen Lichtungen und Kahlschlägen (v.a. in Süddeutschland). Außerhalb 
geschlossener Waldgebiete werden in Parklandschaften auch Gebüsche, Feldgehölze und 
Hecken sowie in Siedlungsnähe auch Obstgärten und Parks besiedelt. Tagsüber schlafen 
die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere in faustgroßen Kugelnestern, die sie in den 
Zweigen von Büschen und Bäumen oder in Baumhöhlen aus Gras, Blättern und Moos 
bauen. Gelegentlich können sie auch in Nistkästen gefunden werden. Als echte 
Winterschläfer verbringen Haselmäuse den Winter über am Boden unter der Laubschicht, 
zwischen Baumwurzeln oder in frostfreien Erdlöchern und Felsspalten. Die Haselmaus hat 
einen vergleichsweise geringen Aktionsradius, die Reviere sind nicht größer als 2000 m². 
Innerhalb ihres Lebensraumes legen die Weibchen i.d.R. nur geringe Entfernungen von 
weniger als 50 m zurück. Die Männchen können dagegen größere Ortswechsel bis über 
1800 m vornehmen. In Nordrhein-Westfalen liegen die Hauptverbreitungsgebiete im 
Weserbergland, im Bergischen Land, im Sauer- und Siegerland sowie in der Eifel. Das im 
Plangebiet bekannte Vorkommen befindet sich im NSG Im Fort in Oberhausen. Weitere 
aktuelle Vorkommen sind im Ruhrgebiet wahrscheinlich nur am Ostrand des Plangebietes im 
Niederrheinischen Hügelland (NR-337-E1) gegeben (Planungsrelevante Arten für das 
Messtischblatt 4510, LANUV).  
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Die Feldmaus tritt auf Äckern und Wiesen auf, auch an feuchten Stellen, bevorzugt mit 
wilder und dichter Vegetation, speziell entlang von Gräben, Böschungen und Waldrändern. 
Sie ist, gemessen an der Individuenzahl, das häufigste Säugetier in Mitteleuropa. Dabei 
nimmt die Individuenzahl in Abständen von mehreren Jahren stetig zu und dann schlagartig 
wieder ab. 

Für den vom Straßenverkehr besonders bedrohten Igel muss ein guter Lebensraum reich 
gegliedert sein. Nistgelegenheiten in Hecken und Gebüsch sind für den Igel ebenso wichtig, 
sowie ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Große Agrarflächen und Monokulturen bieten 
keine Nahrung und keinen Unterschlupf. Noch vorhandene natürliche Lebensräume sind oft 
nicht miteinander vernetzt. Deshalb leben Igel fast ausschließlich im menschlichen 
Siedlungsraum, weil sie dort noch bessere Lebensbedingungen vorfinden als in den 
Monokulturen der freien Landschaft. Sie rechnen deshalb zu den Kulturfolgern. In ländlichen 
Gegenden beträgt der Aktionsraum der Igelmännchen oft mehr als 100 Hektar, der 
Lebensraum der Weibchen ist bis zu 30 Hektar groß. In städtischen Gebieten ist er 
wesentlich kleiner. In den Rückzugsgebieten der Igel - den menschlichen Siedlungen mit 
ihren Gärten, Parks und durchgrünten Randbereichen - drohen ihnen aber auch vielfältige 
Gefahren: Elektrosensen, Rasenmäher, Mistgabeln, steilwandige Gruben, Schächte, 
Schwimmbäder, Schlagfallen, Giftköder, Beerennetze, Garten- und Brauchtumsfeuer. 
Pestizide und Kunstdünger vernichten natürliche Nahrungsgrundlagen. Aufräumaktionen in 
Gärten und Parks zerstören wertvolle Nistmöglichkeiten. Der Schutz des Igels (nach 
BArtSchV4) gilt auch für private Gärten.  

Bisamratten halten sich überwiegend im Wasser auf. Das scheue Tier nimmt fast jedes 
einigermaßen geeignete Fließ- und Stillgewässer als Lebensraum an. Bisamratten errichten 
je nach Lebensraum entweder Erdbaue als Unterschlupf, wenn die Ufer dazu die Möglichkeit 
bieten, oder 0,5 bis 2 Meter hohe Behausungen aus Röhricht, Binsen, Schilf u.a. 
Wasserpflanzen, die sog. Bisamburgen. Größere Burgen werden manchmal über mehrere 
Jahre bewohnt. 

Das Eichhörnchen bevorzugt Wälder mit alten Mischbaumbeständen. Im Siedlungsraum 
lebt es häufig in kleinen Wäldchen, Grünanlagen und Parks mit altem Baumbestand. Das 
Eichhörnchen baut sich in den Baumkronen aus Ästen und Zweigen mehrere rundliche, 
stabile Nester, sog. Kobel, ein Hauptnest und mehrere Ausweichnester zum Schutz und zur 
Nahrungsaufnahme. Diese Nester werden mit Moos und Gras weich ausgepolstert. 
Eichhörnchen nutzen aber auch gerne Baumhöhlen und unbenutzte Dachböden.  
 
Der Fuchs ist der letzte größere Beutegreifer in Deutschland. Seine Nahrung setzt sich nur 
zu einem kleinen Teil aus Fleisch (z.B. Mäusen) zusammen – ein großer Teil der 
Fuchsnahrung besteht aus Obst und Beeren. Aufgrund starker Bejagung und der damit 
verbundenen Stresssituation können sich keine stabilen Familiengruppen (langjährige 
Einehen, je stabiler die Sozialstruktur der Population desto weniger Junge) bilden. Die Tiere 
versuchen durch verstärkte Vermehrung die Art zu erhalten5. Der Fuchs stellt an seinen 
Lebensraum keine besonderen Ansprüche. Geeignete Lebensräume sind Wälder, Grasland, 
Äcker und zunehmend auch Siedlungsräume. Die Stadt bietet dem Fuchs Bereiche ohne 
menschliche Störung (nachts: Friedhöfe, Parks), kleinräumige Strukturen, reiches 
Nahrungsangebot (Komposthaufen, Essensreste, Früchte, Insekten, Mäuse), sichere 
Rückzugsplätze (Schuppen, Holzstapel), keine großflächige Bejagung. Im Siedlungsraum 
sind Füchse allerdings verstärkt durch den Straßenverkehr gefährdet.  

                                                 
4 Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV) 
vom 16.02.2005 
Nach § 42 BNatSchG  
5 Dr. Karl-Heinz Loske: Von der Jagd und den Jägern, MV-Wissenschaft, Edition Octopus, 2006 
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Rehe bevorzugen Bereiche mit ausreichender Deckung und Äsungsvielfalt wie Buschwerk 
und abwechslungsreiche Waldrandzonen. Das Reh ist sehr anpassungsfähig und deshalb 
ein erfolgreicher Kulturfolger. Nachhaltige Beunruhigung wirkt verdrängend. Allerdings wird 
steter Autoverkehr nicht als störend empfunden, weshalb Rehe auch dicht an Autobahnen 
äsen. Die Populationen werden durch die Bejagung bestimmt. 

Das Hermelin bewohnt eine Reihe von Landschaftstypen wie Wiesen, Felder, Ufer und in 
begrenztem Maße auch Ränder menschlicher Siedlungen. Als Deckung und Unterschlupf 
beziehen sie tagsüber Felsspalten, hohle Baumstämme, Steinhaufen oder verlassene Baue 
anderer Tiere.  

Der Iltis lebt in offenen Wäldern, in Waldrändern, aber auch auf Wiesen und Feldern. Oft ist 
er in der Nähe von Gewässern und Feuchtgebieten zu finden. Manchmal siedelt er bis in die 
Nähe von ländlichen Siedlungen und Höfen mit Ställen und Scheunen. Der Iltis ist durch 
Verluste seines Lebensraumes und die Jagd bedroht. 

Die bevorzugten Lebensräume des Wildkaninchens sind die halboffene Feldflur, bewaldete 
Böschungen, Eisenbahndämme oder ähnliche Strukturen. Zur Anlage ihrer Baue benötigen 
sie leichte und durchlässige Böden. Auch in Städten mit entsprechenden halboffenen 
Strukturen und Sandboden wie zum Beispiel auf Friedhöfen, in Grünanlagen, Gärten, Höfen 
finden sie gute Lebensbedingungen. Durch Krankheiten und die Jagd sind die 
Wildkaninchenbestände stark zurückgegangen. In einigen Bundesländern denkt man bereits 
über Kaninchenschutzprogramme nach. Im menschlichen Siedlungsraum muss den 
Wildkaninchen sowie dem noch selteneren Hasen deshalb eine Nische gelassen werden. 

Der Maulwurf gehört nach der Bundesartenschutzverordnung zu den besonders 
geschützten Tierarten. Sein Lebensraum sind nicht zu trockene Böden in Wiesen, Wäldern 
und im Kulturland sowie in Gärten. Er lebt in einem selbstgegrabenen unterirdischen 
Gangsystem. Auch wenn seine Maulwurfshügel von manchen Menschen als störend 
empfunden werden, darf der Maulwurf nicht bekämpft oder getötet werden, da er auch nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz unter Schutz steht. Der Maulwurf erfüllt wertvolle Funktionen 
im Naturhaushalt, die es im Hinblick auf die biologische Vielfalt zu erhalten gilt. Man sollte 
sich über die Anwesenheit von Maulwürfen freuen, da das anzeigt, dass der Boden gesund 
ist und es zahlreiche Kleinlebewesen im Boden gibt, die Nahrungsgrundlage der Maulwürfe 
sind. Besonders in naturnahen Gärten finden Maulwürfe Lebensräume und sollten als Helfer 
im Garten akzeptiert werden6. 

Die Waldspitzmaus lebt in einer Vielzahl unterschiedlicher Habitate. Allzu trockene Gebiete 
und menschliche Siedlungsbereiche werden gemieden. Die Waldspitzmaus lebt unterirdisch 
in Bauen von Maulwürfen oder Mäusen. Sie ist durch Einschränkung ihres Lebensraumes 
und die menschliche Zersiedlung der Landschaft bedroht. Besonders gravierend wirkt sich 
die Trockenlegung der Lebensräume aus.  

Die Wasserspitzmaus lebt in und an Gewässern aller Art, auch an schnell fließenden 
Bächen. Am liebsten mögen sie Gewässer mit dichter Ufervegetation. 

                                                 
6 NABU-Kampagne „Nachbar Natur. Ökologische Konzepte für Städte und Dörfer“ 
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Leitziele zur Erhaltung, Entwicklung und Förderung der Säugetierfauna 
 

• Erhaltung der vorhandenen Baum- und Strauchbestände, landwirtschaftlichen 
Flächen mit und ohne Gehölzstrukturen, Brachen und Ruderalflächen 

• Renaturierung von Bächen  
• Vermeidung von Lebensraumverlust von Wäldern (v.a. Laub- und Laubmischwäldern, 

aber auch Nadelwäldern) mit gebüschreichen Waldrändern und Lichtungen, z.B. 
keine Rodung von Waldrändern, keine Aufforstung von Lichtungen  

• Erhaltung und Vermehrung der Strukturvielfalt in den Wäldern (v.a. gebüschreiche 
Waldsäume und Waldlichtungen, ausgeprägte Krautschicht, Unterholz, 
Gebüschdickichte, Höhlenbäume) durch die Forstwirtschaft 

• Verhinderung der Schädigung der Lebensgemeinschaft durch Einsatz von Bioziden 
und Rodentiziden in Wäldern 

• Erhaltung von reich strukturierten Parklandschaften mit Gebüschen, Feldgehölzen 
und Hecken sowie von gebüschreichen Obstgärten und Parks im Siedlungsbereich 

• Erhaltung und Entwicklung von nährstoffarmen Saumstrukturen, sowie unbefestigten 
Waldwegen 

• Schaffung von naturnahen Gärten, Parks, Kleingärten, innerstädtischen Grünflächen, 
u.a. (heimische Baum- und Strauchpflanzungen, Platz für Säume, Wildwiesen, 
heimische Kräuter und Stauden, Laub-, Stein- und Reisighaufen, Mauern als 
Bruchsteinmauern mit Fugenvegetation, stehendes und liegendes Totholz, Bereiche 
für Brachen, insgesamt mehr Wildnisflächen, naturnahe Teiche mit flachen Ufern und 
Ufervegetation, kleine Wasserstellen u.a.) 

• Naturnahe Pflege von Grünanlagen und Parks (Heimische Gehölze und Stauden, 
Säume entlang von Gehölzrändern, keine Mahd unter Gehölzen, Erhaltung / 
Schaffung von Wildnisecken und Brachen durch reduzierte/keine Mahd, natürliche 
Unterschlüpfe z.B. für den Igel erhalten wie dichte Hecken, Gebüsche, Reisig-, Laub- 
und Komposthaufen, Hohlräume unter Holzstapeln, Schuppen, Treppen, 
Steinhaufen, alte Baumwurzeln) 

• Verzicht auf Einsatz von Bioziden und Rodentiziden in Gärten und auf öffentlichen 
Grünflächen 

• Einschränkung der Jagd 
• Erhaltung und Verbesserung von Wanderkorridoren für bodenlebende Arten, z.B. 

Optimierung von Gewässerdurchlässen für wandernde Landbewohner (ausreichend 
dimensionierte Durchlässe, breite, erdige Randstreifen zum Wandern neben den 
Gewässern) 

• Erhaltung und Schaffung von Wandermöglichkeiten für Kleintiere wie z.B. den Igel 
(unter Zäunen etwa 20 cm Platz zum Durchwandern lassen) 

• Erhaltung von Brachflächen in allen Entwicklungsstadien und jeder Größe 
• Erhaltung der Brachen und Pionierstandorte und keine Umwandlung in Kunstobjekte 

und Erholungsstätten 
• Keine Zerschneidung der Lebensräume und der noch vorhandenen freien Landschaft 
• keine weiteren Zersiedelungen und Flächenversiegelungen  
• bei Neuversiegelung flächengleiche Entsiegelung 

 
In der Roten Liste für NRW wird angeführt, dass das Bild der Säugetierfauna lediglich eine 
Momentaufnahme ist. Artenzahl und Artenspektrum, Arealbild, Siedlungsdichte und 
Populationsstruktur sind einem dauernden Wandel unterworfen, dessen natürliche Dynamik 
noch durch die erdrückende ökologische Dominanz des Menschen verstärkt wird. Das trifft 
insbesondere hier im Ruhrgebiet zu. 
 
Die in der Roten Liste der gefährdeten Säugetiere in Nordrhein-Westfalen von 1999 als 
ungefährdet eingestuften Arten wie zum Beispiel Igel, Maulwurf, Hermelin, Wildkaninchen 
müssen dennoch hier im Plangebiet als stark gefährdet angesehen werden, da die durch 
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Straßen, Bahnlinien u.a. vielfach zerschnittenen Lebensräume ungünstige Lebensbe-
dingungen bieten und die frühzeitige Mortalität viele Bestände erheblich gefährdet. Sie sind 
durch § 2  Abs.1  Nr. 9 LG7 geschützt: „Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre 
Lebensgemeinschaften sind als Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch 
gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Biotope und ihre sonstigen Lebensbedingungen 
sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln oder wiederherzustellen.“. 
 
 

                                                 
7 Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz) 
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Fledermäuse 
 
Im gesamten Plangebiet liegen (Fundortkataster Tiere des LANUV, aus 
Einzelbeobachtungen, aus Angaben in den Dokumenten zu NSG und FFH, Angaben der 
Biologischen Stationen und unteren Landschaftsbehörden) Angaben zu den folgenden 
Fledermausarten vor: 
 
Tierart RL 1999 Besonders (§)  / 

streng geschützt 
(§§) 

FFH-Anh.II FFH-Anh.IV 

Großer Abendsegler 
 

I § und §§  Anh.IV 

Rauhhautfledermaus 
 

I § und §§  Anh.IV 

Wasserfledermaus 
 

3 § und §§  Anh.IV 

Zwergfledermaus 
 

*N § und §§  Anh.IV 

 
In den Landschaftsräumen LR-IIIa-100 Vestischer Höhenrücken (Flächenanteil am 
Plangebiet ca. 5 %) und  LR-IIIa-102 Nördliche Emscherrandplatten (Flächenanteil am 
Plangebiet ca. 3 %) sind auch Funde der Breitflügelfledermaus bekannt geworden. 
 
Breitflügelfledermaus
 

3 § und §§  Anh.IV 

 
Nach Ausführungen von GEIGER-ROSWORA8 konnten im gesamten Ruhrgebiet, wovon das 
Plangebiet ein Teilbereich ist, mindestens 11 der insgesamt 20 in NRW vorkommenden 
Arten, die alle auf der Roten Liste stehen, nachgewiesen werden. 
 
Tierart RL 1999 Besonders (§)  

/ 
streng 
geschützt (§§) 

FFH-Anh.II FFH-Anh.IV 

Teichfledermaus 
 

I §§ II IV 

Fransenfledermaus 
 

3 §§  IV 

Bartfledermäuse 
Kleine 
Bartfledermaus 

3 §§  IV 

Große 
Bartfledermaus 

2 §§  IV 

Kleiner 
Abendsegler 

2 §§  IV 

Braunes Langohr 
 

3 §§  IV 

Zweifarbfledermaus I §§  IV 
 

                                                 
8 Fledermausvorkommen im Ballungsraum Ruhrgebiet von GEIGER-ROSWORA 1997 
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Nach der bevorzugten Wahl ihrer Sommerquartiere werden Fledermäuse allgemein in baum- 
und gebäudebewohnende Fledermäuse eingeteilt. Zu den “Waldfledermäusen“ gehören u.a. 
Wasserfledermaus, Rauhhautfledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler. Dagegen 
werden Teich-, Breitflügel- und Zwergfledermaus zu den „Hausfledermäusen“ gezählt. 
Vor allem die Breitflügelfledermaus ist in dieser Beziehung ein typischer Kulturfolger. 
 
Von Wasserfledermaus und Großem Abendsegler liegen die meisten Beobachtungen vor. 
Sie sind im Ruhrgebiet relativ verbreitet und dort ganzjährig zu finden. Die stärker 
gefährdeten Arten konzentrieren sich auf die struktur- und waldreicheren Ballungsrandzonen. 
Insgesamt sind Fledermäuse im Ruhrgebiet nicht häufig und einige Arten wurden nur zu 
bestimmten Jahreszeiten festgestellt. Dennoch gibt es in allen Städten gesicherte Nachweise 
von Jagdgebieten und/oder Quartieren. Zur Zugzeit werden größere Anzahlen verzeichnet. 
Eine herausragende Rolle kommt der Ruhr als Jagdgebiet und Leitlinie für wandernde 
Arten zu.  
 
Die wichtigsten Jagdreviere sind im Ruhrgebiet Gewässer jeglicher Art. So ist die 
Wasserfledermaus in der Regel den ganzen Sommer über an Gewässern zu finden. Bisher 
sind zwei Wochenstuben in Waldbereichen, eins davon in Mülheim (Duisburg-Mülheimer 
Wald), entdeckt worden. Die Jagdreviere liegen bei der Wasserfledermaus bis zu 7 km von 
den Quartieren entfernt. Sommer- und Zwischenquartiere und eine Wochenstubenkolonie 
sind in Essen nachgewiesen, Überwinterungsplätze z.B. in Bochum. Die Art kommt also 
ganzjährig im Ruhrgebiet vor und pflanzt sich hier auch fort. 
 
Der Abendsegler kann im Ruhrgebiet in fast allen Städten den ganzen Sommer über jagend 
angetroffen werden. Vielerorts ist ein deutlicher Anstieg der Bestandszahlen im Frühjahr und 
Herbst zu verzeichnen, denn er hält sich hauptsächlich als Durchzügler im Ruhrgebiet auf. 
Paarungsquartiere und Zwischenquartiere liegen vor allem am südlichen Rand des 
Ruhrgebietes, in der Nähe der Ruhr (in Bochum, Essen, Mülheim). 
 
In der überwiegenden Anzahl der Städte leben auch Zwerg- und Rauhhautfledermaus, 
aber in wesentlich geringerer Stückzahl als die beiden oben beschriebenen Arten. 
Zwergfledermäuse sind meist ortstreu. Die Jagdgebiete liegen 1 – 2 km von den Quartieren 
entfernt. Jagdreviere werden meist nur von 1- 2 Zwergfledermäusen genutzt. Die Art kommt 
in einigen Städten ganzjährig im gesamten Stadtgebiet vor (z.B. Mülheim), dennoch ist es 
noch nicht gelungen, aktuell genutzte Sommerquartiere oder Wochenstuben konkret 
auszumachen. Auch für Essen gibt es einzelne Hinweise auf das Vorhandensein von 
Quartieren. 
 
Die Rauhhautfledermaus ist eine weit wandernde Art (bis zu 1.600 km), die im Frühjahr und 
Herbst das Ruhrgebiet durchzieht und sich hier im Herbst in größerer Zahl auch zur Paarung 
aufhält. Paarungs- und Zwischenquartiere konzentrieren sich auch bei dieser Art in der 
südlichen Ballungsrandzone (Mülheim, Essen, Bochum). Vermutlich überwinterte eine 
Rauhhautfledermaus 1993 in Mülheim. 
 
Etwas seltener als die zuvor genannten Arten wurde die Breitflügelfledermaus im 
Ruhrgebiet beobachtet. Bemerkenswert ist ihr Vorkommen in Gelsenkirchen: hier war sie die 
häufigste der zwischen 1985 und 1991 nachgewiesenen Arten (von Mai bis Oktober 
regelmäßig jeweils einzelne oder wenige Tiere in verschiedenen Jagdgebieten und 
Stadtteilen). Die Breitflügelfledermaus gehört wie die Zwergfledermaus zu den eher 
ortstreuen Arten. Sie jagt bis ca. 2 km von ihrem Quartier entfernt. Die Arte ist nach den 
vorliegenden Beobachtungen insgesamt nicht häufig im Ruhrgebiet. Quartiere sind bei dieser 
Art besonders schwierig zu finden, da die Tiere meist einzeln leben. 
 
Von der Teichfledermaus liegen aktuell nur wenige sichere Fundorte im Ruhrgebiet vor. Die 
Art gilt in NRW ausschließlich als Wintergast, der seine Sommerlebensräume in den 
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Niederlanden hat. Dementsprechend erfolgten die Beobachtungen im Ruhrgebiet 
hauptsächlich zur Zugzeit. Im Frühjahr, Spätsommer und Herbst konnten in 
Fledermauskästen in Bochum regelmäßig und stetig 1 bis mehrere Tiere (max. 8 an einem 
Tag) festgestellt werden. Der einzige Hinweis auf eine Überwinterung im Ruhrgebiet stammt 
aus Gelsenkirchen: Mitte Januar 1981 wurde hier eine Teichfledermaus im Hafenbereich 
aufgefunden, die in einem Kamin gehangen hatte. 
 
Braune Langohr, Fransen- und Bartfledermäuse treten nur in den Randbereichen des 
Ballungsraumes auf, wobei jeweils nur einzelne Tiere gefunden wurden. Die 
Fransenfledermaus führt relativ saisonale Wanderungen durch (max. 60-90 km). Die 
Sommerlebensräume mit den Wochenstuben befinden sich in NRW fast alle in der zentralen 
bzw. östlichen Westfälischen Bucht in münsterländischer Parklandschaft. Im Ruhrgebiet 
existieren von der Arte Nachweise von einem Winterquartier in Essen (1989 und 1990). 
Bartfledermäuse führen saisonale Wanderungen bis zu 240 km durch. Nachweise liegen 
bisher nur aus Bottrop (Jagdrevier) vor. 
 
Das ortstreue Braune Langohr fand sich im Ruhrgebietsraum bisher nur in zwei 
Winterquartieren, eins davon liegt in Essen. 
 
Bemerkenswert sind die Nachweise des Kleinen Abendseglers. Er gehört zu den weit 
wandernden Arten. In diesem Jahrhundert wurde er in NRW erstmals in den 60er Jahren im 
südlichen Rheinland vereinzelt beobachtet (überwiegend Sommerfunde), seit den 70er 
Jahren existiert im Raum Bonn eine Wochenstubenkolonie. Erst seit den 80er Jahren ist er in 
Westfalen (nach über 100 Jahren) wieder nachgewiesen und seither ist dort eine allmähliche 
Zunahme dieser immer noch seltenen Baumfledermaus zu verzeichnen. Im Ruhrgebiet 
wurde die Art erstmals in den 90er Jahren entdeckt (einzelne Tiere, alle Fundstellen lagen in 
oder an Wäldern mit angrenzenden Gewässern). Zwischenquartiere konnten in Bochum und 
Holzwickede im August gefunden werden. Ein Jagdgebiet liegt in Oberhausen und mehrere 
in Bottrop. 
 
Die Nachweise der Zweifarbfledermaus, einer Wanderart (bis 900 km zwischen Sommer- 
und Winterquartier), sind wahrscheinlich durchziehenden Tieren zuzuschreiben. Es erfolgten 
insgesamt 6 Beobachtungen (Zufallsfunde) in den vergangenen 15 Jahren im Ruhrgebiet (im 
Frühwinter bzw. Frühling, jeweils Einzeltiere). 
 
Leitziele zur Erhaltung, Entwicklung und Förderung der Fledermausfauna 
 

• Erhalt aller Teillebensräume wie Jagdgebiete, Wochenstuben, Winter- und 
Sommerquartiere und Versteckmöglichkeiten für Tiere auf dem Durchzug. Alle 
Quartiere müssen in erreichbarer Nähe der Jagdreviere liegen 

• Insgesamt müssen die Schutzmaßnahmen für Fledermäuse alle Lebensbereiche wie 
Winterquartiere, Sommerquartiere, Jagdgebiete und die verbindenden Flugwege, 
umfassen. Wichtig ist ein genügend großer Baumbestand mit einem Alter von 
mindestens 80 Jahren, der ein ausreichendes Angebot natürlicher Spechthöhlen 
enthält  

• Erhalt von Stillgewässern mit besonders hoher Bedeutung als Jagdreviere wie z.B. 
den Entenfang in Mülheim, das Bergsenkungsgebiet Emscher-Bruch in 
Gelsenkirchen, die Teiche im Revierpark Vonderort in Oberhausen 

• Erhalt von Wald-, Park-, Stadtteichen, Gräften, Baggerseen, Fisch- und 
Gartenteichen, Kläranlagen, Hafenbecken, Rückhaltebecken, 
Wassergewinnungsanlagen, Altarmresten als Jagdgebiete 

• Erhalt jeglicher Gewässer mit enormer Wichtigkeit als Jagdgebiete, besonders der 
Ruhr mit den angrenzenden Auen- und Waldbereichen und den Ruhrstauseen, aber 
auch z.B. der Emscher, des Rhein-Herne-Kanals in Herne mit Jagdaktivitäten 

• Erhalt von Wäldern, Waldlichtungen und Waldrändern für jagende Fledermäuse 
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• Erhalt von Parkanlagen, Friedhöfen, begrünten Halden, Laternen für insektenjagende 
Fledermäuse 

• Erhalt von stehenden Gewässern als Jagdgebiet für die Wasserfledermaus (auch in 
den Innenstadtbereichen) 

• Erhalt von naturnahen, extensiv genutzten, gehölz- und gewässerreichen Gebieten 
mit Altbaumbeständen 

• Erhalt frostfreier, geschützter Quartiere als Winterquartiere, auch z.B. Keller, 
Bachverrohrungen und -unterführungen, Bunker, Stollen, ehemalige 
Eisenbahntunnel, unterirdische Gänge 

• Erhalt von Gebäudequartieren als Wochenstuben und Sommerquartieren, auch z.B. 
in alten Gebäuden, ungestörten Dachböden, Schuppen, Kirchen und Kirchtürmen, 
landwirtschaftlichen Gebäude, Brücken 

• Erhalt von Altbäumen für baumbewohnende Arten 
• Sicherung von unterirdischen Winterquartieren durch Einrichtung von 

einbruchsicheren Verschlüssen bzw. Fledermausgittern, Vermeidung von 
Umnutzungen und Störungen, Besucherlenkung, Erhalt und Förderung einer 
naturnahen Umgebung 

• Optimierung von Winterquartieren (z.B. Bunker, Eiskeller) durch künstliche 
Bohrlöcher und Anbringen von Flachkästen in höhlenarmen Gegenden 

• Der geeignete Ausbau unterirdischer Winterquartiere  
• Wenn keine anderen Möglichkeiten zur Neuschaffung von Quartieren bestehen auch 

Schaffung von künstlichen Fledermausquartieren (Fledermauskästen) 
• Verzicht auf Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln in Gebäudequartieren 
• Reduzierung aller Störungen während der Jungenaufzucht (v.a. Juni bis August) und 

im Winter, Sanierungsarbeiten möglichst im September, in bekannten Quartieren 
Kontrolle auf  Besatz 

• Erhalt von Tagesschlafplätzen, z.B. Ritzen oder Hohlräume in Altbäumen, Häusern 
oder anderen Bauwerken, Holzstapel 

• Erhalt der Zentraldeponie Emscherbruch (dort jagen von Mai bis September 
Breitflügelfledermäuse nach den dort zu Millionen hausenden Heimchen) 

• Erhalt von Wiesen und Feldern 
• Erhaltung und Förderung von Habitaten wie Brachen und Ruderalflächen, 

unbefestigte Flächen und Wege mit Lachen/Wagenspuren 
• Für die baumhöhlenbewohnenden Fledermausarten ist es existenziell wichtig, dass 

genügend alte höhlenreiche Bäume existieren, deshalb: Erhaltung und Förderung 
von Altwaldbeständen / Altholzinseln / Höhlenbäumen 

• In Mülheim sind besonders die Quartierbäume an den Hängen des Ruhrtales 
(z.B.Auberg ) sehr bedeutsam und auf Dauer zu erhalten  

• Insbesondere in dem großen Waldgebiet im Südwesten Mülheims fehlen geeignete 
Quartiermöglichkeiten für die Waldfledermausarten. Hier ist die Ausweisung von 
Altholzinseln notwendig  

• In Mülheim ist als Jagdhabitat insbesondere der Entenfang schützenswert. 
Einschränkung der Angelnutzung, da speziell von Anglern eine Gefahr für jagende 
Fledermäuse ausgeht 

• Verbesserung der Jagdhabitate, zum Beispiel Anpflanzung heimischer Gehölze und 
Reduzierung der Beleuchtungsanlagen im Außenbereich 

• Für die Wasserfledermaus: Verbesserung der Wasserqualität und der Hauptteil der 
Gewässerränder sollte mit Ufervegetation bestanden sein 

• Erhaltung von Durchflugmöglichkeiten (z.B. der Unterführungen unter der Autobahn A 
3 und der Eisenbahn, da diese Verbindung für die Population am Entenfang 
existentiell wichtig ist) 



Lebensraumansprüche / Leitziele - Anhang 5.1 Säugetiere/Fledermäuse 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen - Fachbeitrag 
- 11 / 11 - 

• Erhaltung und Entwicklung von strukturreichen, mehrschichtigen Laub- und 
Mischwäldern mit einem hohen Anteil an Alt- und Totholzbeständen, 
lebensraumtypischen Baumarten und strukturreichen Waldrändern durch die 
Forstwirtschaft  

• Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes von (potentiellen) 
Quartierbäumen (Höhlenbäume, Altholz, stehendes Totholz, Allenbäume, 
Parkbäume), besonders in Gewässernähe; bei Quartiermangel übergangsweise 
Ausbringen von Fledermauskästen  

• Förderung von Quartierbaum-Kartierungen; ggfs. Markierung und Ausweisung als 
Biotopbäume; bei Holzfällarbeiten Kontrolle auf Besatz 

• Erhaltung und Förderung von Gebäudequartieren (Belassen von Spalten, 
Hohlräumen, Einflugmöglichkeiten; Öffnen von Dachböden und Lüftungsziegeln; 
Anbringen von Hohlblocksteinen, Fledermausbrettern, Außenwandverschalungen, 
Taubenschutzgitter mit Einflugschlitzen)  

• Sicherung von Felsspaltenquartieren durch Vermeidung von Störungen  
• Erhaltung und Entwicklung von insektenreichen Nahrungsflächen im 

Siedlungsbereich und an Siedlungsrändern (v.a. Gewässer, größere, naturnahe 
vegetationsreiche Still- und Fließgewässer mit naturnahen Uferstrukturen, 
öffentlichen Grün- und Straßenbegleitgrünflächen, Parkanlagen, Obstwiesen) sowie 
in strukturreichen Parklandschaften (v.a. extensiv genutzte Weiden und Wiesen, 
Hecken, Gebüsche, strukturreiche Waldränder, Waldlichtungen)  sowie von linearen 
Gehölzstrukturen entlang der Flugrouten (v.a. Hecken, Gebüsche, Waldränder, 
gehölzreiche Bachläufe) 

• Verzicht auf Einsatz von Pestiziden bzw. Bioziden in der Forst- und Landwirtschaft 
sowie auf öffentlichen Grünflächen und in Gärten  

• Erhöhung des Zieldurchmessers bzw. des Erntealters der Bäume (>160 Jahre für 
Buchen-, >200 Jahre für Eichen-, >120 Jahre für Nadelwälder) 

• Förderung von Unterführungen an stark befahrenen Verkehrswegen in großflächigen 
Waldgebieten sowie in besiedelten Sommerlebensräumen   
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5.2 Amphibien 
 
Kurzbeschreibung der Arten und deren Lebensraumansprüche sowie Leitziele zur Erhaltung, 
Entwicklung und Förderung der Arten 
 
Für das Plangebiet wurden keine speziellen oder flächendeckenden Erhebungen der 
Tierarten durchgeführt. Bei den hier genannten Arten handelt es sich somit nur um 
Zufallsfunde und Einzelbeobachtungen, die im Rahmen von Biotopkartierungen, durch 
Ehrenamtliche, Sachverständige, Biologischen Stationen oder unteren Landschaftsbehörden 
dem LANUV bekannt gegeben wurden. 
 
Für das Plangebiet liegen Angaben zu den folgenden Amphibienarten vor. Ob diese Arten 
heute noch alle vertreten sind bzw. wie viele Tiere/Populationen im Plangebiet existieren, ist 
nicht bekannt. Auch über die Größe, Fitness oder Gefährdung der Populationen liegen keine 
Erkenntnisse vor. Liegen trotz geeigneter Habitate keine Angaben vor handelt es sich 
wahrscheinlich um Nachweisdefizite. 
 
Es werden für die im Plangebiet wahrscheinlich vorkommenden Arten die 
Gefährdungskategorien der „Roten Liste der gefährdeten Kriechtiere (Reptilia) und Lurche 
(Amphibia) in NRW“1 angeführt sowie die Gefährdungsstufe im Ballungsraum Rhein-
Ruhr. Außerdem wird der Schutzstatus als besonders oder streng geschützte Art2 
angegeben und ob eine Art nach der FFH-RL geschützt ist (Anhang II, IV, V). Nach der 
Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-
verordnung - BArtSchV) sind alle hier aufgeführten Kriechtiere und Lurche besonders 
geschützt. In § 42 LG3 ist geregelt, dass man ihnen weder nachstellen, noch sie fangen, 
verletzen oder töten, noch ihre Entwicklungsformen, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
Natur entnehmen, beschädigen oder zerstören darf.. 
 
 
Amphibienart RL NRW RL 

Ballungsraum 
Rhein-Ruhr 

Besonders §/ 
streng 
geschützt §§ 

FFH-
Anh.II/IV/V 

Bergmolch * * §  
Teichmolch * * §  
Fadenmolch * R §  
Kammmolch 3 2 §§ II und IV 
Erdkröte * 3 §  
Kreuzkröte 3 3 §§ IV 
Geburtshelferkröte V 2 §§ IV 
Grasfrosch * 2 §  
Kleiner 
Wasserfrosch 

3 1 §§ IV 

Seefrosch V D § V 
Teichfrosch * 2 § V 
Laubfrosch 2N 0 §§ IV 
Feuersalamander * 3 §  
 
 

                                                 
1 http://www3.lanuv.nrw.de/static/infosysteme/roteliste/default2.htm 
2 siehe dazu:  http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/artenschutz/var/www/downloads/einf%C3%BChrung_gesch%C3%BCtzte_arten.pdfnl.1, Spalte 2  
3 Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz) 
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Amphibien benötigen als Lebensraum Laichgewässer und Winter- und Sommerquartiere. 
Die Spanne der Laichgewässertypen reichen von größeren Weihern bis zu kleinsten 
wassergefüllten Wagenspuren. 
 
Für den Bergmolch  sind optimal kleinere bis mittelgroße waldnahe stehende Gewässer in 
sonniger bis halbschattiger Lage, mit ausgeprägten Flachwasserzonen und einer nicht zu 
dichten Unterwasservegetation. Als Tagesverstecke werden Holzstapel, Steinplatten, 
Baumstämme, Rindenabfälle, Reisigbündel, Moospolster und Grasbüschel gewählt. 
Winterquartiere des Bergmolchs können sich in Bruchsteinmauern, Dämmen, Kellern 
u.a.befinden. Der Bergmolch ist am häufigsten mit dem Teichmolch vergesellschaftet. Das 
entspricht der weiten ökologischen Valenz der beiden Arten.  
 
Der Fadenmolch zeigt eine Vorliebe für kleinere, kühle, klare Laichgewässer, auch 
halbschattig gelegene Wasserstellen. Zu finden ist er aber auch in Teichen, Wegerinnen, 
Tümpeln, Gräben, Fließgewässern, Abgrabungen, Weihern oder Altwässern. Er stellt keine 
größeren Ansprüche an die Vegetation. Als Ablaichsubstrat wird vor allem der Wasserstern 
benutzt. Als Unterschlupf werden gern überhängende Böschungen oder randlich 
überwuchernde Vegetationspolster gewählt. Über die Landaufenthalte  und die 
Winterquartiere der verborgen lebenden Art ist wenig bekannt. Im Spätsommer können 
Fadenmolche unter flachen Steinen, unter Baumstämmen und in Uferböschungen gefunden 
werden. Einige Tiere überwintern auch im Wasser. 
 
Der Kammmolch ist die am schwierigsten zu erfassende Molchart. Der Großteil der 
Quartiere wird von Kleinpopulationen mit weniger als 20 Tieren besetzt. Vom  Kammmolch 
werden Teiche, Weiher, Tümpel und Abgrabungsgewässer als Laichplätze benutzt. Optimal 
sind mittelgroße bis größere besonnte bis allenfalls halbschattige, mehr als 50 cm tiefe 
vegetationsreiche Gewässer. Ein Bedeckungsgrad durch Unterwasserpflanzen von etwa 50 
% entspricht am ehesten den Ansprüchen der Art, da der Kammmolch noch ausreichenden 
Freiraum zum Schwimmen benötigt. Besiedelt werden auch Gewässer im offenen Gelände. 
Die Landhabitate liegen gleichfalls vielfach im freien Raum, oft nur wenige Meter vom 
Gewässerrand entfernt. Als Tagesverstecke werden Holzstapel, große Steine, Bretter, 
Wurzelteller und Baumstämme angenommen. Auch in feuchten Kellern können 
Kammmolche überwintern. Ein nicht unwesentlicher Teil der Kammmolche aber überwintert 
im Wasser. Da die Tiere nach der Metamorphose häufig im Ursprungsgewässer verbleiben 
und junge wie alte Tiere in jedem Monat im Wasser nachgewiesen werden können, liegt hier 
beim Kammmolch eine Neigung zu ganzjähriger Gewässerbindung vor. 
 
Der Kammmolch gilt als eine typische Offenlandart, die traditionell in den Niederungsland-
schaften von Fluss- und Bachauen an offenen Augewässern (z.B. an Altarmen) vorkommt. In 
Mittelgebirgslagen werden außerdem große geschlossene Waldbereiche mit größeren, tiefen 
Stillgewässern besiedelt. Sekundär kommt die Art in Kies-, Sand- und Tonabgrabungen 
sowie in Steinbrüchen vor. Neuerdings hat sich gezeigt, dass die Art auch als Frühbesiedler 
an neu angelegten Gewässern erscheinen kann. Die meisten Laichgewässer weisen eine 
ausgeprägte Ufer- und Unterwasservegetation auf, sind nur gering beschattet und in der 
Regel fischfrei. Als Landlebensräume nutzt der Kammmolch feuchte Wälder, Gebüsche und 
Hecken, die meist in Nähe der Laichgewässer gelegen sind. Der Kammmolch hat die längste 
aquatische Phase unter allen heimischen Molcharten, die vom zeitigen Frühjahr (Ende 
Februar/März) bis zum Spätsommer (August/September) reichen kann. Im Februar und März 
verlassen die Tiere ihre Winterquartiere, und wandern nachts zu den Laichgewässern. Balz 
und Paarung finden von Mitte April bis Ende Mai statt.  Ab August verlassen die Jungmolche 
das Gewässer, um an Land zu Überwintern. Nur in seltenen Fällen überwintern Molchlarven 
im Wasser. Ausgewachsene Kammmolche verlassen nach der Fortpflanzungsphase das 
Laichgewässer, und suchen ab August bis Oktober ihre Winterlebensräume an Land auf. 
Dabei werden maximale Wanderstrecken von über einem Kilometer zurückgelegt. Einzelne 
Tiere (v.a. Männchen) können auch im Gewässer überwintern.  
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Die Erdkröte bevorzugt als Laichplatz Teiche, Weiher und ähnliche stehende Gewässer, die 
eine Mindestwassertiefe von etwa 40 cm aufweisen. Gelegentlich wird auch in anderen 
Gewässern abgelaicht, vereinzelt auch in fließenden Gewässern. Am häufigsten laicht sie in 
Teichen, Weihern, Abgrabungen, Tümpeln, Gräben, Seen, Altwasser und auch in Wege-
rinnen. Tagsüber verstecken sich Erdkröten unter Steinen, Baumstubben, Brettern o.ä. In 
den Abendstunden gehen sie in der Umgebung ihres Verstecke auf Beutejagd und werden  
dann in den verschiedensten Lebensraumtypen angetroffen: Wald, Garten, Wiese, Acker, 
Ödlandflächen, auch inmitten der Ballungsräume, sofern dort Laichgewässer existieren. Im 
Sommer werden Erdkröten in Entfernungen bis zu 2 km zum nächsten Laichplatz festge-
stellt. Erdkröten werden in ihren Landhabitaten bis in den Oktober angetroffen. Über ihre 
Winteraufenthalte ist noch wenig bekannt, wahrscheinlich überwintern sie einzeln in 
unterirdischen Verstecken. 
 
Die Kreuzkröte ist eine Pionierart, die ursprünglich in offenen Auenlandschaften auf 
vegetationsarmen, trocken-warmen Standorten mit lockeren, meist sandigen Böden 
vorkommt. In Nordrhein-Westfalen sind die aktuellen Vorkommen vor allem auf 
Abgrabungsflächen in den Flussauen konzentriert (z.B. Braunkohle-, Locker- und 
Festgesteinabgrabungen). Darüber hinaus werden auch Industriebrachen, Bergehalden und 
Großbaustellen besiedelt. Als Laichgewässer werden sonnenexponierte Flach- und 
Kleingewässer, wie Überschwemmungstümpel, Pfützen, Lachen oder Heideweiher besiedelt. 
Die Gewässer führen oftmals nur temporär Wasser, sind häufig vegetationsfrei und weisen 
daher keinen Fischbesatz auf. Tagsüber verbirgt sich die dämmerungs- und nachtaktive 
Kreuzkröte unter Steinen oder in Erdhöhlen. Als Winterquartiere werden lockere Sandböden, 
sonnenexponierte Böschungen, Blockschutthalden, Steinhaufen, Kleinsäugerbauten sowie 
Spaltenquartiere genutzt, die oberhalb der Hochwasserlinie gelegen sind. Die ausgedehnte 
Fortpflanzungsphase der Kreuzkröte reicht von Mitte April bis Mitte August. In dieser Zeit 
erscheinen die Weibchen nur für wenige Tage am Laichgewässer, und laichen ein Mal pro 
Jahr ab. Innerhalb einer Population können „früh-laichende“ und „spät-laichende“ Weibchen 
auftreten. Durch die ausgesprochen hohe Nachkommenzahl werden Verluste ausgeglichen, 
die sich durch das Austrocknen der Gewässer ergeben können. Eine weitere Anpassung an 
die Kurzlebigkeit der Laichgewässer stellt die schnelle Entwicklung bis zum Jungtier dar. 
Schon nach 2-14 Tagen schlüpfen die Kaulquappen. Nach nur 3-12 Wochen ist die 
Metamorphose abgeschlossen, so dass bereits ab Ende Mai/Anfang Juni die ersten 
Jungkröten erscheinen. Die „Rekordzeit“ von Eiablage bis zum Landgang beträgt lediglich 24 
Tage. Die ausgewachsenen Tiere suchen von Mitte September bis Ende Oktober ihre 
Winterlebensräume auf. Die Ausbreitung der Kreuzkröte erfolgt v.a. über die Jungtiere, die 
bis zu drei Kilometer weit wandern können. Die mobilen Alttiere legen bei ihren 
Wanderungen eine Strecke von meist unter einem Kilometer, bisweilen bis über fünf 
Kilometer zurück.  
 
In Nordrhein-Westfalen tritt die Geburtshelferkröte vor allem in Steinbrüchen und 
Tongruben auf. In Siedlungsbereichen werden auch Industriebrachen in frühen bis mittleren 
Sukzessionsstadien besiedelt. Als Absetzgewässer für die Larven nutzt die Art sehr 
unterschiedliche Gewässertypen: sommerwarme Lachen und Flachgewässer, Tümpel und 
Weiher sowie sommerkühle, tiefe Abgrabungsgewässer. Bisweilen werden auch beruhigte 
Abschnitte kleinerer Fließgewässer genutzt. Als Sommerlebensraum dienen 
sonnenexponierte Böschungen, Geröll- und Blockschutthalden auf Abgrabungsflächen sowie 
Lesesteinmauern oder Steinhaufen, die in Nähe der Absetzgewässer gelegen sind. Im 
Winter verstecken sich die Tiere in Kleinsäugerbauten oder selbst gegrabenen Erdhöhlen. 
Die Fortpflanzungsphase der dämmerungs- und nachtaktiven Geburtshelferkröte reicht von 
Mitte März bis August (Höhepunkt Mai/Juni). In dieser Zeit produzieren die Weibchen zwei 
bis drei, seltener vier Laichschnüre mit jeweils nur 25-45 Eiern. Bemerkenswert ist die 
ausgeprägte Brutpflege, die der Geburtshelferkröte zu ihrem deutschen Namen verholfen 
hat. Nach der Paarung wickelt das Männchen die Laichschnur um seine Hüften, und trägt 
diese bis zum Schlupf der Larven mit sich umher. Ein Männchen kann bis zu drei 
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verschiedene Gelege gleichzeitig tragen. Nach 3-6 Wochen setzen die Männchen den Laich 
im Uferbereich der Gewässer ab, wo kurz darauf die Kaulquappen schlüpfen. Früh abge-
setzte Kaulquappen entwickeln sich nach 12 Wochen zu den Jungkröten und verlassen das 
Gewässer bis zum Herbst um zu Überwintern. Auch die ausgewachsenen Geburthelfer-
kröten suchen ab September/Oktober ihre Winterquartiere auf. Spät abgesetzte Larven 
überwintern im Gewässer und vollenden ihre Metamorphose erst im folgenden Jahr. Die 
Besiedlung neuer Gewässer erfolgt bei der Geburtshelferkröte meist über die Jungtiere, die 
mehrere hundert Meter weit wandern können. Mit durchschnittlichen Wanderstrecken von 
unter 100 Metern sind die ausgewachsenen Tiere dagegen deutlich weniger mobil.  
 
Der Grasfrosch ist nicht wählerisch, was seine Laichhabitate anbelangt. Das Spektrum langt 
von Kleinstgewässern (z.B. Lachen und Wegerinnen) bis hin zu großflächigen Teichen und 
Weihern, Baggerseen, Tümpel, Gräben, Bäche, Abgrabungsgewässer, Altarme, Quell-
sümpfe, Bachstaue, Heideweiher, Bachmäander u.a. Er bevorzugt allerdings ausdauernde 
Gewässer. In großen Gewässern laicht der Grasfrosch meist nur in etwa 5 bis 15 cm tiefen, 
verkrauteten Bereichen. In vegetationsarmen Gewässern konzentriert sich das Laichgesche-
hen auf vorhandene Binsen- und Schwadenbestände. Steilwandige Gewässer ohne Flach-
wasserzonen werden von Grasfrosch weitgehend gemieden. Die meisten Laichplätze liegen 
in unbeschatteten oder halbschattigen Bereichen. In Bezug auf seine Landhabitate ist der 
Grasfrosch ebenfalls sehr anpassungsfähig. Er ist im offenen Gelände ebenso wie in ge-
schlossenen Waldungen zu finden. Er bevorzugt jedoch feuchte Stellen mit dichter krautig-
grasiger Vegetation. Bevorzugt werden extensiv bewirtschaftete oder brachliegende Wiesen 
und Weiden, deckungsreiche Hochstaudenfluren, dichtbewachsene Teich- und Graben-
säume, Hecken, unterwuchsreiche Laubwälder, feuchte Waldlichtungen. In Wäldern findet 
man den Grasfrosch besonders an feuchten und lichten Stellen, etwa an Hangwasserpartien, 
in Siepen und Bachtälern, an wegbegleitenden Grassäumen, an Stellen mit Windbruch, in 
Waldrandbereichen. Bruch- und Auenwälder zählen zu den wichtigsten Landhabitaten der Art. 
Der Grasfrosch entfernt sich bei seinen Wanderungen oftmals viele hundert Meter, 
manchmal kilometerweit von seinen Laichplätzen. Grasfrösche überwintern meist im Wasser, 
aber auch im Bodenschlamm von Wiesengräben, Tümpel, Teichen, Weihern. 
 
Der Kleine Wasserfrosch kommt in Erlenbrüchen, Mooren, feuchten Heiden, sumpfigen 
Wiesen und Weiden sowie in gewässerreichen Waldgebieten vor. Als Laichgewässer werden 
sehr unterschiedliche Gewässertypen genutzt: moorige und sumpfige Wiesen- und 
Waldweiher, Teiche, wassergefüllte Gräben, Bruchgewässer, die Randbereiche größerer 
Gewässer. Seltener werden größere Seen, Abgrabungsgewässer oder Flüsse besiedelt. 
Bisweilen kommt die Art sogar im Siedlungsbereich an Gartengewässern vor. Als 
Laichgewässer werden kleinere, nährstoffarme und vegetationsreiche Gewässer mit leicht 
saurem Wasser bevorzugt, die voll sonnenexponiert und fischfrei sind. Dort besiedeln die 
Tiere den größten Teil des Jahres die flachen Uferzonen. Im Gegensatz zu den anderen 
Grünfröschen kann der Kleine Wasserfrosch aber auch weit entfernt vom Wasser in feuchten 
Wäldern oder auf sumpfigen Wiesen angetroffen werden. Die Überwinterung erfolgt meist an 
Land, wo sich die Tiere in Waldbereichen in lockeren Boden eingraben. Ein Teil überwintert 
auch im Schlamm am Gewässerboden. Bereits im zeitigen Frühjahr suchen die Tiere ab 
März ihre Laichgewässer auf. Erst bei höheren Temperaturen beginnt dann ab Mai die 
eigentliche Fortpflanzungsphase, mit einer Hauptlaichzeit im Mai oder Juni. Die Männchen 
des Kleinen Wasserfrosches sind territorial, sie verteidigen Reviere von 5-10 m², wodurch 
die Populationsdichte v.a. an kleineren Gewässern begrenzt wird. Nach 5-10 Tagen 
schlüpfen die Kaulquappen. Innerhalb der folgenden 8-12 Wochen ist die Metamorphose 
abgeschlossen, so dass die Jungtiere ab Ende Juli bis Ende September das Gewässer 
verlassen. Ausgewachsene Tiere suchen ab September die Landlebensräume zur 
Überwinterung auf. Die Besiedlung neuer Gewässer erfolgt beim Kleinen Wasserfrosch 
vermutlich über die Jungtiere. Ausgewachsene Tiere sind dagegen vergleichsweise ortstreu, 
und weisen einen eingeschränkten Aktionsradius von nur 10-150 Metern auf. Die Alttiere 
können aber durchaus weitere Strecken bis zu 15 Kilometer zurücklegen.  
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Der Seefrosch weist eine sehr enge Bindung an Gewässer auf. Auch Jungtiere entfernen 
sich nur wenige Meter vom Gewässer. Der Seefrosch bevorzugt größere, eutrophe 
Gewässer wie Seen, Altwässer, Altarme, Flutrinnen, ruhige Flussabschnitte, größere Weiher 
und Baggerseen, manchmal auch Kanäle und breite Gräben. Von Vorteil ist eine reiche 
Wasser- und Ufervegetation, aber es darf nicht zur Beschattung durch Gehölze kommen. 
Der Seefrosch sitzt bevorzugt am Ufer und sonnt sich. Er überwinter vorwiegend im 
Gewässersediment. Die Art ist daher auf sauerstoffreiche und selten ganz zufrierende 
Gewässer angewiesen.  
 
Der Teichfrosch ist ganzjährig relativ eng an Gewässer gebunden, aber nicht so sehr wie 
der Seefrosch. Der Grasfrosch unternimmt auch längere Landgänge und überwintert 
überwiegend an Land, z.B. in Erdhöhlen. Als Laich- und Wohngewässer sucht er dauerhaft 
wasserführende, offene Stillgewässer, vor allem Weiher und naturnahe Teiche auf, wo er 
sich am Uferrand oder auf Seerosenblätter sitzend sonnen und nach Insekten Ausschau 
halten kann. Teichfrösche scheinen wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer relativen 
ortstreuen Lebensweise weniger bedroht zu sein als die meisten anderen Amphibienarten.  
 
In Nordrhein-Westfalen ist der Laubfrosch eine typische Art der „bäuerlichen 
Kulturlandschaft“ mit kleingewässerreichen Wiesen und Weiden in einer mit Gebüschen und 
Hecken reich strukturierten Landschaft. Ursprüngliche Lebensräume der Art sind 
wärmebegünstigte Flussauen. Da Laubfroschpopulationen als „Metapopulationen“ 
organisiert sind, tritt die Art nur dort auf, wo eine Vielzahl geeigneter Laichgewässer zur 
Verfügung steht. Sobald ein Laichgewässer nicht mehr optimale Bedingungen bietet, können 
die Tiere dann auf andere Gewässer ausweichen. Als Laichgewässer werden Weiher, 
Teiche, Tümpel, temporäre Kleingewässer, Altwässer, seltener auch größere Seen besiedelt. 
Bevorzugt werden vegetationsreiche Gewässer, die voll sonnenexponiert und fischfrei sind. 
Außerhalb der Fortpflanzungszeit halten sich die wanderfreudigen Tiere in höherer 
Vegetation auf (z.B. Brombeerhecken, Röhrichte, Weidegebüsche, Kronendach der Bäume). 
Die Überwinterung erfolgt an Land, wo sich die Tiere in Waldbereichen, Feldgehölzen oder 
Säumen in Wurzelhöhlen oder Erdlöchern verstecken. Bereits im zeitigen Frühjahr suchen 
die ersten Tiere ab Ende Februar ihre Rufgewässer auf, die bei entsprechender Eignung 
auch die späteren Laichgewässer sind. Die Jungtiere verlassen zwischen Juli und August 
das Gewässer. Ausgewachsene Tiere suchen ab Ende September/Oktober die 
Winterquartiere auf. Die Besiedlung neuer Gewässer erfolgt beim Laubfrosch vor allem über 
die Jungtiere. Aber auch die ausgewachsenen Tiere sind ausgesprochen mobil, und weisen 
einen durchschnittlichen Aktionsradius von 500 Metern um die Laichgewässer auf. 
Ausnahmsweise können Wanderstrecken von vier, maximal bis zwölf Kilometer zurückgelegt 
werden.  
 
Laichplätze des Feuersalamanders sind in den folgenden Habitattypen zu finden: 
Quellbäche, Quelltümpel, Bachstaue, Bäche, Grundwasseransammlungen im 
Eingangsbereich von Bergwerksstollen, Waldteiche, quellwassergespeiste Wegerinnen, 
quellwassergespeiste Gräben, Kleinweiher, Tümpel, und Lachen, Grundwasseran-
sammlungen in Abgrabungen, quellwassergespeiste Tümpel.  
Gemeinsam ist allen Laichgewässern das Vorhandensein von klarem, nährstoffarmem, 8 bis 
9° kaltem Wasser. Die Laichgewässer liegen meist in unmittelbarer Waldnähe oder aber 
zumindest am Rande oder auch im Innern großer Waldkomplexe, häufig in den Siepen, die 
natürlicherweise von Erlengesellschaften bestanden sind. Die Laichplätze teilt sich der 
Feuersalamander vor allem mit dem Berg- und Fadenmolch sowie dem Grasfrosch, seltener 
mit dem Teichmolch, der Erdkröte oder der Geburtshelferkröte. 
 
Der Feuersalamander ist in Bezug auf seine sommerlichen Landlebensräume ein 
ausgeprägtes Waldtier mit einer deutlichen Bindung an Laubwälder, sofern sie hinreichend 
Bodenfeuchte aufweisen. Als Tagesverstecke dienen Felsspalten, Kleinsäugerbaue, größere 
Steinplatten, Baumstümpfe, Falllaub und Wegeböschungen. Feuersalamander werden nur 
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durch Zufall in ihren Winterquartieren entdeckt, z.B. bei Wegearbeiten, in Baumstubben oder 
in Kellerräumen. Der Feuersalamander überwintert im Übrigen in frostfreien Bereichen des 
Unterbodens und in tiefen Felsspalten. Die Ortstreue zum einmal gewählten Winterquartier 
ist sehr ausgeprägt. 
 
 
Leitziele zur Erhaltung, Entwicklung und Förderung der Amphibien: 
 

• Schutz aller Vorkommen sowie Entwicklung geeigneter Lebensräume in potenziell 
besiedelbaren Gebieten innerhalb des Aktionsradius der bestehenden Populationen 
(Biotopverbundplanung)   

• Erhaltung und Entwicklung, ggfs. Neuanlage von Ruf-, Laichgewässern  und 
Absetzgewässern (v.a. kleinere, nährstoffarme und vegetationsreiche Gewässer, voll 
sonnenexponiert, fischfrei, in Waldnähe,  kleine, vegetationsreiche Gewässer, in 
einer reich strukturierten bäuerlichen Kulturlandschaft , Kleingewässer in 
Steinbrüchen, Tongruben, auf Industriebrachen, Gartenteiche, sonnenexponierte 
Flach- und Kleingewässer in Auen und in Abgrabungskomplexen bzw. auf 
Industriebrachen) sowie Erhaltung und Entwicklung der Landlebensräume (z.B. 
sonnenexponierte Schotterfluren) 

• Umsetzung von geeigneten Rekultivierungskonzepten für aufgelassene 
Abgrabungsstandorte und Industriebrachen, die den Ansprüchen der Amphibien 
gerecht werden 

• Erhaltung und Entwicklung naturbelassener Abgrabungen durch Verzicht auf 
Rekultivierung sowie Verzicht auf Rekultivierung von Industriebrachen, z.B. 
Umsetzung von großräumigen Flächenrotationsmodellen, die auf wechselnden 
Flächen immer ein gewisses Mindestangebot an unterschiedlichen 
Sukzessionsstadien gewährleistet: 
grundsätzliches Zulassen der natürlichen Sukzession („sich selbst überlassen“) 
anstelle gezielter Begrünung bzw. Aufforstung, ggfs. behutsames Freistellen von 
zugewachsenen, zu stark beschatteten Absetzgewässern, Kleingewässerkomplexen,  
ggfs. behutsame Entnahme des Gehölzaufwuchses im Bereich von zugewachsenen, 
zu stark beschatteten  Bereichen, sonnenexponierten Schotterfluren, ggfs. 
behutsames maschinelles Offenhalten von Rohbodenstellen und 
vegetationsarmen Flächen durch Abschieben des Oberbodens  

• Erhaltung von Kleingewässern, Legesteinmauern, Steinhaufen  
• Minimierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen aus der Umgebung der 

Absetzgewässer durch Anlage von Pufferzonen bzw. Nutzungsextensivierung der 
angrenzenden Flächen 

• Verzicht auf künstlichen Fischbesatz 
• Anlage von Ackerrandstreifen im Umfeld von Laichgewässern  
• Lenkung der Freizeitnutzung im großflächigen Umfeld der Laichgewässer 
• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines natürlich hohen 

Grundwasserstandes in Feuchtgebieten und Niederungen  
• Umwandlung von Ackerflächen in extensiv genutzte Gründlandflächen im Umfeld der 

Ruf- und Laichgewässer  
• Extensive Grünlandbewirtschaftung vorrangig durch extensive Beweidung, alternativ 

möglichst einmalige Mahd (Schnitthöhe 10 cm, kein Kreiselmähereinsatz)  
• Erhaltung und Entwicklung bandförmiger Biotoptypen (Hecken, Gebüsche, 

Baumreihen, Waldsäume, Raine, Gräben) zwischen Gewässer(-komplexen) als 
Verbindungselemente  

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines natürlich hohen 
Grundwasserstandes in Feuchtgebieten und Niederungen   

• Erhaltung und Optimierung von offenen Waldlichtungen.  
• Verzicht auf künstlichen Fischbesatz in Laichgewässer 
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• Erhaltung und Optimierung von lichten Laubwäldern, Waldlichtungen, Waldsäumen 
(z.B. ausgeprägte Krautschicht, Totholz, strukturreiche Waldböden).  

• Umsetzung geeigneter Amphibienschutzmaßnahmen an Straßen, die sich im Bereich 
von Wanderkorridoren befinden (z.B. Amphibienzäune, 
Geschwindigkeitsbegrenzung, zeitweilige Sperrung, stationäre 
Amphibienschutzanlagen)  
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5.3 Reptilien 
 
Kurzbeschreibung der Arten und deren Lebensraumansprüche sowie Leitziele zur Erhaltung, 
Entwicklung und Förderung der Arten 
 
Für das Plangebiet wurden keine speziellen oder flächendeckenden Erhebungen der 
Tierarten durchgeführt. Bei den hier genannten Arten handelt es sich somit nur um 
Zufallsfunde und Einzelbeobachtungen, die im Rahmen von Biotopkartierungen, durch 
Ehrenamtliche, Sachverständige, Biologischen Stationen oder unteren Landschaftsbehörden 
dem LANUV bekannt gegeben wurden. 
 
Für das Plangebiet liegen Angaben zu den folgenden Reptilienarten vor. Ob diese Arten 
heute noch alle vertreten sind bzw. wie viele Tiere/Populationen im Plangebiet existieren, ist 
nicht bekannt. Auch über die Größe, Fitness oder Gefährdung der Populationen liegen keine 
Erkenntnisse vor. Liegen trotz geeigneter Habitate keine Angaben vor handelt es sich 
wahrscheinlich um Nachweisdefizite. 
 
Es werden für die im Plangebiet wahrscheinlich vorkommenden Arten die Gefährdungs-
kategorien der „Roten Liste der gefährdeten Kriechtiere (Reptilia) und Lurche (Amphibia) in 
NRW“1 angeführt sowie die Gefährdungsstufe im Ballungsraum Rhein-Ruhr. Außerdem 
wird der Schutzstatus als besonders oder streng geschützte Art2 angegeben und ob eine Art 
nach der FFH-RL geschützt ist (Anhang II, IV, V). Nach der Verordnung zum Schutz wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) sind alle hier 
aufgeführten Kriechtiere und Lurche besonders geschützt. In § 42 LG3 ist geregelt, dass man 
ihnen weder nachstellen, noch sie fangen, verletzen oder töten, noch ihre Entwicklungs-
formen, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Natur entnehmen, beschädigen oder 
zerstören darf. 
 
Reptilienart RL NRW RL 

Ballungsraum 
Rhein-Ruhr 

Besonders §/ 
streng 
geschützt §§ 

FFH-Anh.II/IV 

Blindschleiche * 2 §  
Europäische 
Sumpfschildkröte 

k.A. k.A.   

Mauereidechse R/1 k.A. §§ IV 
Ringelnatter 2 1 §  
Waldeidechse * 2 §  
Zauneidechse 2 1 §§ IV 
 
 
 
Die Blindschleiche stellt als euryöke Art geringe Ansprüche an die ökologische Ausstattung 
ihrer Lebensstätte. Dementsprechend tritt sie in einer Vielzahl unterschiedlicher Biotope auf. 
Das Spektrum der besiedelten Lebensräume reicht vom Innern geschlossener Waldungen 
über halboffenes Gelände und die offene Feldflur bis ins Zentrum von Ortschaften. 
Die Art ist eigentlich weit verbreitet, besiedelt eine Reihe von Lebensraumtypen und dringt 
auch in Stadtrandlagen vor. Weitgehend unbesiedelt sind nur die innerstädtischen Zonen. 
Bestandsrückgänge sind aus dem Ruhrgebiet bekannt. Deshalb ist die Blindschleiche im 
Ballungsraum Rhein-Ruhr in der Kategorie 2 als stark gefährdet eingestuft worden. 

                                                 
1 http://www3.lanuv.nrw.de/static/infosysteme/roteliste/default2.htm 
2 siehe dazu:  http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/artenschutz/var/www/downloads/einf%C3%BChrung_gesch%C3%BCtzte_arten.pdfnl.1, Spalte 2  
3 Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz) 
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Ein Vorkommen liegt im Plangebiet z.B. im LR-VIa-001 „Tal der Ruhr zwischen Mülheim und 
Witten“ und im LR-VIa-002 „Ruhraue zwischen Mülheim und Burgaltendorf“ im NSG Saarn-
Mendener Ruhraue in Mülheim. Im LR-VIa-002 befinden sich zwei weitere Vorkommen z.B. 
im NSG Mintarder Ruhrtalhang und Mintarder Berg im Mülheim. Im LR-VIa-003 
„Niederbergische Höhenterrasse“ lebt/lebte die Blindschleiche z.B. im NSG Wambachtal und 
Oembergmoor in Mülheim. 
 
Das Vorkommen der Waldeidechse ist abhängig von der Sonneneinstrahlung auf den 
Boden. Es zeichnet sich durch Deckungsreichtum aus, muß Unterschlupfmöglichkeiten 
gewähren und etwas Bodenfeuchte aufweisen. Die Krautschicht ist oft von Strauchbe-
ständen unterbrochen. Der Aktionsraum solcher Waldeidechsenbestände findet sich meist 
an Waldrandlagen. Hier im Übergangsbereich zwischen der unbewaldeten oder locker 
bewaldeten und der geschlossenen Bewaldung findet die Waldeidechse die ihr zusagenden 
Bedingungen. Viele Waldeidechsenhabitate sind sehr kurzlebig, da sich auf Rodungsflächen 
die Bedeckung schnell verändern kann. Daran hat sich die Waldeidechse angepasst, da ihr 
schon kleinräumigere Lebensstätten genügen. GLANDT (1976) gibt für lebens- und 
überlebensfähige Populationen eine Mindestgröße von 50 m² an. Die Individualfläche müsste 
etwa 15 m² betragen, der Individuenabstand 7 – 8 m sein. Solche Kleinpopulationen sind 
davon abhängig, dass ein Genfluss gewährleistet ist. 
Ein Vorkommen befindet/e sich z.B. im LR-VIa-002 „Ruhraue zwischen Mülheim und 
Burgaltendorf“/ LR-VIa-003 „Niederbergische Höhenterrasse“  im NSG Mintarder Ruhr-
talhang und Mintarder Berg in Mülheim. Im LR-VIa-003 „Niederbergische Höhenterrasse“ 
lebt/lebte die Waldeidechse z.B. im NSG Wambachtal und Oembergmoor in Mülheim. 
 
Die Lebensstätte der Zauneidechse umfassen Bahndämme, Straßenböschungen, Dämme, 
Wegränder, Ruderalfluren, Deponien, Berghänge (Südlage), Steinbrüche, Heiden, lichte 
Wälder, Schonungen, Wiesen, Bachufer u.ä. Bevorzugt werden trockene, mit halbhohen 
Stauden und vereinzelten Büschen bestandene Flächen, vorzugsweise in Südlage.  
Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinräumigen 
Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und 
krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit lockeren, sandigen Substraten 
und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Ursprüngliche besiedelte die Wärme 
liebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferbereiche entlang von Flüssen, an denen 
durch Hochwasserereignisse immer wieder neue Rohbodenstandorte geschaffen werden. 
Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenrasen, sowie an 
sonnenexponierte Waldrändern, Feldrainen und Böschungen vor. Sekundär nutzt die Art 
auch vom Menschen geschaffene Lebensräume, wie Eisenbahndämme, Straßen-
böschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen. Im Winter 
verstecken sich die Tiere in frostfreien Verstecken, wie Kleinsäugerbauen oder natürlichen 
Hohlräumen, aber auch in selbst gegrabenen Quartieren. Nach Beendigung der Winterruhe 
verlassen die tagaktiven Tiere ab März bis Anfang April ihre Winterquartiere. 
Die Zauneidechse ist eine ausgesprochen standorttreue Art, die meist nur kleine Reviere mit 
einer Flächengröße bis zu 100 m² nutzt. Bei saisonalen Revierwechseln kann die 
Reviergröße bis zu 1.400 (max. 3.800) m² betragen. Innerhalb des Lebensraumes können 
Ortsveränderungen bis zu 100 m beobachtet werden. Ausnahmsweise überwinden die Tiere 
maximale Wanderdistanzen von bis zu vier Kilometern bewältigt werden. Die Ausbreitung 
der Art erfolgt vermutlich über die Jungtiere. 
Im LR-VIa-003 „Niederbergische Höhenterrasse“ lebt/lebte die Zauneidechse im NSG 
Wambachtal und Oembergmoor in Mülheim. 
 
Die Mauereidechse ist eine klassische „Kletter-Art“, die ausschließlich in felsigen und 
steinigen Lebensräumen vorkommt. Sie bevorzugt offene, südexponierte, sonnenwarme 
Standorte, die weitgehend vegetationsfrei oder nur schütter bewachsen sind. Zugleich 
müssen genügend Spalten und Hohlräume als Versteckmöglichkeiten vorhanden sein. 
Ursprüngliche Lebensräume sind Felsen, Abbruchkanten, Geröllhalden oder steinige 
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Trockenrasen. Sekundär kommt die Art auch an Steinmauern, Ruinen, Bahnanlagen, in 
Steinbrüchen oder Weinbergen vor. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien 
Verstecken, wie Felsspalten oder natürlichen Hohlräumen, seltener in selbst gegrabenen 
Quartieren. In klimatisch besonders begünstigten Gebieten können die Tiere auch im Winter 
aktiv sein. Spätestens ab März verlassen die tagaktiven Tiere ihre Winterquartiere, und 
beginnen im Frühjahr ab Ende April/Anfang Mai mit den Paarungsaktivitäten. Je nach 
Witterung schlüpfen die jungen Eidechsen von Juli bis August. Im Herbst suchen die Tiere 
ab Ende September bis Ende November ihre Winterquartiere auf. Die Mauereidechse ist 
eine vergleichsweise standorttreue Art, die kleinräumige Reviere mit einer Flächengröße von 
15-25 m² nutzt. Innerhalb des Lebensraumes können Ortsveränderungen bis zu 90 m 
beobachtet werden. Ausnahmsweise überwinden die Tiere maximale Wanderdistanzen von 
über einem Kilometer. Die Ausbreitung der Art erfolgt vermutlich über die Jungtiere.  
Die Mauereidechse kommt nach aktuellem Stand im Plangebiet lediglich im Botanischen 
Garten der Ruhruniversität Bochum vor. Weitere Vorkommen sind im Plangebiet eher 
unwahrscheinlich. Die Art wird auch nicht als planungsrelevante Art für die Messtischblätter4  
im Bereich des Plangebietes genannt. 
 
Die Ringelnatter ist sehr schwierig zu erfassen.  Der Lebensraum umfasst eine Vielzahl 
unterschiedlicher Landschaftsstrukturen und damit zahlreiche Biotoptypen, die besonders 
hydrologisch, morphologisch und hinsichtlich der Vegetation stark differenzieren. Diese 
Vielfalt ist durch ihre artspezifischen Ansprüche bedingt: die Ringelnatter benötigt sowohl 
Feuchtgebiete als Nahrungsquelle (Amphibien/Fische) als auch offene, sonnenexponierte 
Komplexe wegen ihres hohen Wärmebedarfs, ferner Unterschlupfmöglichkeiten, geeignete 
Eiablagestellen und Winterquartiere im Boden sowie höhere Vegetatinskomplexe zur 
Deckung und Flucht. So reicht das Spektrum der besiedelten Lebensräume von Stand- und 
Fließgewässern aller Art über offene Fluren und halboffenes Gelände wie Feldgehölze, 
Gärten, Waldränder bis zu mehr oder weniger geschlossenen Wäldern, von nassem und 
sumpfigem bis zu extrem trockenem Gelände.  
Die Ringelnatter hat im Plangebiet ein Vorkommen im LR-IIIa-102 „Nördliche 
Emscherrandplatten“ im NSG Im Emscherbruch mit Ewaldsee. 
 
 
Leitziele zur Erhaltung, Entwicklung und Förderung der Reptilien 

•     Schutz aller Vorkommen sowie Entwicklung geeigneter Lebensräume in potenziell 
besiedelbaren Gebieten innerhalb des Aktionsradius der bestehenden 
Populationen   

•     Erhaltung und Entwicklung von reich strukturierten, offenen Lebensräumen mit 
einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, 
Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren (z.B. 
Binnendünen- und Uferbereiche an Flüssen, Heidegebiete, Halbtrocken- und 
Trockenrasen, sonnenexponierte Waldränder, Eisenbahndämme, Industriebrachen 
etc.). Ggfs. Pflege in Verbindung mit einer extensiven Bewirtschaftung (z.B. 
extensive Beweidung)  

•     Umsetzung von Pflege- und Entwicklungskonzepten nach Nutzungsaufgabe von 
Abbaugebieten (Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche) und Industriebrachen, die ein 
gezieltes Habitatmanagement entsprechend den Ansprüchen der Art 
gewährleisten  

•     Behutsames Freistellen von zugewachsenen, zu stark beschatteten Sonn- und 
Eiablageplätzen  

                                                 
4 Informationssystem des LANUV: http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/artenschutz/content/de/artenliste/mtb/einleitung.html?jid=1o2o2 
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•     Erhaltung oder Neuanlage von Kleinstrukturen (z.B. Trocken- und 
Lesesteinmauern, Steinriegel, Totholz etc.) sowie Erhaltung von unbefestigten 
Feldwegen  

•     Minimierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Umfeld der besiedelten 
Lebensräume durch Anlage von breiten Pufferzonen zu landwirtschaftlichen 
Nutzflächen sowie durch Nutzungsextensivierung der angrenzenden Flächen  

•     Erhaltung und Entwicklung bandförmiger Biotoptypen (halboffene Waldsäume, 
Raine, Hecken, Gebüsche, Feldgehölze) als Verbindungselemente  

•     Schonende Unterhaltungsmaßnahmen an Eisenbahnstrecken, Straßen- und 
Kanalböschungen sowie Wegrändern (kein Einsatz von Pestiziden bzw. Bioziden)  

Gefährdung und Aussichten der Amphibien und Reptilien im Plangebiet 
 
Die Ballungsgebiete mit Siedlung, Industrie und Gewerbe üben aufgrund ihres 
Flächenanspruches (direkt und indirekt über den Verkehr) auf die Reptilien- und 
Amphibienfauna überwiegend einen negativen Einfluss aus, doch ist dieser im Hinblick auf 
eine Gefährdung weitgehend beschränkt auf die eigentlichen Ballungszonen oder direkte 
Flächenbeanspruchung sowie bei Zerschneidung von Wanderrouten. In den Ballungszonen 
sind viele Arten verdrängt worden. Andererseits sind in hochindustrialisierten Bereichen gut 
entwickelte Bestände auf Industriebrachen, Bergehalden, Bergsenkungen u.a. zu finden. 
Erst die Rekultivierung und Nutzung solcher Industriebiotope verdrängt zahlreiche Arten aus 
den Ballungsräumen.  
Freizeit und Erholung hat für die Reptilien- und Amphibienfauna nur eine lokale und 
regionale Bedeutung. Hier bedrohen Flächenumwandlugen von Lebensräumen für 
Freizeitzwecke den Fortbestand von Arten. Eine starke Gefährdung geht allerdings von der 
fischereilichen Nutzung durch Angler und Hobbyfischzüchter aus. Fischbesatz vernichtet in 
vielen stehenden Gewässern nicht selten Amphibienpopulationen und kann für manche Art 
wie den Laubfrosch existenzgefährdend werden. Der Wegfang von Amphibien für 
Gartenteiche hat im Ballungsgebiet auch eine gewisse Bedeutung.  
Die Zerstörung und Beeinträchtigung von stehenden Kleingewässern durch Verkippung, 
Verunreinigung und Austrocknung trifft fast alle Amphibienarten, die hier ihre Embryonal- und 
Larvalentwicklung durchlaufen. Der Rückgang der Kleingewässer ist mit eine der 
gravierendsten Gefährdung der Amphibien. 
Ein besonderes Gefährdungspotential besteht in der Lebensraumzerschneidung durch 
Bebauung, Straßen u.a. Wanderungen sind ein zentraler Teil der Lebensweise von 
Amphibien. Die Wanderungen zwischen den Laichhabitaten ist eine Grundlage für das 
natürliche Entstehen und Überleben von Populationen. Dabei sind sie durch den 
Straßenverkehr besonders vom Verkehrstod gefährdet. 
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5.4 Vögel 
 
Kurzbeschreibung ausgewählter Arten und deren Lebensraumansprüche sowie Leitziele zur 
Erhaltung, Entwicklung und Förderung der Arten 
 
Für das Plangebiet wurden keine speziellen oder flächendeckenden Erhebungen der 
Vogelarten durchgeführt. Bei den hier genannten Arten handelt es sich somit nur um 
Zufallsfunde und Einzelbeobachtungen, die im Rahmen von Biotopkartierungen, durch 
Ehrenamtliche, Sachverständige, Biologischen Stationen oder unteren Landschaftsbehörden 
dem LANUV bekannt gegeben wurden. 
 
Für das Plangebiet liegen Angaben zu den folgenden Vogelarten vor. Ob diese Arten heute 
noch alle vertreten sind bzw. wie viele Tiere/Populationen im Plangebiet existieren, ist nicht 
bekannt. Auch über die Größe, Fitness oder Gefährdung der Populationen liegen keine 
Erkenntnisse vor. Liegen trotz geeigneter Habitate keine Angaben vor handelt es sich 
wahrscheinlich um Nachweisdefizite. 
Es werden für die im Plangebiet wahrscheinlich vorkommenden Arten die Gefährdungs-
kategorien der „Roten Liste der gefährdeten Vogelarten Nordrhein-Westfalens“1. Außerdem 
wird der Schutzstatus als besonders oder streng geschützte Art2 angegeben und ob eine Art 
nach der FFH-RL geschützt ist (Anhang II, IV, V). Nach der Verordnung zum Schutz wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) sind alle hier 
aufgeführten Vogelarten besonders geschützt. In § 42 LG3 ist geregelt, dass man ihnen 
weder nachstellen, noch sie fangen, verletzen oder töten, noch ihre Entwicklungsformen, 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Natur entnehmen, beschädigen oder zerstören darf. 
 
Artenliste Plangebiet (Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 
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Amsel   * §             
Austernfischer   kA §             
Bachstelze   * §             
Baumfalke   3N § §§     V4   ● 
Baumpieper   V §           ● 
                                                 
1 http://www3.lanuv.nrw.de/static/infosysteme/roteliste/default2.htm 
2 siehe dazu:  http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/artenschutz/var/www/downloads/einf%C3%BChrung_gesch%C3%BCtzte_arten.pdfnl.1, Spalte 2  
3 Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz) 
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Bekassine   1N § §§     V4   ● 
Beutelmeise   R §             
Blässhuhn   * §             
Blaukehlchen   2N § §§       V1 ● 
Blaumeise   * §             
Bluthänfling    * §           ● 
Brandgans   R §           ● 
Braunkehlchen   2N §       V4   ● 
Buchfink   * §             
Buntspecht   * §             
Dohle   * §             
Dorngrasmücke   V §           ● 
Eichelhäher   * §             
Eisvogel   3N § §§       V1 ● 
Elster   * §             
Fasan   * §             
Feldlerche   V §           ● 
Feldschwirl   3 §           ● 
Feldsperling   V §           ● 
Fitis   * §             
Flussregenpfeifer   3 § §§     V4   ● 
Flussuferläufer   0 § §§         ● 
Gänsesäger   kA §       V4   ● 
Gartenbaumläufer   * §             
Gartengrasmücke   * §             
Gartenrotschwanz   3 §           ● 
Gebirgsstelze   * §             
Gelbspötter   V §           ● 
Gimpel   * §             
Girlitz                   
Goldammer   V §           ● 
Graureiher 
(Koloniebrüter)   *N §           ● 
Grauschnäpper   * §             
Grauspecht   3 § §§       V1 ● 
Grünling   * §             
Grünspecht   3 § §§         ● 
Habicht   *N § §§         ● 
Haubenlerche   1 § §§         ● 
Haubenmeise   * §             
Haubentaucher   *N §             
Hausrotschwanz   * §             
Haussperling   * §             
Heckenbraunelle   * §             
Höckerschwan   * §             
Hohltaube   *N §             
Kanadagans   * §             
Kernbeißer   * §             
Kiebitz   3 § §§     V4   ● 
Klappergrasmücke   V §           ● 
Kleiber   * §             
Kleinspecht   3 §           ● 
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Knäkente   1 § §§     V4   ● 
Kohlmeise   * §             
Kolbenente   kA §             
Kormoran   RN §           ● 
Kranich   KA. § §§       V1 ● 
Krickente   2 §       V4   ● 
Kuckuck   V §           ● 
Lachmöwe   * §             
Löffelente   2 §       V4   ● 
Mauersegler   * §             
Mäusebussard   * § §§         ● 
Mehlschwalbe   V §           ● 
Merlin   k.A. § §§       V1 ● 
Misteldrossel   * §             
Mittelspecht   2 § §§       V1 ● 
Mönchsgrasmücke   * §             
Nachtigall   3 §       V4   ● 
Neuntöter   3 §         V1 ● 
Nilgans   * §             
Pfeifente   k.A. §       VS   ● 
Pirol   2 §       V4   ● 
Rabenkrähe   * §             
Rauchschwalbe   3 §           ● 
Rebhuhn   2N §           ● 
Reiherente   * §             
Ringeltaube   * §             
Rohrammer   V §           ● 
Rohrdommel   1 § §§       V1 ● 
Rohrweihe   2N § §§       V1 ● 
Rotdrossel   * §             
Rotkehlchen   * §             
Rotmilan   2N § §§       V1 ● 
Rotschenkel   1N § §§     VS   ● 
Saatkrähe   *N §             
Sandregenpfeifer   R § §§         ● 
Schafstelze   3 §           ● 
Schellente   kA §       V4   ● 
Schilfrohrsänger   1 § §§         ● 
Schleiereule   *N § §§         ● 
Schnatterente    R §       V4   ● 
Schwanzmeise   * §             
Schwarzkehlchen   2 §       V4   ● 
Schwarzspecht   3 § §§       V1 ● 
Silbermöwe   R §           ● 
Singdrossel   * §             
Singschwan   k.A. § §§       V1 ● 
Sperber   *N §           ● 
Spießente   kA §       V4   ● 
Star (Koloniebrüter)    * §           ● 
Steinkauz   3N § §§         ● 
Steinschmätzer   1 §           ● 
Stieglitz   * §             
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Stockente   * §             
Sturmmöwe   R §           ● 
Sumpfmeise   * §             
Sumpfrohrsänger   * §             
Tafelente   2 §       V4   ● 
Tannenmeise    * §             
Teichhuhn   V § §§         ● 
Teichralle   V §           ● 
Teichrohrsänger   3 §       V4   ● 
Trauerschnäpper   V §           ● 
Trauerschwan   kA  §             
Trauerseeschwalbe   1 § §§       V1 ● 
Türkentaube   * §             
Turmfalke   * § §§         ● 
Turteltaube   3 § §§         ● 
Uferschwalbe   3N § §§     V4   ● 
Wacholderdrossel   * §             
Wachtel   2 §           ● 
Waldbaumläufer   * §             
Waldkauz   * § §§         ● 
Waldlaubsänger   V §           ● 
Waldohreule   V § §§         ● 
Waldschnepfe   V §           ● 
Waldwasserläufer   k.A. § §§     V4   ● 
Wanderfalke   1N § §§       V1 ● 
Wasseramsel   *N §           ● 
Wasserralle   2 §       VS   ● 
Weidenmeise   * §             
Wespenbussard   3N § §§       V1 ● 
Wiesenpieper   3 §       V4   ● 
Wintergoldhähnchen   * §             
Zaunkönig   * §             
Ziegenmelker   2N § §§       V1 ● 
Zilpzalp   * §             
Zwergdommel   0 § §§       VS ● 
Zwergsäger   k.A. §         VS ● 
Zwergtaucher   2 §       V4   ● 
 
 
Die Lebensraumansprüchen und Leitziele werden im Folgenden aufgrund der 
umfangreichen Artenliste nur für die in Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Arten4 
aufgeführt.  
 

                                                 
4 Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen – Vorkommen, Erhaltungszustand, Gefährdungen, Maßnahmen von 
Dr. Ernst-Friedrich Kiel, Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Dezember 2007 
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Baumfalke 
Der Baumfalke ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher im tropischen Afrika südlich der 
Sahara überwintert. In Nordrhein-Westfalen kommt er als seltener Brutvogel und als 
Durchzügler vor. Baumfalken besiedeln halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit 
Feuchtwiesen, Mooren, Heiden sowie Gewässern. Großflächige, geschlossene Waldgebiete 
werden gemieden. Die Jagdgebiete können bis zu 5 km von den Brutplätzen entfernt liegen. 
Diese befinden sich meist in lichten Altholzbeständen (häufig 80-100jährige Kiefernwälder), 
in Feldgehölzen, Baumreihen oder an Waldrändern. Als Horststandort werden alte 
Krähennester genutzt.  
 
Bekassine  
In Nordrhein-Westfalen tritt die Bekassine als sehr seltener Brutvogel sowie als regelmäßiger 
Durchzügler auf. Als Durchzügler erscheint die Bekassine auf dem Herbstdurchzug in der 
Zeit von Ende Juli bis Ende November, mit einem Maximum gegen September/Oktober. Auf 
dem Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten die Tiere von März bis Mitte Mai auf, mit 
maximalen Bestandszahlen im April. Bevorzugte Rastgebiete sind Verlandungsbereiche, 
Schlammflächen und Sümpfe in Feuchtgebieten (Moore, Feuchtgrünländer, Rieselfelder, 
Klärteiche, Gräben). Charakteristische Brutgebiete sind Nasswiesen sowie Nieder-, Hoch- 
und Übergangsmoore, wobei sie sehr empfindlich auf Entwässerung und Nutzungs-
intensivierung reagiert. Mittlerweile brüten die meisten Bekassinen in Hochmoorgebieten. Auf 
einer Fläche von 10 ha können 1-3 Brutpaare vorkommen. Das Nest wird auf feuchtem bis 
nassem Untergrund am Boden versteckt angelegt. Als Brutvogel kommt die Bekassine in 
Nordrhein-Westfalen nur noch im Westfälischen Tiefland sowie im Münsterland vor. Der 
Brutbestand ist seit den 1970er Jahren trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen in den 
Feuchtwiesenschutzgebieten stark rückläufig. Der Gesamtbestand wird auf 70 Brutpaare 
geschätzt (2005). 
 
Beutelmeise 
Die Beutelmeise bewohnt Weidengebüsche, Ufergehölze und Auwaldinitialstadien, die an 
großen Flussläufen, Bächen, Altwässern oder Baggerseen gelegen sind. Dabei werden reich 
strukturierte Standorte mit einem Mosaik aus kleinen Gewässern, Gehölzbeständen und 
Röhrichten bevorzugt. Aus Pflanzenwolle, Tierhaaren und Blattfasern bauen die Tiere 
kunstvolle Nesthöhlen, die sie an den äußeren Astspitzen von Bäumen und Büschen in 3-5 
m Höhe anlegen.  
 
Blässgans 
Die Blässgans kommt in Nordrhein-Westfalen als sehr häufiger, aber lokaler Durchzügler 
und Wintergast vor. Die Brutgebiete der nordrhein-westfälischen Überwinterer liegen vor 
allem in der nordrussischen Tundra. Die Vögel erscheinen von Anfang Oktober bis Anfang 
April, maximale Überwinterungszahlen werden im Dezember/Januar erreicht. Als 
Überwinterungsgebiete bevorzugt die Blässgans ausgedehnte, ruhige Grünland- und 
Ackerflächen in den Niederungen großer Flussläufe. Die Tiere fressen vor allem auf 
Grünlandflächen, zu geringen Anteilen auch auf Ackerflächen. Stehende Gewässer und 
störungsarme Uferabschnitte der Flüsse werden als Schlaf- und Trinkplätze aufgesucht. 
 
Blaukehlchen 
Ursprüngliche Lebensräume des Blaukehlchens sind Feuchtgebiete in den Flussauen mit 
hoch anstehendem Grundwasser, offenen Wasserflächen und Altschilfbeständen. Darüber 
hinaus besiedelt es Moore, Klärteiche, Rieselfelder, gelegentlich auch Schilfgräben in der 
Agrarlandschaft und stellenweise sogar Raps- und Getreidefelder. Zur Nahrungssuche 
benötigt das Blaukehlchen offene Strukturen wie Schlammufer und offene Bodenstellen. Ein 
Brutrevier ist 0,2-1 ha groß, bei Siedlungsdichten von bis zu 5 Brutpaaren auf 10 ha. Das 
Nest wird gut verborgen in Bodennähe in krautiger Vegetation oder in Altschilfhaufen 
angelegt.  
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Brandgans 
Geeignete Lebensräume sind nährstoffreiche, durch Wasserstandsschwankungen mit 
Schlammfluren bzw. offenen Schlickboden versehene Altarme und Altwässer großer Flüsse. 
Außerdem werden künstlich angelegte Gewässer besiedelt. Mitte bis Ende März besetzen 
die Brandgänse ihre Brutreviere. Zwischen April und Juni schlüpfen die Jungen, die als 
Nestflüchter von den Eltern in bis zu 3 km entfernte Nahrungsgebiete geführt werden. Dort 
werden die Jungtiere oftmals unter Führung nur eines Altvogels in so genannten 
„Kindergärten“ aufgezogen. 
 
Braunkehlchen 
Der Lebensraum des Braunkehlchens sind offene, extensiv bewirtschaftete Nass- und 
Feuchtgrünländer, Feuchtbrachen, feuchte Hochstaudenfluren sowie Moorrandbereiche. 
Wesentliche Habitatmerkmale sind eine vielfältige Krautschicht mit bodennaher Deckung 
(z.B. an Gräben, Säumen) sowie höhere Einzelstrukturen als Singwarten. Die Brutreviere 
sind 0,5-3 ha groß, bei Siedlungsdichten von bis zu 6 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in 
einer Bodenmulde zwischen höheren Stauden gebaut.  
 
Eisvogel 
Der Eisvogel besiedelt Fließ- und Stillgewässer mit Abbruchkanten und Steilufern. Dort 
brütet er bevorzugt an vegetationsfreien Steilwänden aus Lehm oder Sand in selbst 
gegrabenen Brutröhren. Wurzelteller von umgestürzten Bäumen sowie künstliche Nisthöhlen 
werden ebenfalls angenommen. Die Brutplätze liegen oftmals am Wasser, können aber bis 
zu mehrere hundert Meter vom nächsten Gewässer entfernt sein. Zur Nahrungssuche 
benötigt der Eisvogel kleinfischreiche Gewässer mit guten Sichtverhältnissen und 
überhängenden Ästen als Ansitzwarten. Außerhalb der Brutzeit tritt er auch an Gewässern 
fernab der Brutgebiete, bisweilen auch in Siedlungsbereichen auf. Die Größe eines 
Brutreviers wird auf 1-2,5 km (kleine Fließgewässer) bzw. auf 4-7 km (größere Flüsse) 
geschätzt. 
 
Feldschwirl 
Der Feldschwirl ist ein Zugvogel, der in Nordrhein-Westfalen als mittelhäufiger Brutvogel 
auftritt. Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl gebüschreiche, feuchte Extensivgrünländer, 
größere Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie Verlandungszonen von Gewässern. 
Seltener kommt er auch in Getreidefeldern vor. Das Nest wird bevorzugt in Bodennähe oder 
unmittelbar am Boden in Pflanzenhorsten angelegt (z.B. in Heidekraut, Pfeifengras, 
Rasenschmiele). Nach Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt ab Ende April das 
Brutgeschäft (Hauptlegezeit im Mai). Spätestens im Juli sind alle Jungen flügge. 
 
Flussregenpfeifer 
Der Flussregenpfeifer ist ein Zugvogel, der als Mittel- und Langstreckenzieher in Nord- und 
Westafrika überwintert. In Nordrhein-Westfalen kommt er als mittelhäufiger Brutvogel vor. 
Darüber hinaus erscheinen Flussregenpfeifer als regelmäßige Durchzügler auf dem 
Herbstdurchzug von August bis September sowie auf dem Frühjahrsdurchzug von Ende 
März bis Mai. Der Flussregenpfeifer besiedelte ursprünglich die sandigen oder kiesigen Ufer 
größerer Flüsse sowie Überschwemmungsflächen. Nach einem großräumigen Verlust dieser 
Habitate werden heute überwiegend Sekundärlebensräume wie Sand- und Kiesabgrabungen 
und Klärteiche genutzt. Gewässer sind Teil des Brutgebietes, diese können jedoch räumlich 
vom eigentlichen Brutplatz getrennt liegen. Das Nest wird auf kiesigem oder sandigem 
Untergrund an meist unbewachsenen Stellen angelegt. Die Siedlungsdichte kann bis zu 2 
Brutpaare auf 1 km Fließgewässerlänge betragen.  
 
Flussuferläufer 
In Nordrhein-Westfalen tritt der Flussuferläufer als regelmäßiger Durchzügler sowie als 
seltener Wintergast auf. Als Brutvogel ist er 1986 ausgestorben. Flussuferläufer erscheinen 
auf dem Herbstdurchzug in der Zeit von Anfang Juli bis Anfang Oktober. Auf dem deutlich 
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geringer ausgeprägten Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten die Watvögel von Mitte 
April bis Anfang Juni auf. Geeignete Nahrungsflächen sind nahrungsreiche, flache Ufer von 
Flüssen, Altwässern, Bagger- und Stauseen sowie Kläranlagen. 
 
Gänsesäger 
Der Gänsesäger kommt in Nordrhein-Westfalen als regelmäßiger Durchzügler und 
Wintergast vor. Die Vögel erscheinen von Anfang November bis Mitte April, maximale 
Überwinterungszahlen werden im Januar erreicht. Die Überwinterungsgebiete des 
Gänsesägers sind ruhige Buchten und Altarme größerer Flüsse sowie fischreiche 
Baggerseen und Stauseen.  
 
Gartenrotschwanz 
Der Gartenrotschwanz ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in West- und 
Zentralafrika überwintert. In Nordrhein-Westfalen tritt er immer seltener als Brutvogel auf. 
Früher kam der Gartenrotschwanz häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit alten 
Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lichten, alten 
Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nordrhein-Westfalen auf 
die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf sandige Kiefernwälder. Zur 
Nahrungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit schütterer Bodenvegetation. 
Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 2-3 m Höhe über dem Boden angelegt, zum Beispiel in 
alten Obstbäumen oder Kopfweiden. In Nordrhein-Westfalen kommt sind die Bestände seit 
einigen Jahrzehnten großräumig rückläufig.  
 
Graureiher 
Graureiher treten in Nordrhein-Westfalen als Brutvögel auf und sind das ganze Jahr über zu 
beobachten. Der Graureiher besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 
diese mit offenen Feldfluren (z.B. frischem bis feuchten Grünland oder Ackerland) und 
Gewässern kombiniert sind. Graureiher sind Koloniebrüter, die ihre Nester auf Bäumen (v.a. 
Fichten, Kiefern, Lärchen) anlegen. Kleinstkolonien oder Einzelbruten haben nur einen 
geringen Bruterfolg. Seit Verzicht auf die Bejagung wurden mehrere Brutkolonien in direkter 
Umgebung des Menschen, oftmals im Umfeld von Zoologischen Gärten etabliert. Ab Mitte 
Februar beziehen die Tiere ihre Brutplätze und beginnen mit dem Horstbau.  
 
Grauspecht 
In Nordrhein-Westfalen tritt der Grauspecht ganzjährig als Stand- und Strichvogel auf. 
Wanderungen von bis zu 21 km sind nachgewiesen. Der typische Lebensraum des 
Grauspechtes ist gekennzeichnet durch alte, strukturreiche Laub- und Mischwälder (v.a. alte 
Buchenwälder). Anders als der Grünspecht dringt der Grauspecht in ausgedehnte 
Waldbereiche vor. Als Nahrungsflächen benötigt er strukturreiche Waldränder und einen 
hohen Anteil an offenen Flächen wie Lichtungen und Freiflächen. Brutreviere haben eine 
Größe von ca. 200 ha. Die Nisthöhle wird ab April (seltener ab Ende Februar) in alten, 
geschädigten Laubbäumen, vor allem in Buchen angelegt.  
 
Grünspecht 
Der Grünspecht ist in Nordrhein-Westfalen als Stand- und Strichvogel ganzjährig zu 
beobachten. Größere Wanderungen werden überwiegend von den Jungvögeln durchgeführt. 
Als Kulturfolger bevorzugt der Grünspecht Lebensräume, die vom Menschen geprägt sind. 
Besiedelt werden Feldgehölze und Waldinseln in Parklandschaften, Randbereiche von Laub- 
und Mischwäldern, lichte Wälder, Streuobstwiesen sowie städtische Grünanlagen. Aufgrund 
der speziellen Nahrungsansprüche kann das Angebot von mageren, offenen bis halb-offenen 
Nahrungsflächen (Wald-, Wiesen-, Acker- und Wegränder, Böschungen etc.) ein 
Mangelfaktor sein. Brutreviere haben eine Größe zwischen 200-300 ha. Der Grünspecht 
nutzt ein weites Spektrum an Brutbäumen mit einer Präferenz für Laubholzarten (v.a. 
Buchen, Eichen, Weiden, Pappeln). Die Bruthöhlen werden oftmals an Fäulnisstellen 
angelegt.  
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Habicht 
Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von 
geschlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können 
Waldinseln ab einer Größe von 1-2 ha genutzt werden. Die Brutplätze befinden sich zumeist 
in Wäldern mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit durch 
Schneisen. Der Horst wird in hohen Bäumen (z.B. Lärche, Fichte, Kiefer oder Rotbuche) in 
14-28 m Höhe angelegt. Insgesamt kann ein Brutpaar in optimalen Lebensräumen ein 
Jagdgebiet von 4-10 km² beanspruchen.  
 
Haubenlerche 
In Nordrhein-Westfalen kommt die Haubenlerche nur noch extrem selten als Brutvogel vor. 
In Mitteleuropa gilt die Art als Kulturfolger, und bevorzugt Offenlandlebensräume. Sie tritt in 
sandig-lehmigen Bereichen mit lückiger Vegetation und freien Bodenstellen, oftmals in der 
Nähe menschlicher Siedlungen auf. Noch in den 1970er Jahren besiedelten Haubenlerchen 
sogar kleinere Ortschaften im ländlichen Raum. Im Zuge der allgemeinen Intensivierung der 
Landnutzung sind die Bestände bis zum Jahr 2005 nahezu vollständig erloschen.  
 
Kiebitz 
Der Kiebitz tritt in Nordrhein-Westfalen als häufiger Brutvogel sowie als sehr häufiger 
Durchzügler auf. Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Grünlandgebiete und bevorzugt 
feuchte, extensiv genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt er verstärkt 
auch Ackerland. Inzwischen brüten etwa 80 % der Kiebitze in Nordrhein-Westfalen auf 
Ackerflächen. Dort ist der Bruterfolg stark abhängig von der Bewirtschaftungsintensität und 
fällt oft sehr gering aus. Bei der Wahl des Neststandortes werden offene und kurze 
Vegetationsstrukturen bevorzugt. Auf einer Fläche von 10 Hektar können 1 bis 2 Brutpaare 
vorkommen. Kleinflächig kann es zu höheren Dichten kommen, da Kiebitze oftmals in 
kolonieartigen Konzentrationen brüten.  
 
Kleinspecht 
Kleinspechte sind in Nordrhein-Westfalen als Stand- und Strichvogel das ganze Jahr über zu 
beobachten. Vor allem im Herbst sind die Tiere auch abseits der Brutgebiete zu finden. Der 
Kleinspecht besiedelt parkartige oder lichte Laub- und Mischwälder, Weich- und 
Hartholzauen sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder mit einem hohen Alt- und 
Totholzanteil. In dichten, geschlossenen Wäldern kommt er höchstens in Randbereichen vor. 
Darüber hinaus erscheint er im Siedlungsbereich auch in strukturreichen Parkanlagen, alten 
Villen- und Hausgärten sowie in Obstgärten mit altem Baumbestand. Die Siedlungsdichte 
kann bis zu 0,3-2,5 Brutpaare auf 10 ha betragen. Die Nisthöhle wird in totem oder 
morschem Holz, bevorzugt in Weichhölzern (v.a. Pappeln, Weiden) angelegt.  
 
Knäkente 
Knäkenten brüten in Feuchtwiesen, Niedermooren, Sümpfen, an Heideweihern, verschilften 
Gräben sowie in anderen deckungsreichen Binnengewässern. Die Standorte haben meist 
nur eine kleine offene Wasserfläche. Auf einer Fläche von 10 ha können 1-3 Brutpaare 
vorkommen. Das Nest wird gut versteckt am Boden in der Vegetation angelegt. Als 
Durchzügler erscheint die Knäkente im Herbst in der Zeit von August bis Ende September. 
Auf dem Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten die Tiere von Anfang März bis Ende 
Mai auf. Bevorzugte Rastgebiete sind große Flachwasserbereiche von Teichen, Seen und 
Bagger- und Stauseen vor allem in der Westfälischen Bucht und am Niederrhein. 
 
Kormoran 
In Nordrhein-Westfalen tritt der Kormoran als Brutvogel sowie als Durchzügler und 
Wintergast auf. Er kommt an großen Flüssen und größeren stehenden Gewässern (z.B. 
Baggerseen, größere Teichkomplexe) vor. Kormorane sind gesellige Koloniebrüter, die ihre 
Nester auf höheren Bäumen auf Inseln oder an störungsfreien Gewässerufern anlegen. Das 
Brutgeschäft beginnt ab Februar/März, bis Mitte September sind alle Jungen flugfähig. Nach 
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der Kormoran-VO vom 30.06.2006 und dem Kormoran-Erlass darf der Kormoran landesweit 
auch in Schutzgebieten geschossen werden, da er für eine Gefährdung der 
Fischereiwirtschaft und der heimischen Fischbestände verantwortlich gemacht wird. 
 
Kranich 
In den Hauptverbreitungsgebieten in Nord- und Osteuropa besiedelt die Art feuchte Nieder- 
und Hochmoore, Bruchwälder und Sümpfe. Auf dem Herbstdurchzug erscheinen Tiere aus 
Schweden, Polen und Ostdeutschland zwischen Anfang Oktober und Mitte Dezember. Auf 
dem Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten die Tiere von Ende Februar bis Anfang 
April auf. Der Großteil der ziehenden Kraniche überfliegt Nordrhein-Westfalen, nur ein 
geringer Teil rastet hier. Als Rastgebiete werden weiträumige, offene Moor- und 
Heidelandschaften sowie großräumige Bördelandschaften bevorzugt. Geeignete 
Nahrungsflächen sind abgeerntete Hackfruchtäcker, Mais- und Wintergetreidefelder sowie 
feuchtes Dauergrünland. Als Schlafplätze können störungsarme Flachwasserbereiche von 
Stillgewässern oder unzugängliche Feuchtgebiete in Sumpf- und Moorgebieten aufgesucht 
werden. 
 
Krickente 
In Nordrhein-Westfalen tritt die Krickente als seltener Brutvogel sowie als häufiger 
Durchzügler und Wintergast aus Nord- und Osteuropa und Russland auf. Krickenten brüten 
in Hoch- und Niedermooren, auf kleineren Wiedervernässungsflächen, an Heidekolken, in 
verschilften Feuchtgebieten und Feuchtwiesen sowie in Grünland-Graben-Komplexen. Auf 
einer Fläche von 10 ha Röhricht können bis zu 1-2 Brutpaare vorkommen. Das Nest wird in 
dichter Ufervegetation in unmittelbarer Gewässernähe angelegt.  
 
Lachmöwe 
Unter den einheimischen Möwenarten ist die Lachmöwe in ihrem Vorkommen am wenigsten 
an die Küstenregionen gebunden. Die Brutvorkommen im mitteleuropäischen Binnenland 
liegen auf störungsfreien Inseln und in Verlandungsbereichen an Seen und 
Abgrabungsgewässern sowie in Feuchtgebieten. Gelegentlich finden einzelne Bruten auch 
an Klärteichen statt. Lachmöwen sind Koloniebrüter, die gemeinsam mit anderen 
Wasservögeln zum Teil sehr große Brutkolonien bilden. Die Nester werden auf 
vegetationsarmen Böden an Stellen mit freier Rundumsicht angelegt. An ihren Brutplätzen 
sind Lachmöwen sehr störungsempfindlich. Als Nahrungsgebiete werden umliegende Acker- 
und Grünlandflächen sowie Kläranlagen aufgesucht.  
 
Löffelente 
In Nordrhein-Westfalen kommt die Löffelente als sehr seltener Brutvogel sowie als 
mittelhäufiger Durchzügler und spärlicher Wintergast vor. Die Löffelente brütet ähnlich wie 
die Knäkente in Feuchtwiesen, Niedermooren, wiedervernässten Hochmooren und Sümpfen 
sowie an verschilften Gräben und Kleingewässern. Seltener werden auch Fisch- und 
Klärteiche angenommen. Bevorzugt werden Standorte mit kleinen, offenen Wasserflächen 
und ausreichender Deckung. Auf einer Fläche von 10 ha können bis zu 2-3 Brutpaare 
vorkommen. Das Nest wird am Boden meist in der Verlandungszone oder in Grasbulten 
angelegt, selten auch weiter vom Wasser entfernt.  
 
Mäusebussard 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Mäusebussard ganzjährig als häufiger Stand- und 
Strichvogel vor, hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergäste aus nordöstlichen 
Populationen. 
Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 
geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randbereiche 
von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen der Horst 
in 10-20 m Höhe angelegt wird. Als Jagdgebiet nutzt der Mäusebussard Offenlandbereiche 
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in der weiteren Umgebung des Horstes. In optimalen Lebensräumen kann ein Brutpaar ein 
Jagdrevier von nur 1,5 km² Größe beanspruchen.  
 
Mehlschwalbe 
Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als 
Koloniebrüter bevorzugt sie frei stehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern 
und Städten. Die Lehmnester werden an den Außenwänden der Gebäude an der 
Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen 
angebracht. Industriegebäude und technische Anlagen (z.B. Brücken, Talsperren) sind 
ebenfalls geeignete Brutstandorte. Bestehende Kolonien werden oft über viele Jahre 
besiedelt, wobei Altnester bevorzugt angenommen werden. Große Kolonien bestehen in 
Nordrhein-Westfalen aus 50 bis 200 Nestern. Als Nahrungsflächen werden insektenreiche 
Gewässer und offene Agrarlandschaften in der Nähe der Brutplätze aufgesucht. Für den 
Nestbau werden Lehmpfützen und Schlammstellen benötigt.  
 
Merlin 
Der Merlin kommt in Nordrhein-Westfalen als regelmäßiger aber seltener Durchzügler, 
weniger als Wintergast vor. Die Brutgebiete sind offene, baumarme Moor- und 
Heidelandschaften in Nordeuropa und Russland. Auf dem Herbstdurchzug erscheinen die 
Vögel in der Zeit von Mitte September bis Ende November. Der weniger ausgeprägte 
Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten fällt in die Monate März/April. Als Rastgebiete 
bevorzugt der Merlin baum- und straucharme Agrarflächen in großräumig offenen 
Landschaften.  
 
Mittelspecht 
Mittelspechte treten in Nordrhein-Westfalen meist als Standvogel auf und sind 
ausgesprochen ortstreu. Gerichtete Wanderungen werden nur selten durchgeführt, einzelne 
Individuen wandern mitunter über größere Distanzen. Der Mittelspecht gilt als eine 
Charakterart eichenreicher Laubwälder (v.a. Eichen-Hainbuchenwälder, Buchen-
Eichenwälder). Er besiedelt aber auch andere Laubmischwälder wie Erlenwälder und 
Hartholzauen an Flüssen. Aufgrund seiner speziellen Nahrungsökologie ist der Mittelspecht 
auf alte, grobborkige Baumbestände und Totholz angewiesen. Geeignete Waldbereiche sind 
mind. 30 ha groß. Die Siedlungsdichte kann bis zu 0,5-2,5 Brutpaare auf 10 ha betragen. Die 
Nisthöhle wird in Stämmen oder starken Ästen von Laubhölzern angelegt.  
 
Nachtigall 
Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldgehölze, 
Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht sie die Nähe zu 
Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist vor allem für die 
Nestanlage, zur Nahrungssuche und für die Aufzucht der Jungen wichtig. Ein Brutrevier kann 
eine Größe zwischen 0,2-2 ha erreichen, bei maximalen Siedlungsdichten von über 10 
Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bodennähe in dichtem Gestrüpp angelegt.  
 
Neuntöter 
In Nordrhein-Westfalen kommt er als mittelhäufiger Brutvogel vor. Neuntöter bewohnen 
extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelockertem Gebüschbestand, 
Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saumstrukturen. Besiedelt werden 
Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene Magerrasen, gebüschreiche 
Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldgebieten. Die Brutreviere sind 1-6 ha 
groß, bei Siedlungsdichten von bis zu 2 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in dichten, hoch 
gewachsenen Büschen, gerne in Dornsträuchern angelegt.  
 
Pfeifente 
Die Pfeifente kommt in Nordrhein-Westfalen zunehmend häufiger als Durchzügler und 
Wintergast vor. Die Brutgebiete liegen in Nordeuropa und Russland. Die Vögel erscheinen 
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ab September, erreichen maximale Bestandszahlen im Januar/Februar und ziehen im April 
wieder ab. Als Rast- und Überwinterungsgebiete nutzt die Pfeifente ausgedehnte 
Grünlandbereiche, zumeist in den Niederungen großer Flussläufe. Dort ernähren sich die 
Tiere hauptsächlich von Gräsern. Stehende Gewässer und störungsarme Uferabschnitte der 
Flüsse werden als Schlafplätze aufgesucht.  
 
Pirol 
Der Pirol ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher den Winter über in Afrika südlich der 
Sahara verbringt. Als Lebensraum bevorzugt der Pirol lichte, feuchte und sonnige 
Laubwälder, Auwälder und Feuchtwälder in Gewässernähe (oft Pappelwälder). Gelegentlich 
werden auch kleinere Feldgehölze sowie Parkanlagen und Gärten mit hohen 
Baumbeständen besiedelt. Ein Brutrevier ist zwischen 7-50 ha groß. Das Nest wird auf 
Laubbäumen (z.B. Eichen, Pappeln, Erlen) in bis zu 20 m Höhe angelegt.  
 
Rauchschwalbe 
In Nordrhein-Westfalen treten sie als häufige Brutvögel auf. Die Rauchschwalbe kann als 
Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kulturlandschaft angesehen werden. Die 
Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Verstädterung der Siedlungsbereiche geringer. In 
typischen Großstadtlandschaften fehlt sie. Die Nester werden in Gebäuden mit 
Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzenteilen 
gebaut. Altnester aus den Vorjahren werden nach Ausbessern wieder angenommen.  
 
Rebhuhn 
Das Rebhuhn kommt in Nordrhein-Westfalen als Standvogel das ganze Jahr über vor. Als 
ursprünglicher Steppenbewohner besiedelt das Rebhuhn offene, gerne auch kleinräumig 
strukturierte Kulturlandschaften mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern. Wesentliche 
Habitatbestandteile sind Acker- und Wiesenränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte 
Feldwege. Hier finden Rebhühner ihre vielfältige Nahrung sowie Magensteine zur 
Nahrungszerkleinerung. Die Siedlungsdichte kann bis zu 0,5-1,2 Brutpaare auf 10 ha 
betragen. Das Nest wird am Boden in flachen Mulden angelegt. Ab August sind alle 
Jungtiere selbständig. Der Familienverband („Kette“) bleibt bis zum Winter zusammen. Nur 
selten vollziehen die Tiere größere Ortswechsel. 
 
Rohrdommel 
In Nordrhein-Westfalen kommt die Rohrdommel als regelmäßiger, aber seltener Durchzügler 
und Wintergast vor allem in Schilf- und Röhrichtgebieten im Flachland vor. Auf dem 
Herbstzug erscheinen die Vögel ab September, können den gesamten Winter über bleiben, 
und suchen auf dem Frühjahrszug bis April ihre Brutgebiete wieder auf. Als Rast- und 
Überwinterungsgebiete bevorzugt die Rohrdommel ausgedehnte Schilf- und 
Röhrichtbestände an Teichen und Seen. Daneben können die Tiere zur Nahrungssuche 
auch an kleineren, lückigen Röhrichten sowie an vegetationsarmen Ufern von Still- und 
Fließgewässern auftreten. 
 
Rotmilan 
Der Rotmilan ist ein Zugvogel, der als Kurzstreckenzieher den Winter über hauptsächlich in 
Spanien verbringt. In Nordrhein-Westfalen tritt er als seltener bis mittelhäufiger Brutvogel auf. 
Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und 
Wäldern. Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen 
und Äckern bevorzugt. Jagdreviere können eine Fläche von 15 km² beanspruchen. Der 
Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern, aber auch in kleineren 
Feldgehölzen (1-3 ha und größer). Der Rotmilan hat ein breites Nahrungsspektrum 
(Kleinsäuger, Vögel, Fische) und schlägt seine Beute am Boden. Bisweilen schmarotzt er 
auch bei anderen Greifvögeln oder nutzt Aas (z.B. Verkehrsopfer entlang von Straßen, wobei 
er selbst häufig Opfer des Verkehrs wird). Rotmilane gelten als ausgesprochen reviertreu 
und nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre. Seit Ende der 1970er Jahre ist der Bestand 
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rückläufig, im Tiefland ist ein flächiger Rückzug festzustellen. Da etwa 65% des Weltbe-
standes vom Rotmilan in Deutschland vorkommt, trägt das Land Nordrhein-Westfalen eine 
besondere Verantwortung für den Schutz der Art.  
 
Rotschenkel 
Der Rotschenkel ist ein Zugvogel, der als Teil- bis Langstreckenzieher von den Küsten der 
Nordsee bis nach Afrika überwintert. In Nordrhein-Westfalen kommt er als sehr seltener 
Brutvogel vor. Darüber hinaus erscheinen Rotschenkel als regelmäßige Durchzügler auf dem 
Herbstdurchzug von August bis Oktober sowie auf dem Frühjahrsdurchzug von April bis Mai. 
Als Brutvogel tritt der Rotschenkel in Feuchtwiesen sowie auf Überschwemmungsgrünland 
im Rheinvorland auf. Bevorzugt werden Standorte mit einer nicht zu hohen Vegetation und 
offenen Verlandungszonen. Das Nest wird am Boden angelegt und ist meist in der 
Vegetation gut versteckt. Auf einer Fläche von 10 ha können 2-3 Brutpaare vorkommen. 
Rastvögel nutzen Feuchtgebiete aller Art, bevorzugt Schlamm- und Flachufer, Klärteiche und 
Feuchtwiesen.  
 
Saatkrähe 
In Nordrhein-Westfalen kommt die Saatkrähe als mittelhäufiger Brutvögel sowie ab 
Oktober/November als Durchzügler und Wintergast vor. Die Saatkrähe besiedelt halboffene 
Kulturlandschaften mit Feldgehölzen, Baumgruppen und Dauergrünland. Nachdem in den 
vergangenen Jahren die gezielte Verfolgung durch den Menschen nachließ, erfolgte vielfach 
eine Umsiedlung in den Siedlungsbereich. Somit kommt ein großer Teil des 
Gesamtbestandes heute auch in Parkanlagen und „grünen“ Stadtbezirken und sogar in 
Innenstädten vor. Entscheidend für das Vorkommen ist das Vorhandensein geeigneter 
Nistmöglichkeiten, da die Tiere große Brutkolonien mit bis zu mehreren hundert Paaren 
bilden können. Bevorzugt werden hohe Laubbäume (z.B. Buchen, Eichen, Pappeln).  
 
Sandregenpfeifer 
Sandregenpfeifer brüten an sandigen und schlammigen Meeresufern unmittelbar am Strand 
oder zwischen Dünen. In Nordrhein-Westfalen kommen als geeignetes Bruthabitat zum 
Beispiel Auskiesungsflächen an großen Flüssen in Frage. Als Durchzügler treten 
Sandregenpfeifer vor allem in den Vogelschutzgebieten „Unterer Niederrhein“ und 
„Rieselfelder Münster“ auf. Sie erscheinen auf dem Herbstdurchzug zwischen Ende August 
und Anfang November sowie auf dem Frühjahrsdurchzug im Mai. Sandregenpfeifer treten 
meist einzeln oder in Ansammlungen mit maximal bis zu 10 Individuen auf. 
 
Schafstelze (siehe Wiesenschafstelze) 
 
Schellente  
In Nordrhein-Westfalen kommt die Schellente als regelmäßiger Durchzügler und Wintergast 
vor. Als Überwinterungsgebiete bevorzugt die Schellente größere Flüsse, Bagger- und 
Stauseen sowie Staustufen.  
 
Schilfrohrsänger 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Schilfrohrsänger als extrem seltener Brutvogel vor. Er 
brütet an verlandeten Uferbereichen von Gewässern und bevorzugt eine Mischvegetation 
aus Altschilf, Großseggen, Büschen und krautigen Pflanzen. Reine Schilfbestände werden 
gemieden. Das Nest wird in geringer Höhe in Seggen, Büschen oder an Schilfhalmen 
angebracht. Bis zu Beginn der 1980er-Jahre wurden alle größeren Brutvorkommen in 
Nordrhein-Westfalen aufgegeben. Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiederansiedlung ist 
der Schutz und die Entwicklung artenreicher Röhrichte vor allem an den Übergangszonen 
von Grünland (Feuchtwiesen) zu Gewässern. 
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Schleiereule 
In Nordrhein-Westfalen tritt die Schleiereule ganzjährig als mittelhäufiger Stand- und 
Strichvögel auf.  Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in 
engem Kontakt zu menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden 
Viehweiden, Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen 
aufgesucht. Geeignete Lebensräume dürfen im Winter nur für wenige Tage durch lang 
anhaltende Schneelagen bedeckt werden. Ein Jagdrevier kann eine Größe von über 100 ha 
erreichen. Als Nistplatz und Tagesruhesitz werden störungsarme, dunkle, geräumige 
Nischen in Gebäuden genutzt, die einen freien An- und Abflug gewähren (z.B. Dachböden, 
Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme). Bewohnt werden Gebäude in Einzellagen, Dörfern 
und Kleinstädten. Die Schleiereule gilt als ausgesprochen reviertreu. Größere Wanderungen 
werden überwiegend von den Jungvögeln durchgeführt (max. 1.650 km). 
 
Schnatterente 
In Nordrhein-Westfalen tritt die Schnatterente als seltener Brutvogel sowie als regelmäßiger 
Durchzügler und Wintergast auf. Schnatterenten besiedeln seichte, stehende bis langsam 
fließende, eutrophe Binnen- und brackige Küstengewässer. Im Binnenland kommt sie vor 
allem an Altarmen, Altwässern sowie auf Abgrabungsgewässern vor. Die Nester werden 
meist auf trockenem Untergrund in dichter Vegetation angelegt.  
 
Schwarzkehlchen 
In Nordrhein-Westfalen kommt es als seltener Brutvogel vor. Der Lebensraum des 
Schwarzkehlchens sind magere Offenlandbereiche mit kleinen Gebüschen, Hochstauden, 
strukturreichen Säumen und Gräben. Besiedelt werden Grünlandflächen, Moore und Heiden 
sowie Brach- und Ruderalflächen. Wichtige Habitatbestandteile sind höhere Einzelstrukturen 
als Sitz- und Singwarte sowie kurzrasige und vegetationsarme Flächen zum 
Nahrungserwerb. Ein Brutrevier ist 0,5-2 ha groß, bei Siedlungsdichten von über 1 Brutpaar 
auf 10 ha. Das Nest wird bodennah in einer kleinen Vertiefung angelegt.  
 
Schwarzspecht 
 In Nordrhein-Westfalen tritt der Schwarzspecht ganzjährig als Standvogel auf und ist 
ausgesprochen ortstreu. Als Lebensraum bevorzugt der Schwarzspecht ausgedehnte 
Waldgebiete (v.a. alte Buchenwälder mit Fichten- bzw. Kiefernbeständen), er kommt aber 
auch in Feldgehölzen vor. Ein hoher Totholzanteil und vermodernde Baumstümpfe sind 
wichtig, da die Nahrung vor allem aus Ameisen und holzbewohnenden Wirbellosen besteht. 
Die Brutreviere haben eine Größe zwischen 250-400 ha Waldfläche. Als Brut- und 
Schlafbäume werden glattrindige, astfreie Stämme mit freiem Anflug und im Höhlenbereich 
mind. 35 cm Durchmesser genutzt (v.a. alte Buchen und Kiefern). Schwarzspechthöhlen 
haben im Wald eine hohe Bedeutung für Folgenutzer wie zum Beispiel Hohltaube, 
Raufußkauz und Fledermäuse.  
 
Silbermöwe 
In Nordrhein-Westfalen tritt die Silbermöwe vor allem als regelmäßiger Durchzügler und 
Wintergast auf. Mittlerweile hat sie ihr Brutareal von der Küste ins Binnenland ausgedehnt. 
Die Brutvorkommen liegen an großen Baggerseen und in Hafenbereichen. 
 
Singschwan 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Singschwan als seltener Wintergast und Durchzügler vor. 
Die Vögel erscheinen von Mitte Oktober bis Ende März. Als Überwinterungsgebiete nutzt der 
Singschwan die Niederungen großer Flussläufe mit größeren Stillgewässern und 
ausgedehnten, ruhigen Grünland- und Ackerflächen. Zur Nahrungssuche werden vor allem 
vegetationsreiche Gewässer und gewässernahes Grünland wie Überschwemmungszonen im 
Deichvorland bevorzugt. Bei hoher Schneedecke oder Frost suchen die Tiere auch 
gewässerferne Grünlandbereiche und Äcker (v.a. Mais und Raps) auf. Als Rast- und 
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Schlafgewässer werden größere, offene Wasserflächen genutzt (Seen, störungsarme 
Fließgewässerabschnitte). 
 
Sperber 
Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem 
ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene 
Parklandschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine Laubwälder 
werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fichten bestandenen 
Parkanlagen und Friedhöfen vor. Insgesamt kann ein Brutpaar ein Jagdgebiet von 4-7 km² 
beanspruchen. Die Brutplätze befinden sich meist in Nadelbaumbeständen (v.a. in dichten 
Fichtenparzellen) mit ausreichender Deckung und freier Anflugmöglichkeit, wo das Nest in 4-
18 m Höhe angelegt wird.  
 
Spießente 
Spießenten kommen in Nordrhein-Westfalen vor allem als Durchzügler und Wintergäste 
sowie unregelmäßig als Brutvögel vor. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt in Nordeuropa, 
Osteuropa und Russland. Die Vögel erscheinen von September bis April, maximale 
Bestandszahlen werden auf dem Frühjahrsdurchzug im März erreicht. Als Rast- und 
Überwinterungsgebiete nutzt die Spießente seichte Uferbereiche von größeren 
Stillgewässern (Altwässer, Teiche, Seen) im Bereich großer Flussauen. Zum Teil erscheinen 
die Tiere zur Nahrungssuche auch auf überschwemmten Grünlandbereichen. 
 
Steinkauz 
Steinkäuze besiedeln offene und grünlandreiche Kulturlandschaften mit einem guten 
Höhlenangebot. Als Jagdgebiete werden kurzrasige Viehweiden sowie Streuobstgärten 
bevorzugt. Für die Bodenjagd ist eine niedrige Vegetation mit ausreichendem 
Nahrungsangebot von entscheidender Bedeutung. Ein Brutrevier kann eine Größe zwischen 
5-50 ha erreichen. Als Brutplatz nutzen die ausgesprochen reviertreuen Tiere Baumhöhlen 
(v.a. in Obstbäumen, Kopfweiden) sowie Höhlen und Nischen in Gebäuden und Viehställen. 
Gerne werden auch Nistkästen angenommen. Die jungen Steinkäuze wandern ab. Sie 
siedeln sich meist in naher Entfernung zum Geburtsort an (in der Regel bis 10 km), 
Einzelvögel streuen auch weiter. 
 
Steinschmätzer 
In Nordrhein-Westfalen tritt er nur noch als sehr seltener Brutvogel sowie als regelmäßiger 
Durchzügler (April/Mai und August/September) auf. Ursprünglich kam der Steinschmätzer in 
offenen bzw. weitgehend gehölzfreien Lebensräumen vor, die vegetationsfreie Flächen zur 
Nahrungssuche sowie genügend Singwarten (Einzelbäume, Freileitungen etc.) und 
geeignete Nistplätze (z.B. Erdhöhlen) aufweisen. Besiedelt wurden vegetationsarme 
Sandheiden und Ödländer (z.B. auf Truppenübungsplätzen). Das Nest wird in bereits 
vorhandene Erdhöhlen (z.B. Kaninchenbauten) sowie in Stein- oder Trümmerhaufen 
angelegt.  
 
Sturmmöwe 
Die Sturmmöwe kommt in Nordrhein-Westfalen seit den 1950er Jahren als Brutvogel vor. 
Brutvorkommen im mitteleuropäischen Binnenland konzentrieren sich auf Stillgewässer 
entlang der großen Flussläufe. Die Sturmmöwe brütet gemeinsam mit anderen 
Wasservögeln in Brutkolonien. Dabei werden störungsfreie Inseln in Abgrabungs- und 
Bergsenkungsgewässern bevorzugt. Die Tiere legen ihre Nester auf vegetationsarmen 
Böden mit freier Rundumsicht an. An ihren Brutplätzen sind sie sehr störungsempfindlich. Als 
Nahrungsgebiete werden umliegende Grünlandflächen aufgesucht.  
 
Tafelente 
Die Tafelente tritt in Nordrhein-Westfalen als sehr seltener Brutvogel sowie als mittelhäufiger 
Durchzügler und Wintergast auf. Tafelenten brüten an meso- bis eutrophen Stillgewässern 
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mit offener Wasserfläche und Ufervegetation. Bevorzugt werden größere Gewässer (ab 5 
ha), aber auch künstliche Feuchtgebiete wie Rieselfelder, kleinere Fischteiche etc. Auf einer 
Fläche von 10 ha können bis zu 3-5 Brutpaare vorkommen. Das Nest wird meist nahe am 
Wasser auf festem Untergrund angelegt, zum Teil auch auf Pflanzenmaterial oder kleinen 
Inseln im Wasser.  
 
Teichhuhn 
In Nordrhein-Westfalen kommt das Teichhuhn ganzjährig als häufiger Stand- und Strichvogel 
vor. Das Teichhuhn lebt in Uferzonen und Verlandungsgürteln langsam fließender und 
stehender Gewässer des Tieflandes. Dabei werden uferseitige Pflanzenbestände bis hin zu 
dichtem Ufergebüsch bevorzugt. Besiedelt werden Seen, Teiche, Tümpel, Altarme und 
Abgrabungsgewässer, im Siedlungsbereich auch Dorfteiche und Parkgewässer. Auf 1 ha 
Wasserfläche können bis zu 7 Brutpaare vorkommen. Das Nest wird meist gut verdeckt in 
der Ufervegetation in Gewässernähe angelegt.  
 
Teichrohrsänger 
Der Teichrohrsänger ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher den Winter über vor allem 
in West- bis Zentralafrika verbringt. In Nordrhein-Westfalen tritt er als mittelhäufiger 
Brutvogel auf. Teichrohrsänger sind in ihrem Vorkommen eng an das Vorhandensein von 
Schilfröhricht gebunden. Geeignete Lebensräume findet er an Fluss- und Seeufern, an 
Altwässern oder in Sümpfen. In der Kulturlandschaft kommt er auch an schilfgesäumten 
Gräben oder Teichen sowie an renaturierten Abgrabungsgewässern vor. Dabei können 
bereits kleine Schilfbestände ab einer Größe von 20 m² besiedelt werden. Die Brutreviere 
haben meist eine Größe von unter 0,1 ha, bei maximalen Siedlungsdichten bis zu 10 
Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird im Röhricht zwischen den Halmen in 60-80 cm Höhe 
angelegt.  
 
Trauerseeschwalbe 
In Nordrhein-Westfalen kommt sie als seltener Brutvogel sowie als Durchzügler vor. 
Als Brutgebiete werden Niederungslandschaften mit vegetationsreichen Gewässern, 
ausgeprägter Schwimmblatt- und Ufervegetation und reichhaltiger Libellenfauna besiedelt. 
Idealerweise liegen diese Bruthabitate in nassen Sumpf- oder Feuchtwiesen. Während des 
Zuges werden ähnliche Strukturen an Meeresküsten, Brack- und Süßwasserteichen 
aufgesucht. Die Trauerseeschwalbe bildet größere Brutkolonien. Die Nistplätze liegen meist 
auf Bulten über offenem Wasser oder auf Wasserpflanzen bzw. zusammen getriebenen 
Schilfhalmen oder abgeknickten Schilf- und Rohrkolbenhorsten. Alternativ werden spezielle 
Brutflöße angenommen. Wenn die Jungen flügge sind verlassen sie gemeinsam mit den 
Eltern die Kolonie. 
 
Turmfalke 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Turmfalke ganzjährig als häufiger Stand- und Strichvogel 
vor, hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergäste aus nordöstlichen Populationen. Der 
Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe menschlicher 
Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet er geschlossene 
Waldgebiete. Als Nahrungsgebiete suchen Turmfalken Flächen mit niedriger Vegetation wie 
Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. In optimalen Lebensräumen beansprucht ein 
Brutpaar ein Jagdrevier von nur 1,5-2,5 km² Größe. Als Brutplätze werden Felsnischen und 
Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden (z.B. an Hochhäusern, 
Scheunen, Ruinen, Brücken), aber auch alte Krähennester in Bäumen ausgewählt. 
Regelmäßig werden auch Nistkästen angenommen.  
 
Turteltaube 
Turteltauben sind Zugvögel, die als Langstreckenzieher in der Savannenzone südlich der 
Sahara überwintern. In Nordrhein-Westfalen tritt sie als mittelhäufiger Brutvogel auf. Als 
ursprünglicher Bewohner von Steppen- und Waldsteppen bevorzugt die Turteltaube offene, 
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bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflächen und Gehölzen. Die 
Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und Gebüschen, an 
gebüschreichen Waldrändern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. Zur 
Nahrungsaufnahme werden Ackerflächen, Grünländer und schütter bewachsene 
Ackerbrachen aufgesucht. Im Siedlungsbereich kommt die Turteltaube eher selten vor, dann 
werden verwilderte Gärten, größere Obstgärten, Parkanlagen oder Friedhöfe besiedelt. Das 
Nest wird in Sträuchern oder Bäumen in 1-5 m Höhe angelegt.  
 
Uferschwalbe 
Uferschwalben sind Zugvögel, die als Langstreckenzieher in Afrika überwintern. In 
Nordrhein-Westfalen kommen sie als mittelhäufige Brutvögel vor. Ursprünglich bewohnte die 
Uferschwalbe natürlich entstehende Steilwände und Prallhänge an Flussufern. Heute brütet 
sie in Nordrhein-Westfalen vor allem in Sand-, Kies oder Lößgruben. Als Koloniebrüter 
benötigt die Uferschwalbe senkrechte, vegetationsfreie Steilwände aus Sand oder Lehm. Die 
Nesthöhle wird an Stellen mit freier An- und Abflugmöglichkeit gebaut. Als Nahrungsflächen 
werden insektenreiche Gewässer, Wiesen, Weiden und Felder aufgesucht, die nicht weit von 
den Brutplätzen entfernt liegen.  
 
Wachtel 
Die Wachtel ist ein Zugvogel, der von Nordafrika bis zur arabischen Halbinsel überwintert, 
und tritt in Nordrhein-Westfalen als mittelhäufiger Brutvogel auf. Die Wachtel kommt in 
offenen, gehölzarmen Kulturlandschaften mit ausgedehnten Ackerflächen vor. Besiedelt 
werden Ackerbrachen, Getreidefelder (v.a. Wintergetreide, Luzerne und Klee) und 
Grünländer mit einer hohen Krautschicht, die ausreichend Deckung bieten. Standorte auf 
tiefgründigen Böden werden bevorzugt. Wichtige Habitatbestandteile sind Weg- und 
Ackerraine sowie unbefestigte Wege zur Aufnahme von Insektennahrung und Magensteinen. 
Das Nest wird am Boden in flachen Mulden zwischen hoher Kraut- und Grasvegetation 
angelegt. Das Brutgeschäft beginnt ab Mitte/Ende Mai, Anfang August sind die letzten 
Jungen flügge. 
 
Waldkauz 
Der Waldkauz kommt in Nordrhein-Westfalen ganzjährig als häufiger Standvogel vor. Er lebt 
in reich strukturierten Kulturlandschaften mit einem guten Nahrungsangebot und gilt als 
ausgesprochen reviertreu. Besiedelt werden lichte und lückige Altholzbestände in Laub- und 
Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen, die ein gutes Angebot an Höhlen 
bereithalten. Ein Brutrevier kann eine Größe zwischen 25-80 ha erreichen. Als Nistplatz 
werden Baumhöhlen bevorzugt, gerne werden auch Nisthilfen angenommen. Darüber hinaus 
werden auch Dachböden und Kirchtürme bewohnt.  
 
Waldohreule 
In Nordrhein-Westfalen tritt die Waldohreule ganzjährig als mittelhäufiger Stand- und 
Strichvogel auf. Als Lebensraum bevorzugt die Waldohreule halboffene Parklandschaften mit 
kleinen Feldgehölzen, Baumgruppen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt sie auch im 
Siedlungsbereich in Parks und Grünanlagen sowie an Siedlungsrändern vor. Im 
Winterhalbjahr kommen Waldohreulen oftmals an gemeinsam genutzten Schlafplätzen 
zusammen. Als Jagdgebiete werden strukturreiche Offenlandbereiche sowie größere 
Waldlichtungen aufgesucht. In grünlandarmen Bördelandschaften sowie in größeren 
geschlossenen Waldgebieten erreicht sie nur geringe Siedlungsdichten. Ein Brutrevier kann 
eine Größe zwischen 20-100 ha erreichen. Als Nistplatz werden alte Nester von anderen 
Vogelarten (v.a. Rabenkrähe, Elster, Mäusebussard, Ringeltaube) genutzt.  
 
Waldwasserläufer 
Der Waldwasserläufer kommt in Nordrhein-Westfalen als regelmäßiger Durchzügler sowie 
als unregelmäßiger Wintergast vor. Die Brutgebiete liegen in sumpfigen Waldgebieten von 
Nordeuropa, Osteuropa und Russland. Die Watvögel treten auf dem Herbstdurchzug in der 
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Zeit von Ende Juni bis Anfang November auf. Auf dem Frühjahrsdurchzug zu den 
Brutgebieten erscheinen die Tiere von Anfang März bis Anfang Juni. Geeignete 
Nahrungsflächen sind nahrungsreiche Flachwasserzonen und Schlammflächen von Still- und 
Fließgewässern unterschiedlicher Größe. So kann die Art an Flüssen, Seen, Kläranlagen, 
aber auch Wiesengräben, Bächen, kleineren Teichen und Pfützen auftreten.  
 
Wanderfalke 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Wanderfalke als Brutvogel das ganze Jahr über vor, 
hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergäste aus dem Norden. Ursprünglicher Lebensraum 
des Wanderfalken waren in Nordrhein-Westfalen die Felslandschaften der Mittelgebirge, wo 
er aktuell nur noch vereinzelt vorkommt (z.B. Naturschutzgebiet „Bruchhausener Steine“). 
Mittlerweile besiedelt er vor allem die Industrielandschaft entlang des Rheins und im 
Ruhrgebiet. Wanderfalken sind typische Fels- und Nischenbrüter, die Felswände und hohe 
Gebäude (z.B. Kühltürme, Schornsteine, Kirchen) als Nistplatz nutzen.  
 
Wasserralle 
In Nordrhein-Westfalen kommt die Wasserralle ganzjährig als seltener Stand- und 
Strichvogel sowie als Wintergast vor. Als Lebensraum bevorzugt die Wasserralle dichte Ufer- 
und Verlandungszonen mit Röhricht- und Seggenbeständen an Seen und Teichen 
(Wassertiefe bis 20 cm). Bisweilen werden aber auch kleinere Schilfstreifen an langsam 
fließenden Gewässern und Gräben besiedelt. Auf einer Fläche von 10 ha Röhricht können 
bis zu 10 Brutpaare vorkommen. Das Nest wird meist gut versteckt in Röhricht- oder dichten 
Seggenbeständen angelegt. Im Winter treten Wasserrallen auch an weniger dicht 
bewachsenen Gewässern auf, die Gewässer bzw. Uferzonen müssen aber zumindest partiell 
eisfrei bleiben.  
 
Wespenbussard 
Der Wespenbussard ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in Afrika, südlich der 
Sahara überwintert. In Nordrhein-Westfalen tritt er als seltener Brutvogel auf. Darüber hinaus 
erscheinen Wespenbussarde als regelmäßige Durchzügler auf dem Herbstdurchzug im 
August/September sowie auf dem Frühjahrsdurchzug im Mai. Der Wespenbussard besiedelt 
reich strukturierte, halboffene Landschaften mit alten Baumbeständen. Die Nahrungsgebiete 
liegen überwiegend an Waldrändern und Säumen, in offenen Grünlandbereichen (Wiesen 
und Weiden), aber auch innerhalb geschlossener Waldgebiete auf Lichtungen. Der Horst 
wird auf Laubbäumen in einer Höhe von 15-20 m errichtet, alte Horste von anderen 
Greifvogelarten werden gerne genutzt 
 
Wiesenpieper 
Der Wiesenpieper ist ein Zugvogel, der als Kurz- und Mittelstreckenzieher den Winter vor 
allem im Mittelmeerraum und in Südwesteuropa verbringt. In Nordrhein-Westfalen tritt er als 
mittelhäufiger Brutvogel auf. Der Lebensraum des Wiesenpiepers besteht aus offenen, 
baum- und straucharmen feuchten Flächen mit höheren Singwarten (z.B. Weidezäune, 
Sträucher). Die Bodenvegetation muss ausreichend Deckung bieten, darf aber nicht zu dicht 
und zu hoch sein. Bevorzugt werden extensiv genutzte, frische bis feuchte Dauergrünländer, 
Heideflächen und Moore. Darüber hinaus werden Kahlschläge, Windwurfflächen sowie 
Brachen besiedelt. Ein Brutrevier ist 0,2-2 (max. 7) ha groß, bei maximalen Siedlungsdichten 
von bis zu 10 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird am Boden oftmals an Graben- und 
Wegrändern angelegt.  
 
Wiesenschafstelze 
Die Wiesenschafstelze ist ein Zugvogel, der in Nordrhein-Westfalen als mittelhäufiger 
Brutvogel auftritt. Lange Zeit war die Wiesenschafstelze eine Charakterart des extensiv 
genutzten Grünlandes, da sie vor allem in den Niederungen der Flussauen sowie in 
Feuchtwiesen vorkam. Ursprünglich besiedelte Lebensräume waren kurzrasige 
Weideflächen mit Flachwassermulden und einem ausreichenden Angebot an Singwarten 
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(z.B. Pflanzenhorste, Zaunpfähle). Mittlerweile brütet die Wiesenschafstelze aber bevorzugt 
in Raps- und Getreidefeldern. Das Nest wird auf dem Boden in kleinen Vertiefungen und 
Unebenheiten angelegt.  
 
Ziegenmelker 
Der Ziegenmelker ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in Afrika südlich der Sahara 
überwintert. In Nordrhein-Westfalen tritt er als seltener Brutvogel auf. Ziegenmelker 
bewohnen ausgedehnte, reich strukturierte Heide- und Moorgebiete, Kiefern- und 
Wacholderheiden sowie lichte Kiefernwälder auf trockenem, sandigem Boden. Größere 
Laubwälder mit Kahlschlägen und Windwurfflächen werden seltener besiedelt. Als 
Nahrungsflächen benötigt er offene Bereiche wie Waldlichtungen, Schneisen oder Wege. Die 
Mindestgröße eines Brutreviers beträgt 1-1,5 ha. Die Siedlungsdichte kann bis zu 1-2 
Brutpaare auf 10 ha betragen. Der Nistplatz liegt trocken und sonnig am Boden, meist an 
vegetationsarmen Stellen.  
 
Zwergdommel 
In Nordrhein-Westfalen kommt die Zwergdommel als unregelmäßiger Brutvogel vor. Die 
störungsempfindliche Art ist ein typischer Röhrichtbewohner, der auf ruhige, 
vegetationsreiche Teiche und Seen mit ausgedehnten Röhrichten angewiesen ist. Die Nester 
werden stets im dichten Röhricht in Wassernähe angelegt. 
 
Zwergsäger 
In Nordrhein-Westfalen tritt der Zwergsäger als regelmäßige Durchzügler und Wintergast. 
Die Brutgebiete liegen in Nordskandinavien, Nordrussland und Sibirien. Die Vögel 
erscheinen erst im November, überwintern mit einem Maximum im Januar/Februar und 
ziehen bereits im März wieder ab. 
Als Überwinterungsgebiete bevorzugt der Zwergsäger ruhige Buchten und Altarme größerer 
Flüsse sowie Bagger- und Stauseen mit Flachwasserzonen.  
 
Zwergtaucher 
Der Zwergtaucher tritt in Nordrhein-Westfalen als Brutvogel sowie als regelmäßiger 
Durchzügler und Wintergast aus Osteuropa auf. Er brütet an stehenden Gewässern mit einer 
dichten Verlandungs- bzw. Schwimmblattvegetation. Bevorzugt werden kleine Teiche, 
Heideweiher, Moor- und Feuchtwiesentümpel, Abgrabungs- und Bergsenkungsgewässer, 
Klärteiche sowie Fließgewässer mit geringer Fließgeschwindigkeit. Auf 0,4 ha Wasserfläche 
können bis zu 4 Brutpaare vorkommen. Das Nest wird meist freischwimmend auf 
Wasserpflanzen angelegt.  
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Leitziele zur Erhaltung, Entwicklung und Förderung der Avifauna im Plangebiet 
 
Es werden hier  insbesondere Ziele für die in Nordrhein-Westfalen als planungsrelevant 
definierten Arten5 zusammenfassend aufgeführt. Von den angeführten Leitzielen / 
Maßnahmen können aber auch die übrigen Vogelarten profitieren. 
 
Kulturlandschaft 

• Schutz aller Brutvorkommen  
• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen, u.a. Berücksichtigung bei der Mahd 

u.a., Lenkung der Freizeitnutzung  
• Erhaltung und Entwicklung einer kleinräumig strukturierten Kulturlandschaft mit 

(Sommer-) Getreide- und Hackfruchtanbau, feuchter Wiesen sowie Förderung 
extensiver Landnutzungsformen  

• Erhaltung und Entwicklung von offenen bis halboffenen Kulturlandschaften mit 
extensiv genutzten Acker- und Grünlandbereichen  

• Erhaltung und Entwicklung von nährstoffarmen Saumstrukturen, Hochstaudenfluren, 
Brachestreifen sowie unbefestigten Wegen  

• Erhaltung und Entwicklung von strukturreichen Waldrändern, Feldgehölzen, Hecken, 
Gebüschen mit nährstoffarmen Saumstrukturen 

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Acker- und 
Grünlandnutzung:  
• Anlage von Ackerrandstreifen und Ackerbrachen 
• Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 01.08.) von Acker-Stilllegungsflächen und 

Brachen  
• doppelter Reihenabstand bei Getreideeinsaat  
• Belassen von Stoppelbrachen  
• Grünlandmahd erst ab 15.07.  
• Mosaikmahd von kleinen Teilflächen  
• Belassen von Wiesenbrachen und -streifen (2-4 Jahre)  
• reduzierte Düngung, keine Biozide (Verbesserung des Nahrungsangebotes) 

• Feld- und Wegrandunterhaltung:  
• Mahd erst ab 01.08.  
• keine Biozide 

• Erhaltung und Entwicklung von strukturreichen Extensivgrünländern sowie Förderung 
extensiver Landnutzungsformen mit einer traditionellen Tierhaltung  

• Erhaltung und Entwicklung von blütenreichen Wiesen- und Wegrändern, Säumen 
sowie von Flachwassermulden  

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften mit freien Sichtverhältnissen und 
Flugkorridoren (Freihaltung der Lebensräume von Stromfreileitungen, 
Windenergieanlagen u.a.) 

• Erhaltung und Entwicklung von kleinräumig strukturierten Kulturlandschaften mit 
Viehwirtschaft  

• Erhaltung und Entwicklung von traditionellen landwirtschaftlichen Hofstrukturen (z.B. 
offene Viehställe und Hofgebäude, unbefestigte Wege und Hofplätze mit 
Wasserpfützen, Viehweiden) 

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der hofnahen 
Grünlandnutzung (z.B. reduzierte Düngung, keine Biozide)  

• Erhaltung und Entwicklung von feuchten Extensivgrünländern mit Gebüschen, 
Hochstauden, feuchten Brachen, größeren Waldlichtungen, störungsarmen 
Gewässerrändern  

                                                 
5 http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/artenschutz/content/de/artenliste/artengruppen/einleitung.html?jid=1o2o0 
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• Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten Offenlandflächen mit 
insektenreichen Nahrungsflächen (z.B. blütenreiche Brachen, Wiesenränder, Säume) 
und von trockenen Heiden mit lückiger, niedriger Bodenvegetation, Wacholderheiden, 
Sandtrockenrasen sowie Moorrandbereichen sowie von weitgehend gehölzfreien 
Lebensräumen mit einer lückigen Vegetationsstruktur und offenen Störstellen, 
geeigneten Singwarten (z.B. Einzelbäume) und Nistplätzen (z.B. Erdhöhlen) im 
Bereich von Heidegebieten, Trockenrasen 

• Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen:  
• Beweidung zum Beispiel mit Schafen und Ziegen (mögl. ab 01.08.) 
• ggf. Mosaikmahd von kleinen Teilflächen, vor allem in vergrasten Heidegebieten  
• Entfernung von Büschen und Bäumen, jedoch Erhalt von Überhältern  

• Erhaltung und Entwicklung von feuchten Feldgehölzen, Parkanlagen mit alten hohen 
Baumbeständen  

• Erhaltung und Entwicklung von unterholzreichen Laubmischwäldern und Gehölzen in 
Gewässernähe sowie von dichten Gebüschen an Dämmen, Böschungen, Gräben 
und in Parkanlagen  

• Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden  
• Schaffung von Jagd- und Singwarten (Hochstauden, Zaunpfähle, einzeln stehende 

Büsche)  
•  

Gewässer / Gewässerufer 
• Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Fließgewässersystemen mit 

Überschwemmungszonen , Prallhängen, Steilufern, und Flussbettverlagerungen 
• Renaturierung von Auenbereichen und Fließgewässern  
• Erhaltung und Entwicklung eines dauerhaften Angebotes geeigneter Nistplätze (für 

Uferschwalbe z.B. Anlage von frisch angerissenen Steilufern auch an 
Sekundärstandorten)  

• Erhaltung von Feuchtgebieten mit Schilfbeständen als Rast- und Sammelplatz  
• Schonende Gewässerunterhaltung  
• Erhaltung und Entwicklung von vegetationsarmen Kies- und Schotterbänken an 

Flüssen, Seen, Sand- und Kiesgruben  
• Vermeidung von Störungen an den Brut, Rast-, Schlaf- und Nahrungsplätzen, u.a. 

Lenkung der Freizeitnutzung, Einschränkung der Angelnutzung und der Jagd auf 
Wasservögel  

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 
Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen)  

• Reduzierung von Nährstoff-, Schadstoff- und Sedimenteinträgen im Bereich der 
Nahrungsgewässer durch Anlage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. 
Nutzungsextensivierung 

• Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld  
• Erhaltung und Entwicklung von störungsfreien, vegetationsarmen Inseln und 

Verlandungsbereichen an Stillgewässern (z.B. Abgrabungsgewässer)  
• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mitte April bis Juli) (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung im Bereich der Brutkolonien)  
• Erhaltung und Entwicklung von vegetationsreichen Nahrungsgewässern mit seichten 

Flachwasserbereichen 
• Erhaltung und Entwicklung von Auen, Altarmen und Seen mit flachen, dichten und 

vegetationsreichen Ufergürteln sowie Röhrichten  
• Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und 

Nahrungsplätze durch Anlage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. 
Nutzungsextensivierung  

• Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, störungsarmen Stillgewässern (Altarme, 
Seen, Rieselfelder) mit offener Wasserfläche und vegetationsreichen Uferröhrichten 
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sowie mit mit dichter Schwimmblatt- und Ufervegetation, Verlandungszonen und 
einem gutem Nahrungsangebot und langsam strömenden Fließgewässern mit einer 
natürlichen Vegetationszonierung im Uferbereich sowie von Gräben und 
Feuchtgebieten mit Röhricht- und Schilfbeständen 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsfreien, vegetationsarmen Inseln in 
Stillgewässern (z.B. Abgrabungsgewässer, Bergsenkungsgewässer)  

• Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, störungsarmen Röhricht- und 
Schilfbeständen mit Großseggen und Büschen in Feuchtgebieten, Sümpfen sowie an 
Still- und Fließgewässern 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Altschilfbeständen und Schilf-
Rohrkolben-Gesellschaften an Still- und Fließgewässern, Gräben, Feuchtgebieten, 
Sümpfen  

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der Freiräume (z.B. Straßenbau, 
Windenergieanlagen)  

 
Siedlungstypische Strukturen 

• Erhaltung und Entwicklung von kleinräumig strukturierten Dörfern, alten Obstwiesen 
und -weiden, Baumreihen, Feldgehölzen sowie von Parkanlagen und Gärten mit alten 
Obstbaumbeständen 

• Erhaltung und Entwicklung von Feldgehölzen, alten Laub- und Mischwäldern, alten 
Streuobstbeständen, Parkanlagen und Gärten mit alten Baumbeständen  

• Erhaltung, Förderung und Pflege von Kopfbäumen, Hochstammobstbäumen und 
anderen Höhlenbäumen.  

• Verbesserung des Nahrungsangebotes im Siedlungsraum (naturnahe Gärten, keine 
Biozide u.a.) 

• Erhaltung und Entwicklung von Parkanlagen und Gärten mit alten Baumbeständen  
• Erhaltung und Förderung der Brutkolonien von Rauch- und Mehlschwalben (Belassen 

der Nistplätze, Erhalt einer rauen Fassadenoberfläche, zur Vorbeugung von 
Kotverschmutzungen ggf. Anbringen von Kotbrettern); bei Brutplatzmangel ggf. 
Anbringen von Kunstnestern  

• Erhaltung von unbefestigten Wegen und Plätzen sowie Erhaltung und Anlage von 
ständig feucht gehaltenen Wasserpfützen mit Lehm, Erde oder Schlamm  

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der 
brutplatznahen Grünlandnutzung (z.B. keine Biozide)  

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen der Mehlschwalbe (Anfang Mai bis 
Mitte September); Sanierungsarbeiten und Umbauten an Gebäuden mit Kolonien nur 
zwischen Oktober und Mitte April  

• Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes 
geeigneter Brutbäume (v.a. Totholz, Weichhölzer, alte Obstbäume) 

• Erhaltung und Verbesserung des Brutplatzangebotes an Gebäuden (z.B. Öffnung von 
Dachböden, Scheunen, Kirchtürmen); ggf. Ausbringen von Nistkästen für 
Schleiereule und Steinkauz 

•  
Wälder 

• Erhaltung und Entwicklung von lebensraumtypischen Weichholz- und 
Hartholzauenwäldern, Bruchwäldern sowie von lichten feuchten Laubmischwäldern 
mit hohen Altholzanteilen 

• Erhaltung und Entwicklung von alten, lichten Laub- und Mischwaldbeständen mit 
hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha) und strukturreichen 
Waldrändern 

• Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, Waldrändern, lichten 
Waldstrukturen, Extensivgrünland, Säumen und Kleinstrukturen (Stubben, Totholz) 
sowie Grünland als Nahrungsflächen 

• Zulassen der Sukzession auf Windwurfflächen und Waldlichtungen statt Aufforstung 
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• Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte Düngung, keine Biozide)  
• Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes 

geeigneter Brutbäume (v.a. >100-jährige Buchen, Bäume mit Schadstellen, morsche 
Bäume) 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen, z.B. durch Erholungssuchende und 
Jagdausübende 

• Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes 
geeigneter Brutbäume (v.a. Totholz, Buchen, Eichen, Weiden, Pappeln, Birken) 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen  
• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der Waldgebiete (z.B. Straßenbau, 

Windenergieanlagen)  
 
Leitziele zur Erhaltung, Entwicklung und Förderung der Greifvögel und Eulen 
im Plangebiet 

• Schutz aller Brutvorkommen  
• Erhaltung von offenen Felswänden, Felsbändern und Felskuppen mit Nischen und 

Überhängen (natürliche Felsen, Steinbrüche)  
• Ggf. behutsames Freistellen von zuwachsenden Brutplätzen  
• Erhaltung der Brutplätze an Bauwerken 
• Erhaltung der Brutplätze / Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld  
• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Winterschlafplätzen 

(Waldohreule)  (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung, keine Jagd) 
• Erhaltung der Brutplätze; bei Brutplatzmangel im Siedlungsbereich ggf. Anbringen 

von Nistkästen  
• Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes von Höhlenbäumen (v.a. 

Hochstammobstbäume, Kopfweiden); ggf. Erhöhung des Brutplatzangebotes durch 
Nisthilfen  

• Erhaltung und Entwicklung von Laub- und Laubmischwäldern mit lichten 
Altholzbeständen sowie von in strukturreichen, halboffenen Kulturlandschaften 

• Erhaltung und Entwicklung von Lichtungen und Grünlandbereichen, strukturreichen 
Waldrändern und Säumen als Nahrungsflächen mit einem reichhaltigen Angebot an 
Insekten (für Wespenbussard an Wespen) 

• Verbesserung der Nahrungsangebotes, z.B. durch reduzierte Düngung, keine Biozide 
• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der 

Flächennutzung (z.B. reduzierte Düngung, keine Biozide) 
• Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften mit Viehweiden und alten 

Obstgärten (v.a. in den Randlagen von Dörfern und Siedlungen oder bei 
Bauernhöfen) 

• Verbesserung des Nahrungsangebotes (Kleinvögel) durch Strukturanreicherung in 
der Kulturlandschaft (Anlage von Hecken, Säumen, Feldrainen, Brachen)  

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. 
Straßenbau, Stromleitungen, Windenergieanlagen, Erweiterung von Siedlungen in 
Ortsrandlagen) 

• Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen 
• Reduzierung der Verluste durch Sekundärvergiftungen (Giftköder) 
• Schutz der Greifvögel vor illegaler Verfolgung, Fallen 
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